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Die Verlegungsarie in die Teilanstalt I der 
Justizvollzugsanstalt Tegel brachte große Un
ruhe unter die Insassen der Teilanstalt VI. 
Viele hatten plötzlich Sorge, zum Kreis der 
Auserwählten zu gehören, die nun fortan ihr 
Dasein im Haus I zu fristen haben. 

Ohne lange Begrtlndung und Erklärung 
wurden die beiden Drogenstationen 11 und 12 
in der TA VI aufgelöst und die dort unter
gebrachten Gefangenen in die TA I verlegt -
mit den "tröstenden" Worten, daß der Aufent
halt hier nicht von Dauer sein soll, in kürze 
mit einer Weiterverlegung nach Haus IllJE zu 
rechnen ist. Wer sich jedoch vorstellt, daß er 
von einer halbwegs menschenwürdig zu 
nennenden Zelle im Wohngruppenvollzug in 
eine sogenannte Hundehütte im Haus I um-
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Zuckerbrot und Peitsche 

ziehen muß, weiß, was das fur ihn bedeutet 
Apropos Hundehütte. Einen Schaferbund 
dQrfte man in einer Zelle der Teilanstalt I 
nicht halten. Das ware nicht artgerecht und 
wü.rde bestraft werden. 

Erstaunlicherweise haben die Abgeordneten 
diese Umstrukturierung in Tegel ohne viel 
'Veto gebilligt. Die Bedeutung der Umstruk
turierung ist klar. Es wird wieder nach dem 
Prinzip Zuckerbrot und Peitsche gearbeitet. 
Wer brav und artig ist, sprich keine Drogen 
konsumiert, darf im "schönen" Haus bleiben, 
und die ,,Bösewichte", die Drogen nehmen, 
müssen ins Haus I (oder ll oder Ill). 

Die Weltgesundheitsorganisation hat Drogen
sucht als eine Krankheit deklariert. Aber hier 
werden Menschen, die Drogen konsumieren, 
erstens filr diese Drogensucht kriminalisiert, 
zweitens im Knast ftlr ihre SUcht noch einmal 
extra bestraft, weil ihre Unterbringung in 
einer Teilanstalt erfolgt, die keinesfalls dem 
Standard der neuen Verwahrbereiche ent
spricht 

IMPRESSUM 

Die Sozialarbeiterinnen, die bisher auf den 
beiden Drogenstationen in der TA VI tatig 
waren, zum Teil seit vielen Jahren leiteten, 
fanden keine Berücksichtigung bei der neuen 
Konzeption der Drogenstation, die ihr Domi
zil im Haus IllJE finden soll. Warum? Darüber 
laßt sich nur mutmaßen. Wir wollen WlS hier 
auf keinerlei Spekulationen einlassen. 

Der Strafvollzug sollte eigentlich weiterent
wickelt werden? Fur die Redaktion ist die 
neue Konzeption ein Schritt zurück in den 
Strafvollzug Anfang der 70er Jahre, wo man 
die Leute unter der Begrifilichkeit eines 
Wohngruppenvollzuges filr die Teilanstalt I zu 
ködern versuchte. Drogenkonsumenten ge
hören nicht in den Strafvollzug, und Gefan
gene gehören nicht mehr in die Teilanstalt L 

Herausgeber: Insassen der JVA Berlin-Tegel nnd 
Kaninchen ,,Hoppel" als Maskottchen. 

All&._btK: Die Arbdt det Reddlionsgem~h&ft bestimmt sieb nach Maß· 
gabe w StataU da RedabiOJU&cmeilucht.ft '&r licbtt>lick' vom 
I. Juni 1916. EiM Ztuv llaM llldl: ltalt. 'der licbtbllck' er· 
scheint m.inclestens sechmttl im Iw Ocr 8e7ug ist tt>Stenfro. 
Spen.Un an den l..lchlbliclt Sllld als gcmcinnntzia ancrlwlnl und 
steuerlich abaetzbar. 

Reclak.tion: Ehrenmitglieder: Frau Birgitta Wolf, 
Herr Professor Dr. Dr. Ernst Heinitz 
Eugen Balbus, Rene Henrion, Horst 
Kranich, Hans-Joachim Fromm•, Peter 
Sternal• 

• nebenamtliche Redakteure 

Vertrauensmann: Michael Gähner- • 8 34 55 05 
Hindenb\U'gdamm 55 

Verantwort I. 
Redakte11r: 

Druck: 

Postanschrtft: 

12203 Berlin 

Rene Henrion 

Hans-Joachjm Lenz (nebenamtl. Drucker) 
- auf Heidelberg GTO 

Redaktionsgemeinschaft 'der lichtblick' 
Seidelstraße 39, 13507 Berlin 
• (0 30) 4 38 35 30 

Wkltttc: Soweil n.icbt ancler& angegebm: Rep.roduktionen des lnhtll$ -
ganz oder !cil"eile - nur mit achriftlicher Erlaubnll der 
Redak!iOilJB•m.U..Cbaft. 

Mi! voUcm Namen gekennzcicbnete Attikd gebm n.icbl unbedlnat 
die Mmwns det Redakliorugcmcinsellll ft wied.a 

Ellftll-............U: Die l.eii$Chril\ bleibt so lange Eiaentwn des Absen.Un, tns sie 
dem Gefangenen J>Cf$6nlich auoaehlndJst wird; auf f 31 Abs. 3 
StVoUzO wird besonders hinscwicacn. Hiernach lwln der An· 
stalweiter Sohreiben anhalten, wenn aie grob uruichrige oder ct· 
beblkb enU!eUencle OllßWIWI&m von Anslall$vcltli!Jiissen ent· 
!Wten. 

Drtla&ndo Bltu: 

Wird c!lc Zeuschrift dem Ge&nacnen rucht pen6nlich ausgehln· 
<liit, wobei cUle ..lur:llllbenAhme" keine pel$6nlicbe Alahlndl· 
gung 1111 Sumo dieses Votbehtlta d&nteUt, ist sie dem Absender 
untet Anl!*be des Grundea zut1ld:zusenden. 

Das Briefamt det IVA Tegel binet alle AngellOrigen und mil ln· 
susen der JVA Tegd im Briel'wedlul •teilenden cxiomcn l.caer 
darum, oo Sohreiben an lns&aW!If'Wiclsltzlioh zur nomu.!en An· 
schrift lUd> die Angabe det Teilan&tah. in der der jeweiliae lntW.IC 
ist. zu venuerken 



'der Iichtblick'- Juli/August 1993 

Tege/ rotiert, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Nachdem am 10. Juni 
1993 bei der Sitzung des Rechtsausschusses das Strukturpapier der Justizvoll
zugsanstalt Tegel relativ problemlos die Versammlung passierte, ist Be
wegung ins Anstaltsleben gekommen. Seit Anfang Juli wird rege verlegt, aus 
Verlegenheit oder wie auch immer. Zunächst wurden die Insassen der 
" Droge" in der Teilanstalt VI nach Haus I umquartiert, besser gesagt 
"zwischengeparkt", um später nach lli/E umzuziehen. Gleich nach dem Frei
werden der "Droge " in äer TA VI wurde dieser Bereich mit Inhaftierten aus 
dem Haus V neu belegt. In diesen Tagen zieht IIIIE in die Teilanstalt V um, so 
daß die "Zwischenparker" im Haus I auch bald wieder ihre Sachen für Il/IE 
packen können (oder dürftn?). 

Auf der Suche nach "Kandidaten" für Haus I wird von seifen der Anstalt in 
den Bereichen des behandlungsorientierten Wohngruppenvollzuges verstärkt 
mit Urinkontrollen (UKs) geworben, natürlich alles auf der Basis von 
Freiwilligkeit. Nicht nur wer eine positive abgibt, auch wer freiwillig eine UK 
ablehnt, hat sich mit der TA I anzufreunden. Das soll in Zukunft nicht anders 
gehandhabt werden. Das nenn' ich Freiheit, die ich meine ... Jetzt rede bloß 
einer noch davon, daß Sozialismus nicht möglich sei. Und er funktioniert 
doch, zumindest in bezug auf die Drogenpolitik der Ansta/tsleitung. Oder ist 
die neue Konzeption nicht vielmehr Ausdruck einer Kapitulation vor dem 
Drogenproblem in Tegel, das man eigentlich nur noch in der Lage ist zu 
verwalten? 

Von der Weltgesundheitsorganisation ist Drogensucht als Krankheit dekla-' 
riert worden. Die Reaktion der Anstaltsleitung auf den Drogenkonsum in 
Tegel beschränkt sich auf Separierung und Polarisierung. Das heißt nichts 
anderes, als daß Drogensüchtige für ihre Suchtkrankheit zusätzlich bestraft 
werden. Letztlich ist man unter diesen UmsttJnden fast geneigt zu sagen, 
Leute, wenn ihr schon nicht die Finger davon Jassen könnt, dann steigt 
wenigstens um auf legale Drogen wie Alkohol, Tabletten etc. , denn damit 
steigen eure Chancen for eine Behandlung, weil auf den Konsum illegaler 
Drogen nach wie vor mit Kriminalisierung, Bestrafung und Bekämpfung 
reagiert wird, hingegen "saufen" ganz " normal" ist ... 

Ende Juni war der Probelauf der im Februar in Kraft getretenen Pausenrege
lung for die Vollzugsbediensteten beendet, die immer noch als recht um
stritten gilt. Wie jedoch aus Verwaltungskreisen jetzt zu hören war, soll sie 
sich der Auswertung zufo/ge bewährt (?) haben und ab September fest ins 
Programm tlbernommen werden. Wenn dem so ist, bleibt nur zu konstatieren: 
im Aussitzen zeigt sich die wahre Stärke der Verwaltung. 

In der letzten Ausgabe suchten wir neue lvfitarbeiter für die Arbeit am und im 
Lichtblick. Bisher ist keine einzige Bewerbung bei uns eingegangen. Deshalb 
unser neuerlicher Aufruf, sich bei uns für eine haupt- oder nebenamtliche 
Tätigkeit zu bewerben. Also, wer schreiben kann und an einer journalistischen 
Arbeit interessiert ist, greife zu Papier und Schreibgerät, formuliere eine 
Bewerbung und lasse sie uns zukommen, um den personeilen Fortbestand des 
Lichtblicks zu sichern und das Erscheinen der nächsten Ausgabe, die für Ende 
September, Anfang Oktober geplant ist. 
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W ie in dieser Ausgabe des 
Lichtblicks zu lesen ist, gab 

es zu der Umstrukturierung 
in der Justizvollzugsanstalt 

Tegel am 10. Juni 1993 eine Befragung im 
Berliner Abgeordnetenhaus. Gerd Oster
mann sprach bei dieser Anhörung fOr die 
Gesamtinsassenvertretung der JVA Tegel, 
um deren Thesen vorzustellen. Dabei be
ging er einen Fehler, der einem "erfahre
nen Politiker" tunliehst nicht unterlaufen 
sollte. Er verteilte schon vorher in schrift
licher Form an die Ausschußmitglieder das, 
was er später auszuftlhren gedachte. Da
durch war es ihm wenig möglich, seine 
Thesen ausführlich darzulegen, weil ihn 
der allseits "geschätzte" Vorsitzende des 
Rechtsausschusses mit dem Hinweis darauf 
unterbrach, daß jeder schließlich nachlesen 
konnte, was er zu sagen hätte. 

Erstaunlich ist, daß die Abgeordneten 
wenig Fragen zu den unterbreiteten Vor
schlägen hatten. Lediglich Albert Eckert 
von der Fraktion Bündnis 90/Grüne ver
suchte, seine Mit-Volksvertreter auf die 
raäikale Verschlechterung der Lebens
situation der Gefangenen aufmerksam zu 
machen. Scheinbar interessierte das nicht 
sehr, was daran liegen mag, daß sich m1t 
Gefangenen keine Wahlerstimmen holen 
lassen. 

Nachdem nun das St:ruktrupapier der Lei
tung der JVA Tegel ohne viel Widerspruch 
"erfolgreich" den Rechtsausschuß hinter 
sich gelassen hat, lAuft die Umstrukturie
rungsmaschinerie seit Anfang Juli auf 
vollen Touren. Seit Wochen geht im Haus 
VI die Angst um. Wer unbequem ist, oder 
wen man mit einer positiven Urinkontrolle 
erwischt, wird gnadenlos verlegt; in ein 
Haus, das 1988 stillgelegt und im Februar 
1993 wiedereröffnet wurde. Ein lfaus, das 
nach wie vor über keine Steckdosen in den 
Hafträumen verftlgt (Gerilchten ~olge 
sind die einzig vorhandenen auf der Station 
12 kurz vor der erneuten Inbetriebnahme 
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U mstru ktu rierung 
in der Justizvoll-
zugsanstalt Tegel 

der TA I entfernt worden ... ?),die eigent
lich schon seit vielen Jahren eingebaut sein 
sollten. Nicht umsonst sind die sogenann
ten Dealer auf der Abschirmstation im 
Haus I untergebracht. Auch wenn die Kom
mission des Europarates zur VerhOtung von 
Folter, unmenschlicher und erniedrigender 
Behandlung diese Zellen nicht als Folter 

bezeichnet hat, so ist doch ein "Wohn
raum" mit 5,1 m2 bei manchmal 16 bis 18 
Stunden Einschluß am Tag, nicht gerade 
das, was der Resozialisierung dienl 

An dieser Stelle ein kleiner Hinweis Die 
Kommission des Europarates hat bereits im 
Sommer 1992 den Bericht über den Besuch 
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von Justizvollzugsanstalten in der Bundes
republik Deutschland abgegeben. Dabei 
rügten die Kommissionsmitglieder u. a., 
daß z. B. in T egel Gefangene in Absonde
rungszellen untergebracht sind, die nicht 
mehr benutzt werden dürften. Nachdem 
auch das Strafvollzugsarchiv der Univer
sität Bremen und das Komitee für Grund
rechte und Demokratie einen offenen Brief 
an die Bundesjustizministerin, Frau Leut
heusser-Schnarrenberger, richteten, ist 
endlich der Bericht der europäischen Kom
mission veröffentlicht worden. Gleich dar
auf erfolgte von der Berliner Senatsverwal
tung für Justiz eine ,,Richtigstellung". Die 
Justizverwaltung erklärte, daß der in dem 
Bericht erwähnte Gefangene nicht daran 
interessiert ist, sich dazu zu äußern. Das 
ist wohl auch verständlich. Wenn der gute 
Mann noch einige Jahre vor der Brust hat, 
kann man ihm durchaus das ,,Leben zur 
Hölle" machen. In der nächsten Ausgabe 
des Lichtblicks wollen wir Ausztlge des 
Berichtes des Europarates veröffentlichen. 

Einen ersten ,,Erfolg" hat die neue Kon
zeption in der Justizvollzugsanstalt Tegel 
zu verzeichnen. Am Sonntag, dem 25. Juli 
1993, verstarb in der Teilanstalt I ein Ge
fangener. Die Presse berichtete darüber im 
wesentlichen nur, daß eine Obduktion an
geordnet und die Todesursache unklar sei. 
Wenn man Gerüchten glauben darf, hat der 
Gefangene Heroin konsumiert und Beruhi
gungstabletten genommen. Es ist nicht be
kannt, ob der Verstorbene seinem Leben 
ein Ende setzen wollte. Das ist eher un
wahrscheinlich. Wenn von einer 6jährigen 
Freiheitsstrafe über fünf abgesessen sind, 
wird man sich auf die letzten paar Monate 
nicht "weghängen". 

Wer drogenabhängige Gefangene in einem 
Teilanstaltsbereich zentralisiert, darf sich 
nicht wundem, wenn diese Konzentration 
von Konsumenten zum Konsum anregt und 
ihn fördert. Nicht umsonst heißt es Drogen
sucht Anstatt Drogenabhängige mit Metha
donprogrammen und Therapien (und 
keinesfalls Abstinenztherapien) zu unter
stützen, wird sozusagen ein ödes Ver
wahrhaus eröffnet, in dem alle zusammen
kommen, die irgendwie mit Drogen in Ver
bi.tidung gebracht werden oder sonst un
bequem sind. 

Was hat man doch jetzt in Tegel für ein 
herrliches Druckmittel: "Wenn Sie sich 
nicht so führen, wie wir es wollen, lieber 
Herr Gefangener, dann werden Sie sich in 
kürZe in der Teilanstalt I wiederfinden." 
Das ist eine Drohung, die nicht nur einem 
Gefangenen gegenüber ausgesprochen 
wurde. Ich denke, daß zumindest in den 
Neubaubereichen V und VI eine Verlegung 
zurück in die Teilanstalt I einem Absturz 
gleichkommt. 

Leider scheinen sich die Abgeordneten und 
auch die JustizsenatariD über die besondere 
Problematik, die diese Separierung und 
Konzentrierung von drogengebrauchenden 
Gefangenen darstellt, nicht sehr bewußt zu 
sein. Sicherlich ist es bequem, Unbequeme 
abzuschieben, aber der Strafvollzug soll 
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doch angeblich, jedenfalls wird das immer 
von Justizkreisen behauptet, Behandlungs
vollzug sein. Was ist das für eine Be
handlung, wenn man Gefangene aus einer 
,,Neubauwohnung" in eine ,,Kellerwoh
nung" zurückschickt? Heinrich Zille hat 
gesagt, daß man Menschen auch mit ihrem 
Wohnraum erschlagen kann. Ich habe 
selbst mehrere Jahre im Haus I "unterlebt" 

und weiß, was es bedeutet, in so einem 
kleinen Raum "leben" zu müssen. 

Vielleicht sollte die Berliner Justiz endlich 
zugeben, daß sie nicht mehr in der Lage 
ist, Gefangene vernünftig und dem Straf
vollzugsgesetz entsprechend zu resozia
lisieren. 

-gäh-

(Berliner Morgenpost vom 19.7.1993) 

Isolationshaft in deutschen 
Gefängnissen kritisiert 

BM Straßburg. 19. Juli 
Das Anti·Folter-Komitee des 

Europarals hat die Isolationshaft 
in einigen deutschen Gefängnis· 
sen angepran_gert. Die betroffe· 
neo Gefangenen würden oft 
.. wahrend sehr langer Zeiträume" 
in volliger Isolierung gehalten -
ohne jeden menschlichen Kon· 
takt. stellte das Komitee in einem 
Bericht fest. der heute in Straß· 
burgveröffentlicht wird. 

Die fünf Mitglieder des Komi· 
tees. das die Einhaltung der Euro· 
päischen Konvention gegen f'ol· 
ter überwachen soll. hatten vom 
8. bis 20. Dezember 1991 Haftan· 
stallen sowie eine Reihe von Poli· 
zeikommissariaten und Zentren 
für Polizeigewahrsam in Bayern. 
Berlin und Sachsen inspiziert. 

Bemängelt wurde insbesonde· 
re die Isolationshaft im Gefängnis 
von Straubing (Bayern). Dort 
würden Haftlinge .. relativ häufig" 
drei und mehr Monate lang in 
Isolationszellen gehalten. die ih· 
nen keinerlei .. opt ischen oder 
akustischen Kontakt'' zu Mi~ge
fangenen oder zum Gefangnis· 
personal ermöglichten. Außer Le· 
sen und Schreiben in ihren Zel
len und einem einstündigen Hof
gang werde diesen Häftlingen 
keinerlei Aktivitat angeboten. 

Einer der Häftlinge. den die 
Experten in Straubing antrafen, 
befand sich seit \3 Monaten in 
Isolat ionshaft. ein Insasse der 
Vollzugsanstalt Berl in·Tegel so
gar seit drei Jahren. Das Ko mitee 
forde rte die Bundesregierung auf. 
die Bedingungen der Isolations· 
hart zu lockern. Vor allem muß· 
ten den Hafttingen .. motivierende 

Tätigkeiten" angeboten und ein 
"angemessener menschlicher 
Kontakt" ermö!!licht werden. 

Kriti sch äußerten sich die Ex· 
perten des Buroparats auch zu 
den Haftbedingungen in den 
Psychiatrie·Abteilungen der von 
ihnen besuchten Gefängnisse. ln 
Straubing beispielsweise würden 
die Patienten hauptsachlich mit 
Medikamenten behandelt. Dage· 
gen würden s1e nicht oder nur 
sehr unzureichend psychothera· 
peutisch und psychologisch be· 
treut. Auch in der psychiatri· 
sehen Abteilung von Tegel seien 
die Patienten fast die ganze Zeit 
in ihren Zellen eingeschlossen 
und bekämen kaum therapeuti
sche Akt ivitäten angeboten. 

genen seien die Ausnahme. Das 
Komitee habe von :z;wei solcher 
Fälle erfahren. So seien offenbar 
bei einer Gefangenenmeuterei in 
Straubing im August 1990 Haft· 
Iinge von der Poli:z:ei in einen 
Saal gesperrt und geschlagen 
worden. ln Tegel seien wieder· 
holt Gefangene in einer Sonder
zelle im Keller mit kaltem Wasser 
übergossen worden. 

lm Polizeigewahrsam seien die 
Menschenrechte insgesamt ge· 

. wahrleistet. Das Risiko, hier phy· 
sisch mißhandelt zu werden. sei 
"gering". Zu schweren Obergrif· 
fen sei es allerdings offenbar im 
Juli 1992 in München gekom· 
men, als die Polizei nach der De· 
monstration gegen den Weltwirt· 
schaftsgipfel über 400 Menschen 

Berlin-Tegel: Personal festnahm. Dabei seien Festge· 
in Drogenhandel verwickelt? nommene mit dem Kopf gegen 

ln Tegel fielen dem Komitee 
die besonders harten Haftbedin· 
gungen in der .. Dealer Station" 
auf. Dort befinden sich Gefange· 
ne, die in der Haftanstalt mit 
Rauschgift gehandelt haben. lh· 
nen würden weder Arbeits· noch 
Fortbildungsmöglichkeiten ange· 
boten. heißt es. Oberhaupt gebe 
es in den Berliner Gefängnissen 
und vor allem in Tegel ein erheb· 
liebes Drogenproblem. Die Be· 
hörden sollten den ":tahlreichen 
Hinweisen" iiber eine Verwick
lung des Personals von Tegel in 
den gefangnisinternen Drogen· 
handel nachgehen. 

Insgesamt bewertete das Komi· 
tce den Strafvollzug in der Bun· 
dcsrepublik als zufricdenstel· 
lcnd. Mißhandlungen von Gefan· 

eine Wand geschlagen und meb· 
rere Stunden lang in praller Son· 
ne in Mannschaftswagen einge· 
pfercht geblieben. 

Die Bundesregierung wies die· 
se Vorwürfe indes zurück. Den 
Behörden sei kein Fall einer sol· 
eben Mißhandlung nacb der 
Münchner Demonstration be
kann t. Nach der Meuterei von 
Straubing sei in keinem Fall ein 
strafbares Verhalten der Beamten 
festgestellt worden. 

Insgesamt seien 1991/92 1173 
Strafanzeigen gegen Polizisten 
wegen Körperverletzung im Amt 
gestellt worden. Im gleichen Zeit· 
raum seien zehn Beamte wegen 
Körperverletzung angelelagt wor
den. Ober .,Einzelhaftmaßnab· 
men" würde .. nur aus fünf Bun· 
desländern berichtet". MP 
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Seminare 
der 

Deutschen AIDS-Hilfe 
Vom 17. bis 19. September 1993 findet bei Schöp

penstedt ein Seminar der Deutschen AIDS-Hilfe zu 

dem Thema HIVIAIDS im Strafvollzug statt. Zu die

sem Seminar sind besonders Gefangene, die von 

HIV/AIDS betroffen sind, eingeladen - ebenso 

natürlich ihre Betreuer. Wer als Gefangener urlaubs

berechtigt ist, kann sich zu diesem Seminar sehr 

gerne anmelden. Die Kosten fur die An- und Abreise 

und den Aufenthalt trägt die Deutsche AIDS-Hilfe. 

Interessenten melden sich bitte schnellstmöglich an: 

Deutsche AIDS-Hilfe e. V. 

Referat für Menschen in Haft 

DielTenbachstraße 33 

10967 Berlin 

Es sind noch einige Teilnehmerplätze frei. 

anwesend sein und ebenso der Leiter des Referats 

Medizin und Gesundheitspolitik Das Seminar ver

anstaltet das Referat fur Menschen in Haft . 

Vom 10. bis 12. September 1993 wird ein Seminar 

fur Neueinsteiger in die Betreuungsarbeit im Straf

vollzug veranstaltet. Zu diesem Seminar können sich 

Leute anmelden, die sich fur die Arbeit mit 

Menschen im Strafvollzug, die von HIV/AIDS be

troffen sind, interessieren. Die Teilnahme auch an 

diesem Seminar ist kostenlos, An- und Abreise wird 

von der D AH bezahlt. 

Vorankündigung 

Für Mitte Oktober ist ein Seminar mit dem Thema 

Schwul im Knast geplant. Zu diesem Seminar sind 

Gefangene, die an dieser Thematik interessiert sind, 

Bei diesem Seminar wollen wir besonders zu dem besonders eingeladen. 

Thema Leben mit HJV und AIDS im Strafvollzug 

diskutieren und Erfahrungen austauschen. Als Refe- Michael Gähner 

rent wird wieder ein Arzt der Deutschen AIDS-Hilfe -Referat fur Menschen in Haft -

Aufruf der POS 
Die PDS mochte gerne in Zusammenarbeit mit der Redaktions.. 
gemeinschart 'der Iichtblick' ein Sonderheft des Lichtblicks zum 
Thema Leben im Strafvollzug herausgeben. Wer sich als 
Gefangener an dieser Broschüre beteiligen mOchte, ist auf
gefordert, Berichte und Erlebnisse aus dem Strafvollzug aufzu
schreiben und an eine der nachstehend angefQhrten Adressen zu 
senden. 

Die beiden Abgeordneten sichern absolute Vertraulichkeit zu. 
-red.-

Frau 
Elisabeth Schrnidt, Md.A 
Kreuzbüro 
Großbeerenstraße 89 
10963 Berlin 

Herr 
Steffen Zillich, Md.A 
PDS-Fralction, Abghs. v. Bln. 
Niederkirchner Straße 5 
10117 Berlin-Mitte 
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Am 10.6.1993 tagte der Rechtsausschuß im 
Preußischen Landtag, dem neuen Berliner Ab
geordnetenhaus. Um es vorwegzunehmen: 
Meine Erwartungen, nach der Tagesordnung· 
versprach gerade diese Sitzung spannend zu 
werden, wurden, wie schon so oft, enttäuscht. 

Jede Rechtsausschußsitzung beginnt mit der 
,,Aktuellen Viertelstunde". Diesmal währte 
sie eine Stunde und 10 Minuten, so daß 
Renate Künast und Albert Eckert von der 
Fraktion Bündnis 90/Grüne den Mitgliedern 
der Regierungskoalition unterstellten, daß sie 
- wie schon so oft - das Thema Strafvollzug 
am liebsten gar nicht besprechen wollten. 
Dieser Eindruck wurde dem neutralen Beob
achter auch vermittelt, wenn man bedenkt, 
warum die ,,Aktuelle Viertelstunde" sich so 
überlang hinzog. Grund war, daß sich ein 
CDU-Abgeordneter aufgrund einer Pressemel
dung bei der Justizsenatorin darüber be
schwerte, daß in Berlin angeblich zu viele von 
der Polizei Festgenommene nicht in Unter
suchungshaft kommen, sondern wieder auf 
freiem Fuß gesetzt werden. Es sei dahinge
stellt, ob in Berlin mehr zunächst Festgenom
mene wieder freigelassen werden als in ande
ren bundesdeutschen Städten, entscheidend 
aber ist, daß der betreffende CDU-Abgeord
nete mit seiner ,,Empörung" und seiner Be
schwerde bei der Justizsenatorin an der völlig 
falschen Adresse war - von Gewaltenteilung 
hatte dieser Mann sicher noch nichts gehört. 
Eine völlig unsinnige und vergeudete "Vier
telstunde". Es wundert allerdings, daß auch 

T a q e s o r d n u n q 
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Rechtsausschuß -
so überflüssig wie ein Kropf? 

der Vorsitzende des Rechtsausschusses dieses 
Spiel mitmachte. 

Dann sollte es endlich zur Sache gehen. Die 
unten abgedruckte Tagesordnung sollte, was 
den Strafvollzug betrifft, als Paket behandelt 
werden - mit Ausnahme der Punkte vier und 
acht. 

Die Anhörung begann mit Prof. Kleiber, der 
eigentlich nicht recht wußte, was er sagen 
sollte, zumal er erst zwei Tage zuvor die Ein
ladung zur Anhörung erhielt. So erzählte Prof. 
Kleiber zunächst von einer Studie des Bun
desgesundheitsamtes zu Spritzen- und Infek
tionsproblemen. Auf Nachfrage von Albert 
Eckert, wie er denn zu der Ausgabe von Sprit
zen im Strafvollzug stehe, antwortete Prof. 
Kleiber, daß sie ft1r ihn, aus der Perspektive 
eines Präventionsforschers, zu begrüßen wäre. 
Zu der Trennung von Drogenabhängigen und 
Nichtdrogenabhängigen, wie es die Tegeler 
Anstaltsleitung und die Senatsverwaltung be
absichti~ äußerte sich Prof. Kleiber negativ. 
So ist nach seiner Meinung eine Trennung 
(Separierung) nutzlos, da sich Infektionen 
(HIV) nur innerhalb der Drogenabhängigen 
ansbreiten wflrden. 

Frau Tobel von der ÖTV schätzt die Erfolgs
aussichten der neuen Konzeption als sehr ge
ring ein. Sie sieht auch ein hohes Gefahren
potential ft1r Nichtdrogenabhängige und hält 
eine Trennung von Drogengebrauchern und 
Nichtdrogengebrauchern ft1r nicht machbar. 

Außerdem sieht die ÖTV Probleme im Auf
nahmehereich der Anstalten. 

Herr Warmuth, der fur den Tegeler Anstalts
beirat sprach, schloß sich in fast allen Punk
ten dem Konzept der Anstaltsleitung an. Kri
tik: nur an dem Freizeitangebot in den Häu
sern II und m, dem Lehrer- und Personalman
geL Herr Warmuth forderte außerdem, das 
Substitutionsprogranun auszuweiten. 

Für den Personalrat der NA T egel sprach 
Herr Arlt. Er sieht in Tegel keinen drogen
freien Raum und kein Therapieangebot Mit 
dem neuen Konzept der Separierung Drogen
abhängiger erklärt er sich einverstanden. ,,Das 
freie Spiel der Kräfte stärkt die Subkultur" 
(Original.zitat). Dieser Satz sollte wohl ft1r ein 
Mehr an "Sicherheit und Ordnung" stehen. 

Gerd Ostermann sprach filr die GIV der NA 
Tegel und wollte deren Thesen vorstellen. Da 
er den Fehler machte, die Thesen schon vor 
und während der Sitzung den Abgeordneten 
zu überreichen, kam er während der An
hönmg kaum zu Worte und wurde vom Vor
sitzenden unterbrochen mit dem Hinweis, daß 
jeder in den Papieren nachlesen könne, was er 
zu sagen hätte, ansonsten wflrden sie ja nie 
fertig werden. 

Herr Jetschmann vom VdJB Berliu war nach 
einem Satz mit seiner Anhörung fertig: Er 
begrüße die Pläne! 

1. Besprechung qemäß § 21 Abs. S GO Abghs Ober 
r e press i ven Strukturwandel in der 
Ju~tizvollzugsanstalt Tegel 

1\. llP.spr.,r.hunq qcmi!ß § ? 1 Ah,;. S GO 1\bgh" über 
Kon>.P.ptl on ( u r die ll roqenllrbeit i n d en 
llnftan,;talten 
( auf Antraq der Fraktion der COU) 

(auf Antrag der rraktion BU 90/GrUne) 

liL~ Anhörung folgender Personen und 
Vereini gungen: 
a ) Personalrat der JVA Tegel 
b) Gesamtinsassenvertretung der JVA Teqel 
c l Anstaltsbeir.at · der J VA Tegel 
d) v.,rband der Justizvol l zugsbed i e nsteten 

Berlins 
e ) G"werkschaft Öffentliche Dienste, 

1'r.ansport und Verkehr 
f) Prof. Kleiber·, rreie lJniversltiit ncrl in 

l. . 1\ntraq der Fraktion BU 90/Grüne Ober 
~nrlqül t iqe Schließunq der Stasi· 
Gefängnisse und weitP.re Strafvoll
zugsplanung 
- ß rs 12/ 458 -

J. llP"prechunq qemäß ~ 7.1 Abs. 5 GO .hqhs 
uh"r llafterleichterunqen und offener 
V~ I lzuq bel Schwerkrininellen -
(Jhe rprü f ung der Voll>.ug,;praxis 
( ~uf Antraq der Frakt i on der COU) 

1. 1\ntraq Ocr rrilk t;ion lluntlnl,; ')0/GrOn" ( AI, ) /Ufli 
ühn r Vt1rhe~r.~runq ti"'r t'l<' t:;undhC!i tJ ic:hen 
S i tu:'l tiou d t=tr r.~f'lnqnn'1n in B~r lin~t 
.Ju5t i ?.vor 11Ut.JSf'IIH~ tn I trm 
- llr!' 17. / 1957 -

<; . f\P.~prPchung qemäß ~ 7.1 Abi'. <; GO Ahqhs übe r 
0f1t1inq•Jnqlln da!=> St.rnfvolJ?.lJQR in Oerlin 
(auf Antraq der Fraktion der F. l.l.P. l 

+ llaupt 

' Ge !:; 
I ll:t lt~t. 

., . Antr"q der Prakt ion rl"!r P .l.l. P. ub"r • tnn 
5icherh~i ts- und AlnrmDhunqen i n den 
Herliner Strafvo11?.uqsanstalten 
- ors 12/2466 -

8 . 1\ntrag der Praktion BUndnis 90/GrünP. ( AL ) /UPV 
über Vergabe von Kondomen und Einwegspritzen 
an Ge~angene zur ~ids-Prophylaxe • Ge~ (P) 
- Drs··12/1224 - + Haupt 

9. B"sprechung gemäß \ 7.1 Abs. 5 GO Abghs Ober 
Protestaktion vor der JV~-Tegel 
(auf Antrag der Praktlon Bü 90/GrUne) 

10 . Einqabe des Herrn Sch. 
!überwi esen vom Petitionsausschuß 
~emaß ~ 4 Abs. 5 PetG) 
- Pe t .-Nr. 4092/12-W -

11 . Eingabe des Herrn B. 
t überwiesen vom Petitionsausschuß 
gemäß § 4 ~bs. s PetG) 
- Pet.-Nr . . 4124/1 2-W -

12 . Verschiedenes 

1111 Au f trag 

l!<'i chardt 
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Herr Krtlger von der CDU-Fraktion" der mit 
seinen Reden die Mitglieder des Rechtsaus
schussesund das Pub1ikwn in eine Art Trance 
vefSe!Zen kann, sieht auch Gefahren filr 
Nichtdrogenabhllngige und Aussteigungswil
lige, wenn nicht separiert wird. Nach seinem 
Prinzip ,,Zuckerbrot und Peitsche" fordert er· 
mehr Einschluß filr Drogenabhängige und 
"Anreize.. ftlr alle anderen wie Einzelfern
sehgenehmigung, Langzeitsprechstunden usw. 
Zu "dieser Sache HIV" (Originalzitat) fordert 
er "Gnade" und sie (die Gefangenen) nicht bis 
zum ,,Schluß" in Haft zu behalten. Methadon 
sollte nach der ,,Berliner ärztlichen Linie" 
verabreicht werden. Die CDU stehe zu dem 
neuen Konzept. 

Albert Eckcrt kritisierte das gesamte Konzept 
und richtete an Jetschmann die Frage, wie er 
sich vorstellen könne, das Konzept ohne mehr 
Personal und Weiterbildung des vorhandenen 

Thesen ~er r..r.v. JVA - Tegel 

Personals zu bewältigen, zumal keine neuen 
Stellen bewilligt werden. Jetschmann antwor
tete, auch ftlr Albert Eckert unbefriedigend, 
daß es dahingehend noch keine Absprachen 
mit der Justizverwaltung gebe. Dies sei auch 
Aufgabe der Verwaltung. 

Frau Riedmüller von der SPD sagte zu dem 
Konzept ein klares Jein. Es solle allerdings 
keine Verschlechterungen (ftlr die Gefange
nen?) geben, und sie forderte auch Therapie 
(im Knast?). 

Prof. Cornelius (FDP) meinte. das Papier 
(neue Konzept) genOge nicht. und er hatte 
gerne mehr Betroffene (Gefangene) gehört. Er 
sähe vor allem die Möglichkeit der Klassifi
zierung der Gefangenen durch Beamte und 
ein weiteres San.ktionsinstnunent. 

Frau Limbach sieht keine inhumanen Tenden
zen in diesem Konzept. Sie sieht sehr wohl, 

'der lichtblick' - Juli/ August 1993 

daß es keine absolute Trennung zwischen den 
Drogengebrauchern und Nichtdrogengebrau
cbern gibt. Sie fordert Therapievorbereitung 
und Motivation durch Anreize und wllnscht 
sich bei dem Umgang mit Drogenabhängigen 
Entschiedenheit (was immer das heißen mag). 
Das ftlr das Konzept erforderliche Personal 
soll durch Umschichtung gefunden werden .. 

Aus diesem Konzept kann und wird unterm 
Strich nichts werden. Therapie oder auch nur 
Therapievorbereitung im Knast ist doch, und 
das wissen alle, die sich ernsthaft damit be
fassen. unmöglich. Genauso wie eine Tren
nung der Gefangenen - Drogengebraucher/ 
Nichtdrogengebraucher - lächerlich ist. Wich
tiges, Sofortmaßnalunen zur AIDS-Prophylaxe 
durch Ausgabe von Einwegspritzen, bleibt auf 
der Strecke. 

Klaus Kaliwoda 

zu einer ,esaotkonzeptionelleo Struktur 
3 . Die Verpfle&unasstruktvr i~ de r ~eise zu verändern, den 

)eder Inhaftierte sie~ selbs t be k5sti gt, bzw. die ~ur 

VorfU gung aasteilte Poh~oat selbs t zuherel te t . Olea IM ~Ion~ 

des Ang l e lchun as~ r undsa tzea . ( §3 I S tVoll zG ) 

vnd ~rneuervnA d e~ St ra fvoll z uges 

nte C!V in d~r JVA - Te&el hat ln de~ Strukturpapler, 

~.s dem ~echtsausschuß vorlie gt, anaoregt : 

1. alle ~ohnaruppenbere!che der setlelten , pödaaoatschen. 
•oz1altherapeuttschan. paychother•peutisch~n 8etrcuuna tu 

erschlioß.,n. 

2. Die Altbereiche in Wohnblöcke mit Appa r tementstruktur 

auszubauen für die ntchtd rosenkontaminierten Gefangenen. 

4. nen offenen Votl~ug e usz uba uen. 

Oieses Aus bauen des o f f e nen Voll ~uaea ~ann kos tenaUnstig 
gestalte t ~erden : 

a) So 1st es mö gli ch , ~ittela Wohnc ontainern vor der TA I V 

( So t ha ) der JVA - Tegel, ~usät~licha und abgeschottete 

freigöngerunte rkUnf te ~ u schaffen . 

b) Croß~ohnungen, als therape utische Woh ngeQeinschaCten, 

als Folgeeinri chtu ng tu den therapeutischen Wo hngruppen, 

an~uaieten, oder ••natseia ene Wohnun gen zu verwenden . 

5. Venn generalisierend alle Vollz ugs plene auf eine a6gliche 

Entlassung nach 2/3 der t ur Verbüßuns anstehe nde n St r eftelr 

ausgerich te t ve rden, da nn : 

a) Kann der Cerangene sem, ~ 4 I .tVo l ltC eigenverantvortllc~ 

entscheiden , v le es sich Inne r halb der St rafYerbNßun~ unA 

den Loc~erun•en ve r hält . 

5. Darous r esultieren besse r e Pr ognosen entsc he idunscn. 

b) Tann !Ur eine Schul - oder Berufausbildun~ein optimale r 
Rehoen geschaffen ve r de n . 

C) Kann die Abt. So~l al dienst (Bev~hrun;lhilfe ) f rUh:eitig 

~lt in die Planung d es Voll:u ge s elnbe t o gen ~e rd en . 

~) ~lrd de r Sinn un~ ?.veck rlea ~ 51 I SeCß nlt Lehen erfullt, 
denn diese r ~ ist ni c ht erfunden vorden, un Straftätern 

rin• ung~rechtferttgte St ra(verKürzung %Uko~aen tu le~$en, 

sondern u~ den e!nglie rle r unRsvllll~cn S tr o f~c fnn~~nen ln 

~te ~e~eJnschaft s c h ri tt weise ~ u rüc ~ ~vfUh ren . unter '••f~ir1•r 

~. tonforo nlt dec Anstaltsbe irat , gehen vlr davon aus, daß 

eine gute schu l iac~e und beruf l iche Ausbilduns. euch ;ute 

~ naKt ze zu ei ner Resozlelteiervng liefert. 
a,... 

Ergän zendvde~ St r uktu rpapie r der CIV gehö rt auch e i n 

personelles lonzept. Oie CIV geht da•on a us, daß i m aeseaten 

Yer valtun gsberelch Personal e t naespert verden ka nn. 

I . Dies, wenn im gesamt en Wohngruppenbereich der ella. 

Vo l l zugsdienst abgeschafft vird und alle Genehmigungen, 

Vervaltungs a u fa abe n , sovie pädagogische Ein f l ußna hme , auch 

Planung de s Vollzuses, du rch e in Dre l er t e ao • on Soz ial

arbe itern du r chge fü hr t v!rd . 

Die Aktenha lt u n~ findet auf der F.tap.e de r Wohn~ru~pe s t nt t . 

Ftnsch l uO ~elten ve rden t m Wohngrup oen vo llzug gfln z llch 

a hJeschal_t . 

2. 4la nrdnun &am ocht vi r rl e in t Reret tschaf tsa bte llun~ 

a " fge ba ut, l U$ twö lf Aeemtep des ella. Vo llzu~sdl~n~ te~ . 
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die bei einem Alarm als fingreiftruppe , sofort eingreifen 

kann. 

3 . Für die Drogenbekämpfung verden Fachreferenten der 

StA - nerlin, sovie gelernte Orogenfehnder mit "ilfsbeamtan 

eus dem ellg. Voll zugsdienst eingesetzt. 

3 . E• handelt sich hierbei um fachgerechte Rrmittlungcn 

zu Dro~enstraftaten im Vollzug . Im causalen Zusammenhang 

mit Erkenntnissen aus dem Strafverfahren wird die Drogen

bekämpfung im Vollzug effflzlenter. Pie StA als Vol l

streckunRsbehörde kann hier die ~entrolle Uber di e 

OrogenstraftätPr be halten. nadurch wird ein Ne~enhe r ~e r 

einzelnen A~teltungen vermieden. Pine professionelle 

Frmittlung euch in der ijnft, ~ibt den Gefan~enen mehr 

~echtssicherhelt. 

G . Oie Aufs tell ung einer Gruppe für die Außenslchcrung, kouu 

mit Angestellten geleistet werden. Oi e Verstärkung der 

Außensicherung macht dann Zel len kon t rollen wei t~ehcnd 

überflüssig. 

Weitgehend deshalb , veil ~it Erkenntnissen von Flucht 

versuchen, \laffen und Orogen unter den Hax i men des ll Dus

suchungsrechts Zellenkontrollen stattfinden. 

Unt er solchen Voraussetzungen ist die Einsichtsfähigkeit 

des Gefangenen gestärkt, weil die r.ntmenschlichung nicht 

~ehr ganz so d rastisch zutage ~ritt . 

S. Der Vorschlag zum Aus- und Umbau der Altbereiche in 

Appart·mentzellen, macht umfangreiche logistische P.rfordern isse 

überf! Ussig. 

P.cagenzellen im ~tern der Altbauten aus Leicht~augittern 

und Acrylglas, bieten einen gut en ~undumblick. 

9 

So können die Altbereiche mit ~enigen ~eamten gefRhren "erd•n. 

Pi qboziale ~etreuung kann so den nedingungen außer halb ~e r 
Haftanstalt Angeglichen verden. Auch hier wird die gesamte 

Aktenha ltung beim Sozialarbeiter angesiedelt mit de r 

Genehmigungspraxis. Ein System analog der Organisation des 

Sozialamtes . Ein solches System wUr de eine Reibungsfläche 

beseitigen, Personal einsparen und klare Ve rhä lt nisse 

schaffen. 

6. Die f ozialarbeiter können weiterhin dem Bezirksamt 

unterstellt bleiben und nicht dem Justizsenat, so werden 

Kosten eing•spart und ein nahtloser Obergang zum Sozialamt 

geschaffen. Oie konkrete, kontlnuierliche Betreu ung ist 

so am effektivsten verwirklicht. (§§ 71- 75 StVollzG) 

7 . Privatisierung der Anstaltsbetriebe, so daß hier ein 

~rheblicher Teil eingespart verden kann . 

A, Das Aufgabensplitting im naubereich, gerade bei der gesamten 
Tnstendhal tun~ der JVA - Tegel sollte eb~eschafft werrlen, 

so deR die Versch leierung der ~osten : 

a) vom ßausena t 

b) vom Jus tizsenat 

aufgehoben wird und mit effektiver Eigenleitung sogar er

~eblich gesenkt werden. 

9. Durch Privatisierung der Ansteltsbetriebe, Tariflohn f ür 

Gefangene , Erhebung von Kiete für die Hafträume wird die 

Jus tizver~alt ung erheblich kostenentlastet. 

Du rch die Instalation von telephonnebenstellanlagen, vie 

in Hotels, pro Teilenstalt, gibt : 

a ) Mehr Sicherheit fUr den Anstaltsbetrieb ~eil alle 

Telephonnummern, die engewählt werden aufgezeichne t 
werden. 

b) Durch die Ent lastung der Betriebstelephonanla~e, fHr 
die Bediensteten mehr Sicherheit. 

c) Du rch Kostenerhebung bei den r.efangenen erhebliche 

kosteneinsparuna. 

d) Die Uberwachung der GesprnchP. ist effektiver und 

aufge~eichnet. Dadurch 1st die Bekämpfung von 

organisierter DrogenkriminalitMt oder Oberhaupt 

organisie rter Kriminalitnt wesentlich besser möglich 

!0. Oi~ Abschaffung des Sprechzentrums ~u dem z~eek die Rc StJCil~ 

der Gefangenen auf den Hafträumen du r chzufUhren ist 

ebenfalls mit dem§ 3 I StVollzG vereinbar. 

I I . Spritzenvergabe fUr nrogenahn•n~ige zur Verhinde r ung 

der Verbreitun~ von AI~S. 

1?. ~enn die ~eknmpfun* de r n rganis!erten ~riminnllt*t 

eine neue Dimension annehmen soll, rlann möchten wir, 31~ 

CIY zu be denken geben, das die 0,\, erst dann existent 

is t wenn gem. § 129 StGB ein entsprechendes Urte il 
( krim i nelle Vereinigung ) gefMllt wurde. Alle onderon 

Verfahrensweisen verstärken den Eindruck des WillkU rr~c i1L~ 

ohne Rechtssicherheit. 

Es handelt sich um Thesen zu einem Strafvollzug, der angeglichrn 

wi rd an europäische Verhä l tnisse und der GIV ist bevußt, 

daß diese Thesen einer ausfUhrliehen Diskussion bedUrfen, 

viele Vorschläge sich nicht kurzfristigj~er~irklichen lassen. 
~ 

~..-..1-mi r--~ .. 

Es handelt sich um mittelfristige und langfristige Uber

legungen, Selbst ~enn · manche Anregungen und Überlegungen 

sofort umsetzbar erscheinen, ist der GIV oevußt, daß rlies 
nicht der fall ist. 

);:t~~ 
(ller Sprecher) ßerlin, O'l .J uni 1q93 
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Bericht aus Bonn ••• 
.. . über die erste öffentliche Anhörung zum Thema 
"Lebenslange Freiheitsstrafe - ihr geltendes Kon
zept, ihre Praxis, ihre Begründung" vom 14. bis 16. 
Mai 1993 im Gustav-Stresemann-lnstitut. 

Wie bereits in unserer Mai/Juni-Ausgabe angekündigt, möchten 
wir nun etwas ausführlicher über die Fachtagung in Bonn-Bad 
Codesberg berichten. 

unter bestimmten Voraussetzungen verfassungskonform, konnte 
menschenrechtliche "Beruhigung" nur vorspiegeln. Die Diskussion 
um das Lebenslang erhielt einen kräftigen Schub, nachdem 1982 
mit der Einführung des § 57 a StGB und vor allem seiner heftig 
umstrittenen "Schuldschwereklausel" eine gesetzliche Möglichkeit 
geschaffen worden war, den Strafrest auszusetzen. 

"Die Todesstrafe ist abgeschafft. So beißt e~ in Artikel 102 des 
Grundgesetzes. Diese Bestimmung bat das Grundgesetz humanJ
Jiert; sie gebt jedoch nicht weit genug. Wie die Todesstrafe bietet 
auch die lebenslange Freiheitsstrafe dem Verurteilten keine 
Perspektive auf ein Leben in Freiheit Deshalb muß die lebens
lange Freiheitsstrafe abgeschafft werden." - Dieser Auszug aus 
der Erklärung "Wider die lebenslange Freiheitsstrafe" des Komi
tees für Grundrechte und Demokratie umreißt Problem und Ziel 
des Anbörungsverfahrens. Das denkwürdige Urteil des Bundesver
rassuogsgerichts im Jahr 1977, die lebenslange Freiheitsstrafe sei 

Besonders aber nach der jüngsten Entscheidung des Verfassungs
gerichts von J uni 1992, der gemäß das Vonstreckungsgericht 
jeder/jedem Lebenstinglichen vor Ablauf der 15jährigen Mlndest
verbüßungszeit sagen muß, wie viele J ahre sie/er noch "scbuld
schwereaogemessen" abzubüßen bat, ist die Zeit mehr als reif, die 
Abschaffung dieses schärfsten Gewaltzugriffs der Bundesrepublik 
zu fordern. 

Unter diesem Tenor versammelten sich ca. 
100 Teilnehmer aller Couleur in den Ta
gungsrauroen des Gustav-Stresemann-Insti
tuts. Die Eröffnung und Begrüßung erfolgte 
durch Herrn Klaus Vack (Vorstand.ssekretllr 
ljes Komitees und Organisator der Ta",aung). 

hn Anschluß hielt Dr. Hartmut-Michael 
Weber (Professor für Kriminologie. Kriminal
politik und Resozialisierung, Fachbereich So
zi.alwesen der Fachhochschule Fulda) das Re
ferat ,,Lebenslange Freiheitsstrafe -Problem
aufriß und Aktualität der Abschaffung". Da es 
kaum noch ein Argument ftl.r die Beibehaltung 
der lebenslangen Freiheitsstrafe gibt, wurden 
die guten Gründe zur Abschaffung derselben 
wissenschaftlich untennauen vorgetragen. 
Professor Weber ist uns von den beiden Se
minaren zum selben Thema, im Oktober 1990 
und Februar 1992 in der NA Tegel, gut be
kannt. Wld seinen schon damals einleuchtend 
vorgetragenen Argumenten ftlr die Abschaf
fung der lebenslangen Freiheitsstrafe muß an 
dteser Stelle nichts Neues hinzugefugt 
werden. 

Der anschließend vorgesehene Referent -
Rechtsanwalt Gerard de Jonge, Dozent für 
Straf- und Strafprozeßrecht an der Reichsuni
versität Limburg (Niederlande) - hatte aus 
Krankheitsgründen absagen müssen. Nach 
einer kleinen Kaffeepause kam es daher 
gleich zur Vorstellung der Befragungskom
mission. Um Prozeß und Ziel der Tagung 
näher zu kommen, sollten jeweils im An
schluß an die Referate eine BefragWlgskom
mission aus Expertinnen und Experten sowie 
auch das sachverständige Publikum Gelegen
bett erhalten. die Vortragenden kritisch zu be
fragen. 

Als Mitglie-der der Befragungskommisston 
fungierten Dr. Helga Cremer-Schilfer, Sozio
login, Fachbereich Gesellschaftswissenschaf
ten der Universität Frankfurt; Albert Eckerl, 
Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berhn, 
Fraktion Bündnis 90/Gtilne (AL)IUFV~ Olaf 
Heische/., Rechtsanwalt, Vorstand im Verein 
Kunst & Knast, Berlin; Hubertus Jan.ssen, 
ehemaliger Gefängnisseelsorger, Limburg; Dr. 
Johannes Weiss, Redakteur, Süddeutscher 
Rundfunk, Stuttgart; Moderator der Befra
gungskommission: Professor Wolf-Dieter 
Narr. Berlin. 

Bei der Befragung durch die Kommission und 
der Einwande von dem Publikum wurde zu
nächst Kritik an dem Beschluß des 8Wldes
verfassungsgerichts vom Juni 1992 geübt 
(zeitliche Festsetzung der Entlassung bei be
sonderer Schwere der Schuld). Das Bundes
vetfassungsgericht hatte sich wieder einma1 
um die echte Verfassungsfrage-ob nämlich 
die lebenslange Freiheitsstrafe immer noch 
mit dem Grundgesetz m Einklang zu bringen 
sei - herumgemogelt Anstatt zweckrationalen 
Erwägungen zu folgen, haben sich die Vetfas
sungsrichter wieder nur auf ein symbolisches 
Argumentieren eingelassen und somit die 
dogmatische Ideologie zur Beibehaltung der 
lebenslangen Freiheitsstrafe aufrechterhallen. 

Die normative Vorgabe der Grund- Wld Men
schenrechte verlangt hingegen die Abschaf
fung der lebenslangen Freiheitsstrafe; es be
steht sogar eine Delegitimation: Staatliches 
Strafen verwirklicht keine menschlichen 
Werte (z. B. Schuldbewußtsein oder Reue), 
die lebenslange Freilieitsstrafe bleibt daher 
ohne Sinn (es erfolgt keine positive Spezial
prävention). Das Verfassungsgebot ist jedoch 
eindeutig: Menschen dürfen nicht mstrumen-

talisiert- also auch nicht Mittel zum Zweck 
des Strafens - werden; die sogenannte "Gene
ralprävention" bei Mördern ist aus diesem 
Grunde vetfassungswidrig. Des weiteren ge
bietet das sogenannte Schuldprinzip der all
gemeinen Rechtslehre, daß eine Strafe zeil
bestimmt sein muß. 

Weitere Kritikpunkte sind: Die Vermischung 
von sogenannter "Geflihrlichkeit" und Schuld
recht - dies also juristisch immer zum Nach
teil jener Täter, die sich nach Ansicht des Ge
richts "getllhrlich" schuldig gemacht haben. 
§ 2 I 1 Strafgesetzbuch - der Mordparagraph -
ist die einzige Strafbestimmung des Straf
rechts, die durch den Täter definiert wird und 
nicht durch die Tat. Dieser Paragraph be
inhaltet also schon ein an sich unzulässiges 
Gesinnungsstrafrecht, welches mit demokrati
schen Nonnen bzw. den Erfordernissen unse
res Rechtsstaates keinesfalls in Einklang zu 
bringen ist; beinahe unnötig zu erwahnen, daß 
der § 211 StGB im Jahre des Führers 194 I in 
die ,,Rechts-Sprechung" installiert wurde -
unverständlicherweise hat er auch nach der 
Gründung der Bundesrepublik Deutschland 
seine volle Rechts-Kraft beibehalten ... ! An
scheinend kommt man auch in der demokra
tischen Politik ohne ,,niedrige Beweggründe" 
nicht aus . . . Es ist dringend geboten, eine 
Entflechtung zwischen (Nazi-) Moral und 
Strafe (Legalität) vonunehmen. Zudem ist die 
Strafandrohung ,,Lebenslange Freiheitsstrafe" 
eine Abschrecl.."Wlg ohne Wirkung~ es gibt 
keinen beweisbaren Fall. in welchem die An
drohung dieser Strafe oder die Verurteilung 
eines dingfest gemachten Täters zu e.iner 
lebenslangen Freiheitsstrafe einen Mord ver
hindert hätte bzw. einen möglichen Mörder 
vor dieser Tat hätte zurilckschrecken lassen. 
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Der § 211 StGB ist also letztlich ein politi
scher Paragraph, die Androhung bzw. Ver
hängung der lebenslangen Freiheitsstrafe so
mit eine staatliche Machtdemonstration. Eine 
WlZUlässige Vermischung von Legislative und 
Exekutive, bei der das Opfer rein symbolisch 
vorgeschoben wird. Das Opfer erOOut auf 
diese Weise keine Gerechtigkeit (der Staat 
die Justiz - tut scheinheilig so als ob!), und 
der Staat selbst ahmt nur den Verbrecher im 
Strafen nach: ,,Auge um Auge" - bis die 
ganze Welt erblindet ... ! 

Am zweiten Tagungstag - Samstag, den 15. 
Mai 1993 - hieß es dann auch ftlr den Licht
blick-Mitarbeiter: ,,Morgenstund' hat Gold im 
Mund." Er - ein passionierter Frühaufsteher 
(,,immer mit dem Hahn aus dem Bett") -war 
auch als erster zur Stelle, als der Leiter der 
NA Bruchsal, Herr Preusker, um 9 Uhr sein 
Referat hielt. Die "Stationen im Vollzug der 
lebenslangen Freiheitsstrafe" aus der Sicht 
eines Praktikers waren dann auch recht inter
essant. Einen Kernsatz aus dem Referat von 
Herm Preusker möchte ich zitieren: ,,Mörder 
sind keine besondere Tätergruppe und schon 
gar keine besonders gefllhrliche. Das wissen 
wir im Vollzug und können dies vielfaltig be
weisen." - Dem bräuchte man eigentlich 
nichts weiter binzuzufllgen! 

Herr Preusker führte weiter aus, daß sich die 
Möglichkeiten einer voneitigen Entlassung 
ftlr Lebenslängliche nach der Einfiihrung des 
- seineneit als bahnbrechenden Reformwer
kes gefeierten - § 57 a StGB in der Praxis 
verschlechtert haben ("besseres Recht -
schlechtere Praxis"). Die frühere Gnaden
praxis war günstiger; Lebenslängliche sind 
durchschnittlich zwei Jahre früher entlassen 
worden (teilweise sogar vor Ablauf von 15 
Jahren - was heute mit dem "besseren Recht" 
nicht mehr möglich ist). hnmerhin gibt es auf 
der ganzen Welt keinen Staat - Deutschland 
leider wieder einmal ausgenommen -, der mit 
dem Argument der besonderen Schwere der 
Schuld eine im übrigen zulässige Entlassung 
verweigern würde! Es muß eine saubere Tren
nung zwischen Schuldschwere und Sozialpro
gnose geben; bisher wird zu oft gemischt, und 
in der Praxis entsteht eine Automatik: Be
jahung von besonderer Schwere der Schuld 
bedeutet gleichzeitig eine schlechte Sozialpro
gnose. 

Auf eine besonders gravierende Folge der ge
setzlichen Entlassungspraxis muß noch hin
gewiesen werden. Wenn ein Lebenslänglicher 
bedingt entlassen und die Bewährung aus 
irgendeinem Grund widerrufen wird, so wird 
die lebenslange Freiheitsstrafe- unbefristet
weiter vollstreckt! Dies kann zu absurden Er
gebnissen führen (z. B. ft1r einen Ladendietr 
stahl gibt es lebenslänglich; oder ein entlasse
ner Lebenslänglicher kommt seinen Bewäh
rungsauflagen nicht nach und muß - obwohl 
er nicht erneut straffilllig wurde - wieder 
lebenslänglich ins Gefllngnis ... !) Diesbezüg
lich war schon die frühere Gnadenpraxis 
flexibler, indem sie mit der gnadenweisen 
Aussetzung der lebenslangen Freiheitsstrafe 
diese dann in eine zeitige Strafe umgewandelt 
hatte. 

In den Motiven des Strafgesetzentwurfes ftlr 
den Norddeutschen Bund aus dem Jahre 1869 

sind die Stellungnahmen einiger Zuchthaus
direktoren zur Frage der richtigen Höhe der 
höchsten zeitigen Zuchthausstrafe befragt 
worden. Die lebenslange Freiheitsstrafe war 
damals unbestritten. In den Ländern des 
Norddeutschen Bundes war zu jener Zeit die 
höchste zeitige Zuchthausstrafe sehr unter
schiedlich festgesetzt In Preußen waren es 
beispielsweise 20 Jahre, in Sachsen sogar 30 
Jahre. Um so revolutionärer müssen die 
Äußerungen der damaligen Gefangnisdirekto
ren gewertet werden, die im Ergebnis einhel
lig der Meinung waren, daß zehn Jahre Zucht
haus als Höchststrafe genug seien (,,mehr 
wQrde eher schaden als nützen ... "). So alt 
wie diese Stellungnahmen sind, so aktuell 
sind sie geblieben. 

Was im 18. Jahrhundert als vorzugswürdig 
gegenüber der Todesstrafe angesehen wurde, 
nämlich der Freiheitsentzug, erweist sich 
heute seinerseits als eine archaische und über
holte Strafform, deren begrenzte Fortexistenz 
nur noch mühsam toleriert werden kann. 

Die traditionelle Vernachlässigung des 
Themas ,,Lebenslange Freiheitsstrafen" hat 
auch negativ auf den konzeptionellen Umgang 
mit dem Vollzug solcher Sanktionen atr 
gefl!rbt. Die Verlegenheiten sind angesichts 
der Schwierigkeiten, langandauernden Frei
heitsentzug sinnvoll zu gestalten, keineswegs 
gering. Lange Freiheitsstrafen bringen die 
innere Gegensätzlichkeit eines Vollzuges, 
dem an der Schaffung oder Wahrung von so
zialer Eingliederung gelegen ist, besonders 
deutlich zum Ausdruck; denn sie tragen zur 
Demotivation und Entsozialisierung des Ge
fangenen bei. 

D as Extrembeispiel der lebenslan
gen Freiheitsstrafe bietet hierzu 
reichliches Anschauungsmaterial. 

Die lebenslange Freiheitsstrafe 
nimmt allein schon deshalb eine Sonderrolle 
im Verhältnis zu langen zeitigen Freiheitsstra
fen ein, weil ihr gewissermaßen Stellvertre
terfunktionen im Hinblick auf die Todesstrafe 
obliegen. Dementsprechend ist der lebenslan
gen Freiheitsstrafe bis vor nicht allzu langer 
Zeit der Charakter einer "Eliminationsstrafe" 
attestiert worden (also der Todesstrafe ver
gleichbar), die dann auch folgerichtig bis zum 
Tode des Verurteilten vollstreckt werden 
müsse. Deshalb konnte auch da oder dort die 
Meinung au.tkommen, daß die Todesstrafe 
letztlich ,,humaner" als die lebenslange Frei
heitsstrafe sei. Obgleich die Prozeduren, die 
etwa in den USA bis zur Vollstreckung und in 
deren Rahmen praktiziert werden, insoweit 
jegliche IDusion ausgetrieben haben sollten. 
Aber jedenfalls erinnert das Wortspiel von 
Karl Kraus (,,Die Fackel") von der Verurtei
lung "bis zum Tode, die furchtbarer als die 
zum Tode ist", an die Stellvertreterrolle, die 
der lebenslangen Freiheitsstrafe zugedacht 
war. 

Am Mangel einer öffentlichen Meinung, die 
den Abbau der lebenslangen Freiheitsstrafe 
fordert, dürfte es wohl auch liegen, daß sich 
selbst die einschlägige internationale Diskus
sion mit Empfehlungen und Vorschlagen eher 
zmückhält. Von der Abschaffung dieser Sank
tionsfonn ist nicht die Rede. Es ist übrigens 
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ungemein ermüdend, wie beinahe durch die 
Jahrhunderte die immer gleichen Argumente 
und Gegenargumente zu bestimmten Fragen 
geftlhrt werden, ohne daß die jeweils andere 
Seite sich auch nur von nicht bezweifelbaren 
guten Belegen überzeugen läßt. 

Zur vollständigen Entmythologisierung des 
Mörders bedarf es der Abschaffung der 
lebenslangen Freiheitsstrafe. 

Das im Anschluß vorgesehene Referat von 
Günther Adler (NA Bruchsal) - ,,Anspruch 
und Wirklichkeit der lebenslangen Freiheits
strafe aus der Sicht eines Betroffenen" -
mußte verlesen werden, da Günther Adler 
keine Ausfllhrung zu dieser Tagung geneh
migt bekam. Einige Auszüge aus dem Text 
von Günther Adler, die ich ft1r bedeutsam 
halte: 

,,Der (zu lebenslanger Haft verurteilte) Gefan
gene lebt, doch nur noch, um sein Leben als 
Strafobjekt, als Objekt der Übelzu:filgU.ng, zu 
dienen. Er lebt, doch ein solches Leben ist 
nicht mehr lebenswert Ein solches Leben ist, 
meine ich, schlinuner als der Tod .. " 

Außerdem stellte Günther Adler die Frage, 
welchen Sinn die Wiedereingliederung in die 
Gesellschaft nach Verbüßung einer Strafe, die 
defmitionsgemäß bis zum Tode dauern soll, 
wohl noch haben könnte!? Wenn diese Bedin
gung überhaupt einen Sinn haben soll, so ist 
vorauszusetzen, daß die lebenslange Freiheits
strafe grundsätzlich eben gerade nicht bis zum 
Tode dauern darf. Dann allerdings ist es irre
fillirend, ja geradezu absurd, weiter von einer 
,Jebenslangen" Freiheitsstrafe zu sprechen. 
Die angebliche Verfassungsmäßigkeit der 
lebenslangen Freiheitsstrafe beruht insoweit 
nur auf der Fiktion, auf einem ,,BehandlWlgS
vollzug", den es lediglich in der herrschenden 
Vollzugsideologie, nicht jedoch in der Voll
zugswirklichkeit gibt. -

Den Bericht über die Filmvorftlhrung 
,,Lebenslänglich" (Dokumentarfilm von NDR
Redakteur Peter Rosinski über Brennpunkte 
der lebenslangen Freiheitsstrafe aus der Sicht 
von Betroffenen und Strafvollzugsbedienste
ten) können wir an dieser Stelle auslassen, da 
dieser Filmjedem Insider bekannt sein dürfte. 

Nach der Mittagspause ging es dann weiter 
mit Dr. Bemhard Hajf'U (Professor ftlr Straf
recht, Strafprozeßrecht, Rechtsphilosophie 
und Rechtssoziologie, Juristische Fakultät der 
Universität Passau) und seinem Beitrag ,,Die 
guten Gründe der lebenslangen Freiheitsstrafe 
- und was davon übrig bleibt". Auf ein Wort 
gebracht nichts! 

Es gibt keine ,,guten Gründe" mehr zur Beibe
haltung der lebenslangen Freiheitsstrafe! So
weit die "Volksmeinung" die lebenslange 
Freiheitsstrafe als selbstverständlich betrach
tet, kommt ihr eine verfassungsrechtliche Le
gitimationswirkung nicht zu. ,,Es ist vielmehr 
die Aufgabe aller staatlichen Stellen, dem 
Grundrechtsverständnis zuwiderlaufenden 
verfassungswidrigen Meinungen und Bestre
bungen aufklärend entgegenzutreten" (LG 
V erden). 
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Die Straflwecke der Vergeltung und der 
Sflhne haben im säkularen Staat verfassungs
rechtlich keinen Bestand. "Verfassungskon
form ist staatliches Handeln auf soziologisch
diesseitige Zwecke zu beziehen." 

Die abschreckende Wirkung der lebenslangen 
Freiheitsstrafe ist empirisch nicht belegt. 
Allein die Vermutung einer solchen Wirlrung 
rechtfertigt jedoch keine Maßnahme. die den 
Taler endgültig aus der Gemeinschaft aus-
schließt. Schließlich aber widerstreitet das 
verfassungsrechtliche Gebot der Resozialisie
nmg der Androhung und Vollstreckung der 
lebenslangen Freiheitsstrafe. Allein der Straf
zweck der Siclrenmg ist ,.die einzig mtionale 
und verfassungsrechtlich relevante Reclrtfer
tigung ftlr den Vollzug einer lebenslangen 
Freiheitsstrafe". Die da.ftlr erforderliche Fest
stellung lebenslanger GeflJhrlichkeit läßt sich 
jedoch im Erkenntnisverfahren praktisch gar 
nicht treffen. Darüber hinaus ist empirisch be
legt, daß die Rückfallgefahr bei Mördern sehr 
gering ist. 

Was schließlich die St:mJZwecke des Schuld
ausgleichs und der Sahne anbelangt. so 
braucht den immer wieder vorgetragenen Ein
wänden nichts hinzugeftlgt zu werden. Wenn 
Sühne als sittliche Leistung des Sühnenden 
verstanden wird, dann ist sie sicherlieb nicht 
geeignet, den staatlieben Zwang.seingri.ff 
durch Strafen zu legitimieren. Auch der 
Schuldgedanke weist - wenn man ihn nur 
ernst nimmt -in die Richtung einer zeitljch 
begrenzten Freiheitsstrafe. Ich zitiere Artbur 
XafltUIIUI: 

Es ist gesicherte Eifahnmg, daß auch der 
gutwillige, sein Fehlverhalten einsehende, 
sahnebereite und um Wiedergutmachung be
mahte Gefangene nach zehn, litngstens fünf
zehn Jahren Haft resigniert. gleichgflltig und 
abgestllmpft wird und nicht selten den Freitod 
suchJ. Die Flihigkeit des Menschen, Schuld zu 
sflhnen, ist begrenzt. Sie besteht nur so lange, 
wie sein Wille nicht v61/ig gebrochen ist. Wer 
es mit dem Schuldgedanken ernst meint. muß 
daftlr pltklieren, daß die Strafe nicht aber die
SI!J'I kritischen Zeitpunkt hinaus vollstreckt 
wird, jenseits dessen sie nur noch einen Ttner 
tniffen kann, der wegen da tiefgreifenden 
Veifa/13 seiner PerstJnlichkeit gar nicht mehr 
schuldflihig ist. 

Das letzte Referat am Samstag hlelt Dr. 
Dietrich Simons (Psychologe im Strafvollzug, 
NA Castrop-Rauxel) ,.Zur Genese todbrin
gender Gewalt. Der 'Mordet - etwas Beson
deres?" 

Auch dieser Vortrag hatte es verdient, in 
voller Länge dokumentiert zu werden. Dr. 
Simons gab eine anschauliche Darstellung 
Uber die forensische Psychologie. Unter wel
chen Bedingungen entstehen Tötungsdelikte, 
wie kommt es zu Tötungssituationen (histo
risch gesehen gehört beispielsweise auch das 
Duell dazu, obwohl man sich damals gesell
schaftlich anerkannt \U\d ganz honorig nur um 
"der Ehre Willen" geschlagen bzw. getötet hat 
... ); hlerzu gehören immer die äußeren Bedin
gungen (das soziale Umfeld) und die inneren, 
in der Person des Täters liegenden. Es gibt 
keine natürliche (also innerartliche) Tötungs-

henunung bei Menschen. Demgemäß kann 
auch nicht von "unmenschlichem" Verhalten 
gesprochen werden, wenn ein Mensch einen 
anderen tötet, schon gar nicht muß diesem 
Verhalten der Ruch von ,,niedrigen Beweg
gründen" angehaftet werden. Diejenigen, die 
stets die Moral bzw. "die hohen Werte" ftlr 
sich reklamieren. haben n.ilmlicb genauso
wenig eine Tötungshemmung, und man darf 
sich darauf verlassen, daß die ,,Honoratioren" 
auch losschlagen, wenn es darauf ankommt 
... ! 

E in Einwand aus dem Publilcum be-
mängelte in diesem Zusammen
hang den Umstand, daß ,,ftlr 
keinen Richter oder Staatsanwalt 

eine psychologische Ausbildung verlangt 
wird"! bn Gegenteil, beim juristischen 
Staatsexamen sei dieser Studienzweig eher 
unerwOnscht. Dennoch wird den Richtern -
einfach durch ihr Amt - zugebilligt bzw. 
\U\widersprochen zugemutet. ins ,,Herz" des 
Angeklagten schauen zu können ... 

Dr. Simons kritisierte die gerichtsmedizi.nj
sche Forsch\U\g, die immer noch ihre Klassifi
zierungen an den Tätern orientiert (nach dem 
Motto: Wer einen Menschen tötet, muß "ver
rückt" oder zumindestens seelisch ,,krank'' 
sein). Die daraus resultierenden pathologi
schen Zuordnungen hemmen die Entwicklung 
neuer Forschungsansätze bzw. anderer Er
kenntnisse, und sie unterstützen die bestehen
den - negativen - Verhältnisse! Beispiels
wejse hätte damals auf die Frage des Bundes
verfassungsgerichtes im Jahre 1977 (Gutach
tenauftrag an die Forensische Psychiatrie) ,,Ist 
die Vollstreckung einer lebenslangen Frei
heitsstrafe schädlich?" nicht beantwortet wer
den do.rfen (im Zv.reifel dann eben zugunst.en 
der Delinquenten) und schon gar nicht von 
der Psychiatrie. 

Das Strafrecht muß reformiert werden, es 
muß endlich möglich sein, die Spirale von 
Emotion \U\d Gegenschlag zu durchbrechen! 
Die soziale Gerechtigkeit bleibt sonst nur ein 
Schwebezustand. 

Das Schlußreferat des letzten Tages und die 
allgemeine Zusammenfassung - Bericht der 
Befragungskommission - können ebenfalls 
nur auszugsweise bzw. in Stichworten wieder
gegeben werden, da auch hier -jedes ft.lr sich 
genommen - eine Lichtblick-Sonderausgabe 
erforderlich ware. Nichl lUtterschlagen wollen 
wir natürlich auch den Vortrag unseres Kolle
gen Robert Pflllnboltm, tms tmd dem Fach
publikum bekannt durch seine Mitarbeit in 
der Projektgruppe zur Abschaffung der 
lebenslangen Freiheitsstrafe, wie auch durch 
seine Teilnahme an den Seminaren in Tegel. 
Er referierte in beachtlicher und sehr fundier
ter Weise über die ,,Erfahrungen eines 
LebenslAnglichen mit dem gerichtlichen 
Rechtsschutz - Vollzugliehe Praxis und tat
sächliche Auswirkungen auf den Verur
teilten". 

Dr. Dietrich RIJssner (Professor fllr Strafrecht 
\U\d Kriminologie, Juristische Fakultät der 
Universität Göttingen) befaßte sich mit dem 
Thema "Gerechtigkeit ftlr die Gewaltopfer 
durch Strafrecht?" 
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Man kann Opfer rehabilitieren ohne den Blick 
auf den Täter. Es geht nicht nur um das Be
strafen der Täter, auch Ausgleich/Versöhnung 
muß - soweit bei Kapitaldelilcten möglich -
gefördert werden. Eine "stellvertretende Ver
zeihung"' ist unmöglich! Der Staat kann also 
nicht durch die Bestrafung des Taters .,verzei
hen". Den Opfern geht es in der Mehrheit um 
Vorbeugung (Schutz der potentiellen Opfer) 
und nicht hauptsächlich um eine harte Strafe 
fllr den Täter! 

Das Strafrecht beruht auf dem Grundsatz der 
Autonomie (also, eine freie Entscheid\U\g des 
Täters zur Tat wird vorausgesetzt); unlogisch 
dazu verhAlt sich der Strafvollzug, der nur auf 
Zwang beruht und keine Freiräume zuläßt. 
Aber erst durch Freiräume in der Entwicklung 
(Selbstresozialisjerung) können ftlr Gefan
gene autonome Resozialisierungsmöglicblcei
ten geschaffen und eine Wiedergutmachung 
im Sinne einer sozialen Gerechtigkeit erreicht 
werden. 

Dem Opfer muß unabhängig vom Täter gehol
fen werden. Der Täter/Opfer-Ausgleich setzt 
zudem eine autonome Moral voraus. Deshalb 
muß die konfliktorientierte Sozialarbeit in 
den Strafvollzug Einzug halten! Die innere 
Einstellwig eines Täters (Gefangenen) läßt 
sich im Recht nicht werten! Takt.ik kann bei
spielsweise nicht von ehrlichem Bemühen un
terschieden werden~ dem Rechtsgrundsatz ,,Im 
Zweifel fllr den Angeklagten" muß hierbei ge
folgt werden. -

Zum Abschluß der Tagung faßte Professor 
Wolf-Dieter Narr als Sprecher der Befra
gungskommission die Diskussionspunkte 
noch einmal zusammen. 

1. Es gibt iJDmer DOCb keine klare und ebt
deutige Bezugsaorm für die Erke11DUDg 
und Bestrafung von Mördern. - Das 
Strafgesetzbuch bat keine demokra
tische Grundstruktur (das StGB wurde 
in der Kaiserzeit verfaßt und von den 
Nazis ebenfalls als utidemokratisch 
unterminiert). 

l. Das togeniUlDte .,Strafbedürfnis der Be
völkerung.. (im Sinne eines absoluten 
Gerecbtigkeltsbediirfnisses Kant; 
Heget) existiert vomehnlllch in den 
Köpfen der Staatsanwälte und dient so 
in enter Unie der "Benafszufriedenhelt 
der Juristen"! 

3. Strafvollzug: Dort, wo alles am sicher
sten scheint- jede Kleinigkeit ist recht
lieb absolut geregelt -, ist die Wlllkiir 
am größten, da jede Entscheidung für 
den Gefangenen ein existenzielles <;&. 
wicht bat 

4. Die Angst der Bevölkerung vor der G&
waltkrlminalltit (oder was dafür aus
gegeben wird; z. B. "Terroristen-Hatz", 
bei der die Verfolgten sich im Anschluß 
- gerlebtliebe 'Oberpriifung - als un
schuldig herausstellen!) wird durch die 
Medien teils künstlich gescb'ilrt! Stati
stisch gesehen leben wir beute in den 
siebenten Zeiten; die tatdchllche Ge
waltkriminalitit ist prozentual 1'1l&.
lllujig! 
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5. Die .,irrsinnige Rolle der Gutachterei" 
bei der Prognoseerstellung für oder 
gegen die Entlassung eines Gefangenen. 
Es gibt keine seriöse wissenschaftliebe 
Vorbersagbarkeit des Verhaltens von 
Menschen. Die lediglich groben Ein
schätzungsmöglichkeiten durch soge
nannte kriminologische Gutachten ber
gen ein zu hohes Risiko (Fehleinschät
zungen zuungunsten der Probanden). -
Wanun kommt von den Berufs- und 
Fachverbinden kein Protest wegen der 
wissenschaftlieb nicht haltbaren Praxis 
der Prognoseentellung!??? 

6. Die im Grundsatz richtige Idee des 
Täter/Opfer-Ausgleiches darf nicht in 
eine ,.Gesinnungserfonchung" münden, 
in der z. B. von staatlicher Seite aus 
festgestellt werden soll, ob der zum 
Schuldausgleich sich bereit zeigende 
Täter auch wirklich die "richtige Gesin
nung" hat .. . ! Entscheidend muß sein, 
daß etwas passiert, daß ein Titer sieb 
bemüht und wie er es tut, nicht die Ge
sinnung, die möglicherweise dahinter
steht (Taktik oder echtes GefühJ)! - Der 
Schuldausgleich muß praktikabel sein, 
er muß also dem Opfer und dem Tlller 
gerecht werden. 

Resümee: Von den ,,guten" Gründen filr die 
lebenslange Freiheitsstrafe bleibt in einem 
sälrularen Strafrecht nicht viel: weder spe
zielle Generalprävention noch negative und 
positive Spezialprävention noch Schuldaus
gleich und Sühne vermögen sie zu legitimie
ren. Andererseits aber haben die guten 
Gründe gegen die lebenslange Freiheitsstrafe 
erhebliches Gewicht: denn sie ninunt dem 
Täter das Leben, ohne es auszillöschen; das 
macht sie qualvoller und grausamer als die 
Todesstrafe - die wegen ihrer Inhumanität 
von den Schöpfern des Grundgesetzes ab
geschafft worden ist! 

Die normative Vorgabe des Grund- und Men
schenrechtes auf Achtung und Schutz der 
Würde des Menschen setzt zweckrationalem 
staatlichen Handeln unübersteigbare Grenzen, 
selbst wenn die Empirie belegen oder wahr
scheinlich machen würde, daß das Opfer der 
Straftat nur durch das Opfer des Straftäters 
geschützt werden kann. Die Empirie ist des
halb "sub specie" Menschenwürde, die mehr 
ist und auch mehr verlangt als die schiere 
Selbstverständlichkeit des humanen Umgan
ges mit dem Strafgefangenen, schon prinzi
piell kein Gegenargument; es gibt sie aber 
auch nicht: Der aufrichtige und engagierte so
zialkonstrulctive Umgang mit dem Straftäter, 
der diesem gegenüber die Strafe unter Um
standen erst als sinnvoll erlebbar macht, 
schwächt die Norm nicht. 

Deshalb weisen der (zweckrationale) spezial
präventive Gedanke und das Schuldprinzip in 
dieselbe Richtung - die Abschaffung der 
lebenslangen Freiheitsstrafe! Sie bat unter 
dem Druck dieser Argumente, unter dem 
Druck dieser guten Gründe, wie unsere Ana
lyse der jüngsten Rechtsprechungs- und Ge
setzesgeschichte gezeigt hat, ihre Legitimität 
eingebüßt, aber nicht verloren: mit Wider-

stand gegen die Abschaffung der lebenslangen 
Freiheitsstrafe ist noch zu rechnen. 

-kra-

Anmerkung der Redaktion: 

Wir möchten an dieser Stelle noch auf den 
aktuellen Sachsland des Umganges der Straf
vollstreckungskammern in Berlin (Land
gericht) mit der neuen Beschlußlage zur Rest
strafenaussetzung bei Anwendung der soge
nannten Schuldschwereklausel des § 57 a 
StGB hinweisen. 

Alle Kollegen (.,Altflil/e''), die sich jetzt oder 
in naher Zeit an die ftl r sie zusttindige Straf
vollstreckungskammerwenden und unter Hin
weis auf die Rechtsprechung des Bundesver
fassungsgerichtes (Aktenzeichen: 2 BvR 
1041188 und 2 BvR 78!89) um K.länmg ihrer 
Strafsituatian nachsuchen (Festsetzung des 
voraussichtlichen Entlassungszeitpunktes bei 
.,Schwere der Schuld''), sollen sich nicht wun
dem, wenn anstelle der StVK die Staatsan
waltschaft antwortet und diese Festsetzung 
vornimmt! 

Die Strafvollstreckungskammern in Berlin 
tiußern sich vor Ablauf der Mindestverba
ß ungszeit von 15 Jahren gnmdsatz/ich nicht 
zur Frage des möglichen Entlassungszeit
punktes! Lediglich wer sich schon soweit in 
Vollzugslockerungen befindet, daß er bereits 
im Freigang ist oder unmittelbar davor steht, 
kann mit einer Auskunft der StVK reclmen. 
Um also dem Beschluß des Bundesveifas
sungsgerichtes Genuge zu tun, hat die Voll
zugsanstalt die Aussage der Staatsanwalt
schaft als verbindlich zu akzeptieren und auf 
dieser Grundlage fristgerecht die Entlas
sungsvorbereitungen (Einleitung des krimino
logischen Gutachtens, Ausgang, Rege/urlaub, 
offener Vollzug, F reigang) zu treffen. Im Wei-

~11st dv dei'Z 
(Jnt&$1/,.i€t/ zwische;.. eikel'n 
&vUvt Chn$fe11. vxA ~inel'tl 
~vUV~ Cltvt6f4e»tQ/<ra.fe~t ~ 
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gerungsfall ist zu einer Klage vor der Straf
vollstreckungskammer zu raten. -

Die Lichtblick-Redaktion dankt dem Komitee 
ftlr Gn.mdrechte und Demokratie - nament
lich der Projektgruppe .. Wider die lebens
lange Freiheitsstrafe" - for die freundliche 
Aufoahme ihres Mitarbeiters, der sich wt.lJI
rend der gesamten Anhön.mg in Bonn nicht 
nur hervorragend betreut, sondern vom 
Komiteevorstand und den Mitgliedern der 
Projektgruppe auch menschlich sehr herzlich 
angenommen juhlte! 

Wir werden natürlich auch aber die zweite 
AnhtJrong - Thema: Staatliches Gewaltmono
pol, Sicherheit und Strafe - umfassend be
richten. Diese AnhtJrung ist ftJr das Frahjahr 
1994 geplant; das genaue Datum bzw. der 
Tagungsort stehen noch nicht fest. Wir weisen 
jedoch rechtzeitig darauf hin. Im abrigen 
empfehlen wir, sich mit dem Komitee direkt in 
Verbindung zu setzen: 

Komitee ftlr Grundrechte und Demokratie e. V. 
An der Gasse 1 
64759 Sensbachtal 
Tel. 0 60 68 1 26 08 
Telefax 0 60 68 1 36 98 

- Zweigbüro Köln -
Bismarckstraße 40 
5000Köln 1 
Tel. 02 21 1 52 30 56 
Telefax 02 21 I 52 05 59 

Spendenkonto: 

Kontonummer: 8 024 618 
Volksbank Odenwald / 64743 Beeifelden 
(BLZ 508 635 13) 
Stichwort: ,,AnhtJrung Lebenslang" 

C'ev ~v~ C/zy(s/4~nt~kl'ai 
if,t (:Ia sdtP~ v/e I 

p~'fS&ftYi fl{l~eY: 

ty n.aekt eiYt (a~ltt sdi"ell 
~1'vt G~fJetz, VHd lleY91'bt 

st'dt sell?s-t. 
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Bereits seit mehr als neun Monaten ftlhrt die 
Anstalt ungehindert nach der Besuchszeit im 
Sprechzentrum IIIlli die Durchsuchungen nach 
§ 84 Abs. 2 StVollzG durch, wobei der jewei
lige Inhaftierte sieb völlig entkleiden muß. 
Bedauerlicherweise wird die Anstalt nun noch 
mehr in wem meiner Meinung nach will
kürlichen sowie ungerechtfertigten Entschei
dungen und Handeln der besagten Durch
suchungen dadurch bestarlct, da das Kammer
gericht die Entscheidmtg der Strafvollstrek
kungs.kammer (StVK) vom 2.3.1993 (545 
StVK 304/92) aufgehoben hat (siehe Anlage 
1). Damit steht der JVA Tegel nun ungehin
dert offen, nach Lust und Laune bei jedem In
haftierten ohne eine Angabe von konkreten 
Gründen eine Durchsuchung nach § 84 Abs. 
2 StVollzG anzuordnen und durchzuführen, 
wobei der Inhaftierte sich völlig zu entkleiden 
hat Weiterhin wird erkennbar, daß filr jede 
getroffene Entscheidung der Anordnung zur 
Durchsuchung eines Inhaftierten der Anstalts
leiterder JVA Tegel nur sich selbst und sei
nem Gewissen verantwortlieb ist. Vorausge
setzt. daß er übeihaupt ein Gewissen besitzt?! 

Zur Zeit ist noch ein anderes Verfahren am 
laufen, an dem ein ausl!lndischer Inhaftierter 
eine Entscheidung nach § 109 StVoUzG 00-
gehrt. 1n diesem Rechtsstreit hat nun die An
stalt ihre Rechtsauffassung begrtlndet. Dabei 
geht es im wesentlichen um die gleichen In
halte, d.ie bereits in dem Verlabren 545 StVK 
304/92 genannt wurden. Als besondere Ergän
zung zur individuellen Situation des auslän
dischen Inhaftierten wurde folgendes an
geftllut 

( ... ) Die Verfilhrensweire der aus Siclter
heitsgrllndm lliiVerzichlbarm Durchsu
dlUngen gem. § U AM. 2 StVolb.G ist tkm
gem6J ruldmllJig. 

Tm Interesse der vom Gesetteszweck gedeck
Im AllfrechtnlutJnmg der S icher/U!it wul 
Ordluutg ilt der Anstab war es ZMdem - bei 
pjlidUgmrilßer Abwdpng da entgegenste
hmtkn Interesses des Antragstellers an der 
Wahrung seiner Intimspltilre - auch sach-
gerec/11, die kiJrperliche Dwchsuchung mit 
einer Elrtkleüburg ve verhinden wulllllj die 
Inaugenscheinnahme der Kbrperkllltlen und 
damit dnn ltrtimbereida ZN entrecken, weil 
uun Schutz drogeruJbhllngiger oder -gefllhr
derter ltu~~Dm alks get1111 werden rtUlß, um 
dlu Ei/I.Scltmuggeln von Rtuuchmilteln IL Ä. 
ZN verhitukm. 

Der Hinweis des Anlr4g$1ellen aMf die Ellt
#luülsulg da OLG Kohlmz vom 2. Oktober 
1985 ZMmA.z.: 2 VoUt (Ws) 15135 (vgL Alllg. 

'der Iichtblick' - Juli/August 1993 

Durchsuchung nach 
§ 84 Abs. 2 StVollzG (5) 
Freikörperkultur im Sprechzentrum oder die 
pervertierte Schöpfung des gläsernen Gefangenen? 

4-9) nlJtigt im llbrigen 1Jl keiner anderen 
Betrachtungsweise. 

Die unter Umstllnden rechtm4ßige und tkm 
Glaubemgebot folgmtk Weigerung, sich 
vollstllmlig 1Jl entkleiden, muß abgewogen 
werden mit den Erfordernissm einer effek
tiven Bek/Jmpjung der Betill4bungsmiltelkri
miluzlitllt innerhalb der Anstalt. 

EiM dertutige Abwilgung ist auch unter Be
rllcksichtigwrg des weilgehenden Scluazes 
du Glaubensfreiltl!it tbuch Artikel 4 Grund,.. 
gesetz ZMI4ssig und geboten, d4 aMch dieses 
Gnuulrec/11 Einschrllllkungm ZMlilßt, soweit 
diese ZMm Schutte tkr I«Jrperlichen Integri
tllt anderer Menscltm erforderliclt sind. ( ... ) 

Auf die Stellungnahme der Anstalt vom 
I .6.1993 wurde mit dem Schreiben vom 
ll .6.1993 geantwortet (siehe Anlage 2). 

Eine Eingabe vom 12.3.1993, welche ich an 
Herrn Marhofer in der Senatsverwaltung tl1r 
Justiz gerichtet habe (siehe Libli Marz/April 
I 993, S. 17) wurde mit dem Schreiben vom 
10.5.1993 (siehe Anlage 3) beantwortet. Aus 
dem Inhalt läßt sich entnehmen, daß Herr 
Marhofer eine Einschränkung des Art. 4 GG 
ftlr mOglich erachtet! In der Stellungnahme 
der Anstalt vom I .6.1993 wurde ebenfalls auf 
diese Situation gleichlautend Bezug genom
men. In beiden Fällen ist dieser Umstand 
allerdings sehr verwunderlich, da im § 196 
StVollzG festgelegt ist, welche Grundrechte 
eingesellrankt sind. Dabei ist nun mal nicht 
der Arl. 4 GG aufgef:llhrt, so daß nach meiner 
Überzeugung eine Verletzung des Art. 4 GG 
eine grobe Rechtsverletzung darstellt. Mit be
sonderer Hoffuung wird die Entscheidung der 
StVK zur bestehenden Situation erwartet! 

Hans-Joachim Fromm 

KAMMERGERICHT 

Beschluß 

5 Ws 117/93 Vollz 
545 StVK (Vollz) 304/92 

In der Strafvollzugssache 

wegen mit Entkleidung verbundener Durch
suchung 

hat der 5. Strafsenat des Kammergerichts in 
Berlin am 2. Juni 1993 beschlossen: 

Auf die Rechtsbeschwerde des Leiters der 
Justizvollzugsanstalt Tegel wird der Beschluß 
des Landgerichts Berlin - Strafvollstreckungs
kammer - vom 2. Man 1993 mit Ausnahme 
der Geschäftswertfestsetzung aufgehoben. 

Der Antrag des Gefangenen auf Feststellung 
der Rechtswidrigkeit seiner mit Entkleidung 
verbundenen Durchsuchung am 11 . Oktober 
1992 wird verworfen. 

Der Gefangene hat die Kosten des Verfahrens 
und seine notwendigen Auslagen in erster und 
zweiter Rechtszug zu tragen. 

Gründe: 

Der Antragsteller ( . . . ) beantragt die Feststel
lung der Rechtswidrigkeit seiner mit Entklei
dung verbundenen Durchsuchung, die am 
II. Oktober 1992 im Anschluß an eine Be
suchsstunde stattfand, ohne daß unzulassige 
Gegenstände bei ihm gefunden wurden. 

Im Rahmen der Bekämpfung der Rauschgift
kriminalit!t in der Justizvollzugsanstalt Tegel 
übertrug der Leiter der Vollzugsanstalt mit 
Zustimmung der Senatsverwaltung fl1r Justiz 
durch Dienstanweisung vom 20. Dezember 
1991 unter anderem die Befugnis zur Anord
mmg von Durchsuchungen eines Gefangenen 
gemäß § 84 Abs. 2 StVollzG auf den Leiter 
der Abteilung fl1r Zentrale Aufgaben (LZA). 
Aufgrund dieser Ermächtigung ordnet der 
LZA seit September I 992 an jedem Besuchs
tag die mit Entkleidung verbundene Durch
suchung einiger namentlich von ihm bezeich
neter Gefangener, die an diesem Tag Besuch 
empfangen, bei Verlassen des Sprechzen-
1rums der Vollzugsanstalt an. Zweck der 
Durchsuchungsanordnungen ist es, das heim
liebe Einbringen von Betäubungsmitteln, 
Geld und anderen unzulässigen Gegenständen 
in die Vollzugsanstalt zu verhindern. Durch
suchungsanordnungen ergehen sowohl gegen 
Gefangene, die bereits in Verdacht stehen 
oder überfilhrt sind, innerhalb der Anstalt mit 
Betäubungsmitteln umzugehen, als auch ge
gen insoweit noch unverdächtige Gefangene, 
weil eifahrungsgemäß auch solche Gefangene 
zum Einschmuggeln von Drogen, Spritzkanü
len und Bargeld eingesetzt werden. Der An
tragsteller gehört zu den Gefangenen, die sich 
bisher nicht verdächtig gemacht haben. sich 
an dem Drogenhandel in der Justizvollzugsan
stalt Tegel zu beteiligen. Der LZA hat seine 
Durchsuchung aufgrund der genannten all
gemeinen Erwägungen anband der Liste der 
Gefangenen, die am 11 . Oktober 1992 Besuch 
in der Anstalt empfingen, angeordnet und im 
Besucherbuch schriftlich verfUgt. 
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Der Gefangene hält die Durchsuchungsanord
nung ft1r rechtswidrig, weil es sich nicht um 
eine Anordnung des Anstaltsleiters im Einzel
fall handele und auch keine Gefahr im Verzug 
bestanden habe. 

Das Landgericht hat entsprechend dem Antrag 
des Gefangenen die Rechtswidrigkeit der an
gefochtenen Maßnahme festgestellt. 

Die form- und fristgerecht eingelegte Rechts
beschwerde des Leiters der Justizvollzugsan
stalt, mit der er die Verletzung sachlichen 
Rechts rügt und die Verwerfung des Antrags 
des Gefangenen auf gerichtliche Entscheidung 
beantragt, hat Erfolg. 

1. Die Rechtsbeschwerde ist zulässig, weil es 
sowohl zur Sicherung einer einheitlichen 
Rechtsprechung als auch zur Fortbildung des 
Rechts geboten ist, die Nachprüfung der Ent
scheidung des Landgerichts zu ermöglichen 
(§ 116 Abs. I StVollzG). Die Rechtsauffas
sung des Landgerichts, eine Durchsuchungs
anordnung, wie sie nach dem festgestellten 
Sachverhalt getroffen worden ist, sei keine 
Entscheidung im Einzelfall im Sinne des § 84 
Abs. 2 StVollzG, weil sie auf der abstrakt-ge
nerellen Grundentscheidung beruhe, ständig 
einige der aus dem Besuchszentnun zurück
kehrenden Gefangenen zu durchsuchen, ist 
geeignet, die Rechtsprechung der Strafvoll
streckungskammer über den Einzelfall hinaus 
zu bestimmen. Eine gefestigte obergericht
liehe Rechtsprechung zum Begriff der .,An
ordnung im Einzelfall" besteht noch nicht. 

2. Die Rechtsbeschwerde des Leiters der 
Justizvollzugsanstalt ist begründet. 

Der Rechtsauffassung des Landgerichts kann 
nicht gefolgt werden. 

Das Landgericht legt seiner Entscheidung die 
Abgrenzungskriterien zur Frage der Einzel
fallregelung zugrunde, die zu § 35 Satz 1 
VwVfG entwickelt worden sind. Diese Krite
rien sind im vorliegenden Fall nicht verwert
bar, weil sie allein zur Abgrenzung des an
fechtbaren Verwaltungsaktes von nicht an
fechtbaren allgemeinen V erwaltungsregelun
gen bestimmt sind. Abgesehen davon, daß der 
Begriff des Verwaltungsaktes mit dem einer 
Maßnahme im Sinne des § 109 StVollzG 
nicht völlig deckungsgleich ist (vgl. Calliessl 
Müller-Dietz, StVollzG 5. Aufl., § 109 Rdn. 
6), folgt aus der Anwendung dieser Rechts
grundsätze auf den festgestellten Sachverhalt 
nur, daß die Anordnung zur Durchsuchung 
des Gefangenen am 11. Oktober 1992 eine an
fechtbare, konkret-individuelle Maßnahme 
war. Denn der LZA hat die Durchsuchung zur 
Regelung eines bestimmten Lebenssachver
haltes (Rüekkehr in den Vollzugsbereich nach 
dem Empfang von Besuch im Besuchszen
trum) bezogen auf einen bestimmten Tag und 
einen bestimmten Gefangenen angeordnet. 

b) Hiervon zu unterscheiden ist der materiell
rechtliche Inhalt der in§ 84 Abs. 2 StVollzG 
genannten Zulässigkeitsvoraussetzung ft1r 
eine mit Entkleidung verbundene Durchsu
chungsanordnung, die der Leiter der Voll
zugsanstalt "im Einzelfall" treffen darf (vgl. 
OLG Nümberg NStZ 1982, 526). Auch inso-

weit erftlllt die angefochtene Durchsuchungs
anordnung den Rechtsbegriff einer Einzelfall
anordnung. 

Die Wortbedeutung, der Sinnzusammenhang 
mit der in § 84 Abs. 2 StVollzG getroffenen 
Regelung der allgemeinen Anordnung und die 
Entstehungsgeschichte des § 84 Abs. 2 
StVollzG ergeben nur, daß eine Durchsu
chungsanordnung nach § 84 Abs. 2 StVollzG 
nicht schematisch angeordnet werden darf, 
weil der mit einer Entkleidung verbundene 
Eingriff in die Intimsphäre des Gefangenen 
möglichst beschränkt werden soll (vgl. Cal
liess/Müller-Dietz, § 84 StVollzG Rdn. 3; 
BT-Drucks. 7/918 S. 77 zu § 74 - Durchsu
chung - ). Bei der Einzelfallanordnung darf es 
sich also nicht um eine Regelung handeln, die 
wie bei § 84 Abs. 3 StVollzG im voraus als 
routinemäßige Maßnahme ft1r alle Gefange
nen ohne Ansehen der Person fur bestimmte 
gefahrengeneigte Situationen angeordnet 
wird, die Bestandteil des üblichen, nicht 
durch besondere Vorkommnisse gekennzeich
neten Strafvollzugs sin<i Ferner folgt aus dem 
Ziel, mit Entkleidung verbundene Durchsu
chungen eines Gefangenen möglichst zu be
schränken, daß der Anstaltsleiter seine Er
messen.sentscheidung unter Berücksichtigung 
ihrer Notwendigkeit im Hinblick auf jeden 
einzelnen Gefangenen zu treffen hat Um 
sicherzustellen, daß die Notwendigkeit der 
Maßnahme immer wieder an den jeweilig 
aktuellen Verhältnissen im Bereich der 
Sicherheit und Ordnung der Anstalt gemessen 
wird, muß die Anordnung zudem ft1r einen ge
nau bezeichneten Zeitpunkt getroffen werden; 
sie darf nicht zur Dauermaßnahme werden (so 
zutreffend auch LG Regensburg, Beschluß 
vom 13. Mai 1982-2 StVK 50/80 {3 b]-). 

Dagegen besagt die Regelung nicht, daß es 
sich nur um eine einmalige Anordnung han
deln darf. Ebenso wie eine Durchsuchungsan
ordnung nicht nur in einem einzelnen Fall, 
sondern auch in mehreren Einzelflillen gleich
zeitig getroffen werden darf (vgl. OLG Ko
blenz ZfStrVo 1990, 55, 56), sind mehrfache 
Durchsuchungsanordnungen aus demselben 
Anlaß über einen längeren Zeitraum hinweg 
mit dem Begriff der Einzelfallanordnung ver
einbar. Das Landgericht hat sich jedoch bei 
seiner Entscheidung, die konkret in bezug auf 
den Antragsteller angeordnete Maßnahme sei 
dennoch keine Einzelfallanordnung, weil die
ser Anordnung die grundsätzliche Entschei
dung der Leitung der Vollzugsanstalt zu
grunde liege, zur Bekämpfung des Drogen
mißbrauchs in der Anstalt die Gefangenen 
nach dem Empfang von Besuch zu durch
suchen, möglicherweise von dem Rechts
gedanken der Umgehung einer gesetzlichen 
Vorschrift leiten lassen. Das könnte zu er
wägen sein, wenn eine Regelung, die den tat
sächlichen Merkmalen einer allgemeinen An
ordnung nach § 84 Abs. 3 StVollzG ent
spricht, als solche aber nach dieser Vorschrift 
unzulässig wäre, dadurch durchg~setzt werden 
soll, daß ein Justizbediensteter weisungs
gemäß ohne weitere Prüfung regebnäßig An
ordnungen dieses Inhalts trifft. Ein solcher 
Fallliegt hier jedoch schon deshalb nicht vor, 
weil der Anlaß ft1r die Anordnung des LZA, 
die Drogenproblematik in der Vollzugsanstalt 
Tegel, keine mit dem Strafvollzug üblicher-
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weise verbundene Gefahrensituation ist. Viel
mehr handelt es sich dabei um eine Aus
nahmesituation, die nicht zum Vollzugsalltag 
gehört, sondern nur bis zu ihrer Beseitigung 
Anlaß ft.tr besondere Überwachungsmaßnah
men geben kann. Eine solche Situation ist 
nicht zu den tatsächlichen Voraussetzungen 
fur eine allgemeine Anordnung im Sinne des 
§ 84 Abs. 3 StVollzG zu rechnen. 

Da die Rechtsbeschwerde somit begründet ist, 
war die Entscheidung des Landgerichts aufzu
heben. 

3. Der Senat entscheidet gemäß § 119 Abs. 4 
Satz 2 StVollzG auch über die Begründetheit 
des Antrags des Gefangenen auf gerichtliche 
Entscheidung, denn die Sache ist aufgrund der 
tatsächlichen Feststellungen des Landgerichts 
spruclfreif. 

Der Antrag ist unbegründet. 

a) Als Rechtsgrund ft1r eine Anordnung nach 
§ 84 Abs. 2 StVollzG kommt nur eine Gefahr 
fi1r die Sicherheit und Ordnung der Anstalt in 
Betracht. Das folgt aus dem gesetzlichen Titel 
"Sicherheit und Ordnung", unter dem § 84 
StVollzG steht Eine Beschränkung bezüglich 
der Art und Ursache einer solchen Gefahr ist 
der gesetzlichen Regelung nicht zu entneh
men. Insbesondere besagt sie nichts darüber, 
ob die Sicherheit oder Ordnung durch beson
dere Umstände in der Person des zu durchsu
chenden Gefangenen gefährdet sein muß oder 
ob besondere Umstände in der allgemeinen 
Sicherheitssituation der Anstalt genügen, um 
den Anstaltsleiter zu berechtigen, eine Anord
nung nach § 84 Abs. 2 StVollzG zu treffen. 
Nach Auffassung des Senats können beide 
Grllnde Anlaß fi1r diese Anordnung geben. 
Die Regelung des § 84 Abs. 2 StVollzG er
richtet iceine Schranke gegen Maßnahmen, die 
zur Durchsetzung und Wahrung von Sicher
heit und Ordnung in der Anstalt notwendig 
sind. Regulativ und Maßstab zum Schutz der 
Interessen des betroffenen Gefangenen ist 
allein die von dem Anstaltsleiter bei seiner 
Ermessensentscheidung zu wahrende Verhält
nismäßigkeit zwischen Anlaß und Eingriff. 
Erst recht bedarf es keiner konkreten Gefahr 
in der Person des Gefangenen, um eine 
Durchsuchungsanordnung mit Entkleidung zu 
rechtfertigen (vgl. OLG Nümberg NStZ 1982, 
526). Der im Schrifttum vertretenen gegentei
ligen Ansicht (vgl. Brühl in AK-StVollzG 3. 
Aufl., § 84 Rdn. 5) kann nicht gefolgt werden. 
Wortlaut und Zweck der Vorschrift geben 
daftlr nichts her. Die Bedeutung einer 
außerhalb der Person des Gefangenen liegen
den allgemeinen Gefahrenlage in der Anstalt 
kann eine Durchsuchungsanordnung nach 
§ 84 Abs. 2 StVollzG auch gegenüber einem 
Gefangenen rechtfertigen, bei dem kein kon
kreter Anlaß ft1r die Maßnahme besteht, daß 
er zu den Personen gehört, von denen die all
gemeine Gefahr ft1r die Sicherheit und Ord
nung in der Anstalt ausgeht. 

b) Im vorliegenden Fall hat der Gefangene 
nach den Feststellungen keinen Anlaß ft1r eine 
solche Annahme gegeben. Anlaß ft1r die An
ordnung des LZA nach § 84 Abs. 2 StVollzG 
war allein die infolge des Drogenhandels in 
der Anstalt allgemein bestehende Gefahr ft1r 



16 

die Sicherheit und Ordnung in der Vollzug~ 
anstall Die Rechtmllßigkeit der Ermessens
entscheidung des Anstaltsleiters ist in einem 

- solchen Fall ebenfalls nur an dem Rechts
grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu messen. 
Berechtigte Sicherheitsbelange der Anstalt 
haben nach dem Sinn und Zweck der Vor
schrift dabei grundsätzlich den Vorrang vor 
dem Interesse eines Gefangenen an der Wah
nmg seiner Intimsphäre (vgl. OLG Hamm 
NStZ 1981 , 407; OLG Celle, Beschluß vom 
8. Juni 1979 - 3 Ws I22f79 [StrVollz]). Be
steht eine Gefahr filr die Sicherheit in der An
stalt und ist eine mit Entkleidung verbundene 
Durehsuchung eines Gefangenen zu ihrer Be
kämpfung geeignet, ohne daß ein gleicher Er
folg durch einen weniger schweren Eingriff 
erzielt werden kann, so bewegt sich ihre An
ordnung grundsätzlich im Bereich des pflicht
gemäßen Ermessens des Anstaltsleiters. 

Der Senat hat bereits entschieden, daß der 
hohe Rang, den die Bekämpfung des Drogen
mißbrauchs in der Abschirmstation der Justiz
vollzugsanstalt Tegel hat, Sicherheitsmaßnah
men nicht nur bei konkreter Gefahr zulaßt 
(vgl. KG NStZ 1984, 94, 95 znr Trennscheibe 
bei Privatbesuchen bei Gefangenen). Inzwi
schen ist es gerichtsbekannt, daß in der Justiz
vollzugsanstalt Tegel in erheblichem Umfang 
Drogenmißbrauch betrieben wird, der bisher 
nicht eingedämmt werden konnte. Dem Senat 
ist mehrfach in Beschwerdeverfahren von Ge
fangenen vorgetragen worden, es sei nicht 
möglich, sich in der Justizvollzugsanst.alt 
Tegel dem Druck und der Versuchung, Dro
gen zu handeln oder zu konsumieren, zu ent
ziehen. Gelegentlich wurde von Gefangenen 
sogar geltend gemacht, in der Justizvollzugs
anstalt Tegel erst drogensOchtig geworden zu 
sein. Der Versuch, das Einschmuggeln von 
Drogen und nicht deklarierten Geldmitteln, 
die zu ihrem Erwerb benutzt werden können, 
zu unterbinden, ist eine notwendige und ge
eignete Maßnahme, diesem dem Vollzugsziel 
zuwiderlaufenden Entwicklungen entgegenzu
treten. Die Erwägungen der Anstaltsleitung 
filr die Einbe?.iehung auch solcher Gefange
nen in die Überwachungsmaßnahmen, die 
noch nicht im Zusammenbang mit Drogen
mißbrauch auffiUiig geworden sind, n!mlich 
die Benl.clcsJchtigung der Tatsache, daß bei 
Stichproben wiederholt die Teilnahme auch 
solcher Gefangener an dem Drogenmißbrauch 
bekannt geworden ist, sind sachgerecht. Ver
glichen mit der hohen Gefahr filr Gesundheit 
und Leben, die sich aus dem Drogenkonsum 
ergibt, ist der mit einer Entkleidung verbun~ 
dene kurzfristige Eingriff in die Intimsphäre 
eines Gefangenen ein zumutbares, geringeres 
Übel. Die Bedeutung des Anlasses ist groß 
genug, nicht nur die stichprobenartigen 
Dw-cbsuchtmgsanordnungen, sondern - so 
lange der gegenwärtige Umfang des Drogen
mißbrauchs in der Anstalt Tegel anhalt- auch 
die Einbeziehung aller Gefangenen nach Be
suchen zu rechtfertigen. Nur dann könnte die 
Einbeziehung eines Gefangenen, dessen Per
son der LZA bei seiner Entscheidung nicht 
aus dem Blick verlieren darf, in die Über
wachungsmaßnahme unverhältnismäßig sein, 
wenn mit Sicherheit feststünde, daß der be
troffene Gefangene aus besonderen Gründen 
weder filr wissentliche noch ftJ.r unwissent
liche Beteiligung am Drogenmißbrauch in Be-

tracht kommen kann. Für eine solche Aus
nahme bestehen im vorliegenden Fall keiner
lei Anhaltspunkte. 

Unter diesen Umständen war die Durchsu
chungsanordnung des LZA vom 11. Oktober 
1992 rechtmäßig. Der dagegen gerichtete An
trag des Gefangenen auf gerichtliche Ent
scheidung war zurückzuweisen. 

( ... ) 

Kubsch 

An das 
Landgericht Berlin 

Klemt 

- 549 StYK (Vollz) 174/93 -
( ... ) 

Heyland 

11. Juni 1993 

In der Strafvollzugssache ( ... ) beantrage ich, 
meinen Antrag auf Feststellung der Rechts
widrigkeit der gegen mich verhängten Maß
nahme gemäß § 84 Abs. 2 StVollzG vom 
18.4.1993 als begründet anzunehmen und die 
Einlassung der Leitung der NA Tegel als 
Verletzung des Rechtsstaatsprinzips zurück
zuweisen. 

Mein Antrag ist begründet. 

Wenn die Leitung der NA Tege1 in Abs. 1 
auf Seite 2 ihrer Stellungnahme mit dem Zitat 
des§ 84 Abs. 2 StVollzG beginnt darzulegen, 
woher die Verwaltung den Rechtsanspruch 
ableitet zu dieser Durchsuchungspraxis, dann 
ist dies losgelöst aus dem 01:samtkontext des 
StVollzG-. Dies halte ich filr unzulässig, weil 
gernaß § 40 VwVfG bei Ermessensentschei
den immer der Sinn und Zweck des gesamten 
Gesetzes beachtet werden muß, das das Er
messen einräumt. Dies ist hier nicht ge
schehen. 

Aus dem Abs. 2 der Seite 2 der Stellung
nahme der Leitung der NA Tegel wird dies 
auch deutlich, denn wenn dort behauptet 
wird, es wate gerichtsbekannt, daß die Haft
anstalt neben dem allgemeinen hohen Sicher
heitsstandard auch erhebliche Anstrengungen 
zur Bekämpfung des inneranstaltliehen Dro
genhandels trifft, dann sind pauschale und 
rechtsverletzende Maßnahmen überflüssig, 
demnach kann eine pauschalisierende und 
verallgemeinemde Vorgehensweise nicht der 
Sicherheit und Ordnung dienlich sein. Selbst 
die zitierte Abschirmstation fUr Rauschmittel
händler hat nicht den gewünschten Erfolg, 
denn es nicht nur gerichtsbekannt, sondern 
Gegenstand jedweder öffentlicher Diskussion, 
daß harte v.ie weiche Drogen in jeder Menge 
und jedem Umfang erhältlich sind. Daraus 
wird deutlich, daß der generalpräventive An
spruch, wie er von der Leitung der NA Tegel 
propagiert wird, an der Sache vorbei geht Der 
hohe Sicherheitsstandard der NA Tegel muß 
sich gemäß § 2 Satz 2 StVollzG auf die Au
ßensicherung richten zum Schutze der All
gemeinheit und im Innem an anderen Krite
rien gemessen werden als an Sicherheit und 
Ordnung. Sicherheit und Ordnung im Innen
bereich (§§ 81- 93 StVollzG) sind im elften 
Titel angesiedelt, während in § 4 Abs. 2 
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StVollzG genaucstens definiert ist, wann, wie 
und wo dem Gefangenen .Beschrankungen 
auferlegt werden dürfen. Daraus resultiert 
auch, daß die Leitung immer nur als absolut 
letztes Mittel zu Eingriffen in die Persönlich
keitsrechte des Gefangenen berechtigt ist. 

Die Grundsätze des StVollzG zeigen den 
Willen des Gesetzgebers deutlich auf. Der 
Gesetzgeber hat diese Grundsätze und das ge
samte Gesetzeswerk (StVollzG) nicht deshalb 
erlassen, um in deutschen Haftanstalten So
dom und Gomorra einziehen zu lassen und 
den Straftätern einen fidelen Strafvollzug an
gedeihen zu lassen als eine Art Freizeitklub, 
sondern aus wissenschaftlich-empirischen 
Gründen. Deshalb ist im§ 3 Abs. 2 StVollzG 
auch definiert, daß der Vollzug dem Gefange
nen helfen muß bei der Eingliederung in ein 
Leben in Freiheit ohne Straftaten. Dazu ist es 
auch notwendig, daß die Einsichtsfl!higkeit 
zur Einhaltung von Gesetzen gestärkt und ge
fOrdert wird. Es ist in Lehre und herrschender 
Meinung allgemein bekannt, daß bestlindige 
Restriktionen zu Widerstand verleiten, und so 
kann eine pauschalisierende Diskriminierung 
meiner Glaubensfreiheit (Art. 4 GG) nicht ge-
eignet sein. Einsicht in erforderliche Normen 
zu wecken. 

Wenn der Gesetzgeber gewollt hätte, daß 
meine Strafe nachträglich noch ohne gericht
liche Einflußnahme verstärkt wird, dann hätte 
er dies im Gesetz so festgelegt. Dies ist aber 
nicht der Fall. Vielmehr ist alles, auch die ge
neralpräventiven Mittel, auf die Einsieh~ 
.tlihigkeit des Gefangenen ausgerichtet, so daß 
hier nur andere Mittel greifen können als 
Verwaltungspraktikabilitat. Selbst wenn ge
richtlich die Stichprobenuntersuchung zu § 84 
Abs. 2 StVollzG als zulässig angesehen 
wurde, kann trotzdem gefordert sein, diese 
Stichproben bei Gef11.ngenen vorzunehmen, 
die ermittlungstechnisch aufgefallen sind, also 
schon ein dringender Tatverdacht vorliegt und 
mittels Stichproben Beweise gesichert werden 
sollen oder der Gefangene durch eigene Hand
lungen filr AufOOligkeit sorgt. Aber allge
meine Stichproben oder gar, weil der Gefan
gene sich hausordnungsgemäß anständig Wld 
ruhig und deswegen unauffiillig verbalt, einen 
Mißbrauch zu implizieren und so Stichpro
benkontrollen gerade bei solchen Inhaftierten 
durchzuftl.hren, ist rechtlich bedenklich, denn 
wenn ich einsichtig in mein Fehlverhalten 
bin, mich innerhalb der Haftanstalt ruhig ver
halte und deswegen nicht auffalle, daraus 
meine Beteiligung am Drogenhandel impli
ziert wird, dann fordert die Leitung der NA 
Tegel die Verletzung der rechtlichen Voraus
setzungen meiner gewollten Resozialisierung 
und eine Verletzung der §§ 81-93 StVollzG 
von mir, so daß der sogenannte hohe Sicher
heitsstandard nicht gewahrleistet bleiben soll. 
Dies wahrscheinlich aus verwaltungsopportu
nen Gtünden. 

Es ist empirisch gesichert und bewiesen, daß 
diejenigen Gefangenen, die wegen des Ver
gehens des Handels mit Mitteln welche dem 
BtM-Gesetz unterliegen, in der NA Tegel 
nicht mit diesen Mitteln handeln und nicht an 
dem subkultureilen Geschehen der Drogen
delinquenz teilnehmen, so daß die Behaup
tung der Leitung der NA Tegel in Abs. 1 
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Seite 3 zwar richtig ist, aber auch beweist, 
daß ich nicht zu dem genannten Personenkreis 
gehöre. Damit kann also nicht, wie in Abs. 2 
auf Seite 3 der Stelhmgnahme ausgefllhrt, 
eine allgemeine Maßnahme in meinem beson
deren Fall konkretisiert sein. Deshalb ist die 
gesamte Herleitung der Rechtsauffassung der 
Leitung der JVA Tegel fehlerhaft, denn es ist 
nicht unverzichtbar das Mittel der stichpro
benhaften Durchsuchung gemäß § 84 Abs. 2 
StVollzG, wie in Abs. 4 Seite 3 der vorliegen
den Stellungnahme. 

Werm die Stelhmgnahme in Abs. 5 Seite 3 
das Interesse des Gesetzeszweckes versucht 
zu begründen, dann kann dies meiner Ansicht 
nach nicht greifen, teilweise deswegen, wie 
oben schon genannt, aber auch, weil das 
Rechtsstaatsprinzip nicht an der Mauer der 
Haftanstalt aufhört, so daß nur bei dringen
dem, konkreten Tatverdacht eine so ein
schneidende Maßnahme zur Anwendung kom
men darf. Wäre es anders, dann müßte als 
Folgekonsequenz hergeleitet werden, daß 
jeder Bürger in Berlin eine Kontrolle mit Ent
kleidung über sich ergehen lassen muß, nur 
weil er gerade am Platz des Geschehens des 
Rauschgifthandels vorbeikommt und gezielt 
unauffl!.llig ist, somit speziell auffiillig. Dies 
stellt die Behauptung der Leitung der JV A 
Tegel dar. Wenn einem solchen G~engut 
nachgegeben wird. dann ist eine Rechtssicher
heit nicht mehr gegeben. 

Entgegen der Auffassung der Leitung der JV A 
Tegel in Abs. 1 Seite 4 halte ich das Urteil 
des OLG Koblenz auf ft1r die hier zur Diskus
sion stehende Handlungsweise fitr erheblich 
relevant. In dem Beschluß wird auf Seite 4 
derselben eindeutig festgestellt, welchem 
Stellenwert in meiner Religion diesem Ent
kleidungszwang beizumessen ist, so daß da
mit definitiv der sehr erhebliche Eingriff in 
meine unveräußerlichen Persönlichkeitsrechte 
dokumentiert ist. Auf Seite 5 Abs. 1 des ~ 
schlusses des OLG Koblenz wird weiterhin 
nachgewiesen, daß entgegen der Auffassung 
der NA Tegel keine Einschrankung des Art. 
4 00 vorgenommen werden kann. Allein dar
aus ergibt sich schon die Rechtswidrigkeit der 
Handlung, der Durchsuchung gemäß § 84 
Abs. 2 StVollzG. 

Analog dem Urteil des OLG Koblenz wäre 
dann entweder ein Verzicht (Ausschluß) von 
der Besucherregelung zu überdenken oder 
eine andere Form der Gestaltung der Sprech
stundenabwicklung. So wäre als .Ersatzmittel 
eine stichprobenweise Abhaltung der Sprech
stunden unter Sonderaufsicht oder in einem 
Sprecbraum mit Trennscheibe denkbar, weil 
damit präventiv agiert würde, weil nicht mehr 
gesichert ist, daß Mitbringsel auch übergeben 
werden können. Durch die allgemeine Hand
habungsmöglichkeit dieser stichprobenhaften 
Abwicklung der Sprechstunde in einem ge
sonderten Raum mit Trennscheibe oder unter 
besonderer Bewachung, ist die Schaffimg von 
Transparenz der subkulturellen Zusammen
hänge und Gegebenheiten sehr wahrschein
lich. Diese Verfahrensweise erlaubt eine 
breite Anwendung und ist kein Eingriff in die 
Rechte jedes Gefangenen. 

Es ist eine elementare Frage, inwieweit ein 
exorbitanter Sicherheitsanspruch wesentliche 

Rechte der Gefangenen unterlaufen kann und 
so ein Gesetz in seiner Substanz aushöhlt 
Wenn hochrichterlich festgestellt ist, daß die 
Verwaltung in einer NA eine dienende Be
hörde ist und den verfassungsmäßigen An
spruch des Inhaftierten verwirklichen muß. 
Daraus ist eindeutig zu entnehmen, daß hier 
die Anspruchshaltung der NA Tegel nicht 
greifen kann. Deshalb ist der Hinweis auf die 
Funde in den Sprechstunden reine Demago
gie, denn in der Anlage überreiche ich zur Re
lativierung den gesamten statistischen Um
fang der Funde, die hier benannt wurden, so 
daß dies auch deutlich macht, daß hier auch 
die Verhältnismäßigkeit nicht mehr gewahrt 
ist. Die überzogene Verhältnismäßigkeit der 
Mittel zu meinem Nachteil wird durch die an
dere detaillierte Statistik deutlich, denn wenn 
von 0,4 g Heroin als Rauschgiftfund auszu
geben ist, dann kann eine so breit angelegte 
Bindung von Kräften und Mitteln nicht mehr 
gerechtfertigt sein. 

Hochachtungsvoll 

( ... ) 
Anlage3 

Senatsverwaltung filr Justiz 

10. Mai 1993 

Herrn 
.H.ans-Joachim Fromm 

( ... ) 

Sehr geehrter Herr Fromm! 

Wir nehmen auf Thre o. g. Eingabe vom 
12. Mliiz 1993 Bezug und bitten vorab um 
Verständnis, daß es der Leitung der Justiz
vollzugsanstalt Tegel aufgrund des mit stati
tischen Erhebungen verbundenen erheblichen 
Arbeitsaufwands nicht zurnutbar war, zu 
sämtlichen der von Dmen aufgeworfenen Fra
gen detaillierte Untersuchungen durchzu
filhren. Die Anstaltsleitung hat jedoch Zahlen 
ermittelt, die wesentliche Fragestellungen er
fassen und zugleich belegen, daß sachliche 
Gründe filr die Fortsetzung der gegenwärtigen 
Durchsuchungspraxis sprechen. Hinsichtlich 
der Frage der durchschnittlichen Anzahl von 
Besuchern im Sprechzentrum lliiii im Ver
hältnis zu der Anzahl von Kontrollen nach 
§ 84 Abs. 2 St VollzG erlauben wir uns auf die 
nachstehende statistische Erhebung ftlr den 
Zeitraum von Oktober 1992 bis März 1993 
Bezug zu nehmen. 

Die Durchsuchungen haben zudem seit An
ordnungsbeginn zum Auffinden folgender un
erlaubter Gegenstände geftlhrt: 

-Bargeld in Höhe von DM 940,-

Anzahl der 
Besucher täg
lich im 
Durchschnitt 

Anzahl der 
Kontrollen 
{täglich im 
Durchschnitt) 

0ktober November 
1992 1992 

63,04 68,10 

06,57 09,00 

10.3 % 12.9 % 
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- 2 Spritzkanülen 
-6 Funde von Stoffen, die dem BtMG unter-

liegen 
- Briefinarken im Wert von DM 6,-

Die genannten Gegenstände wurden hierbei 
zu 62,5 % bei Gefangenen gefunden, die hin
sichtlich des Umgangs mit Drogen bislang als 
unauiDillig galten. Ob diese Gefangenen im 
Vorfeld ihres Tuns von Betäubungsmittel
händlern oder von zu diesem Umfeld gehören
den Gefangenen unter Druck gesetzt worden 
sind, unerlaubte Gegenstände in die Anstalt 
einzubringen, läßt sich in der Regel nicht 
verifizieren, da diese Gefangenen vor dem 
Hintergrund zu erwartender Repressalien häu
fig keine oder nur sehr ungenaue Angaben zur 
Sache machen. Die über Jahre gesammelten 
vollzugliehen Erfahrungen sprechen jedoch 
für di~ Annahme, da es nicht plausibel ist, 
daß Gefangene, die bislang keinen Umgang 
mit Drogen hatten, freiwillig das erhebliche 
Risiko eingehen, im Besitz von Betäubungs
mitteln angetroffen zu werden. 

Der von Ihnen erwähnte Beschluß des Land
gerichts Berlin vom 2. MärZ 1993 - 545 StVK 
304/92 - ist hier bekannt. Im Gegensatz zu 
dieser Entscheidung hat eine andere Strafvoll
streckungskammer des Landgerichts Berlin 
mit Beschluß vom 16. Februar 1993 die ge
genwärtige Durchsuchungspraxis in der 
Justizvollzugsanstalt Tegel ftlr rechtmäßig er
klärt - 548 B StVK (Vollz) 197/92 -. Der 
Ausgang des vor dem Kammergericht hin
sichtlich der Entscheidung des Landgerichts 
Berlin vom 2. März 1993 anhangigen Rechts
beschwerdeverfahrens bleibt abzuwarten. 

Abschließend teilen wir mit, daß wir in 
Kenntnis der von Ihnen genannten Entschei
dung des OLG Koblenz vom 2. Oktober 1985 
keine Veranlassung haben, die Durcbftlhrung 
von Kontrollen gemäß § 84 Abs. 2 StVollzG 
gegenüber ausländischen Gefangenen, die aus 
Glaubensgründen eine vollständige Entklei
dung verweigern, beanstanden. Wir teilen in
soweit die Auffassung der Leitung der Justiz.
vollzugsanstalt Tegel, daß die unter Umstän
den rechtmäßige und dem Glaubensgebot fol
gende Weigerung, sieb vollstllndig zu entklei
den, abgewogen werden muß mit den Erfor
dernissen einer effektiven Bekämpfung der 
Betäubungsmittelkriminalität innerhalb der 
Anstalt. Eine derartige Abwagung ist aus hie
siger Sicht auch unter Betik:ksichtigung des 
weitgehenden Schutzes der Glaubensfreiheit 
durch Artikel 4 00 zulässig und geboten, da 
auch dieses Grundrecht Einschränkungen zu
läßt, soweit diese zum Schutze der körperli
chen Integrität anderer Menschen erforderlich 
sind. 

Hochachtungsvoll 

i. A. Marhofer 

Dezember Januar Februar März 
1992 1993 1993 1993 

62,60 68,60 70,14 73,42 

03,90 04,50 03,09 01,88 

6.7 % - 6.9 % 4.4 % - 2.6 1 
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Auf diesen Seiten haben die Leser das Wort. Ihre Wünsche, Anregungen, 
Forderungen, Kritik und Urteil, müssen sich nicht unbedingt mit der 
~inung der Redaktion decken. Die Red. behält sich vor, Beiträge - dem 
Sinn entsorechend - zu kürzen. Anonyme Briefe haben keine Chance. 

Sehr geehrte Redaktion! 

Es ist filr mich ein Geschenk 
des Himmels, die Lichtblicke, die 
Ihr mir geschickt habt. 

Ihr habt nicht nur den Licht
blick, sondern den absoluten 
Durchblick. Hier im C.P., dJe 
verantwortlichen GIVs, die ent
weder durch Interpreterpersonen 
oder selbst der deutschen Spra
che mächtig sind, haben mir die 
Zeitschriften förmlich aus der 
Hand gerissen. Im Vergleich: Der 
spanische Vollzng gegenüber 
dem deutschen Vollzug s1eht 
nach allen Inhaftierten, hier, ihrer 
Mewung, die spanischen Justiz
behörden, die andere Seite des 
Mondes! Meinungsbildungsfrei
heit, noch übliche, menschliche, 
per Dienstwegbeschwerden, Neu
erer-Vorschläge, Abänderungen, 
Verbesserungen, Aufklärungen 
,.HIV und Strafvollzug", und, 
und, und, sindhier ein Fremd
wort und die Drogenpolitik im 
Strafvollzug kein Thema .. 

Im Hinblick auf die neue Re
fonn im Justizbereich, noch die
ses Jahr (Angleichung an die 
Europa-Union), kann oder wird 
sich vielleicht etwas ändern, wir 
smd aber der einhelligen Mei
nung, doch kurz, zu Justizbe
reich, weit, weit hinter dem 
Mond zu sein. 

Zu meiner Person: ,,Personen, 
die vor dem 1. 7.1990 durch ein 
Gericht der DDR zu einer zeiti
gen Freiheitsstrafe verurteilt wur
den" (Lichtblick Mai/Juni 1993, 

S. 4-8), und nichts passierte, 
trotz mehnnaliger Ersuchung 
("Old Zippel und Bräutigam"). 
War der normale Gang meiner
seits, ja auch den offenen zu um
gehen, die Flucht nach Spanien, 
um mir die verbleibenden Rest
vierjahre im spanischen Knast -
welch Widerspruch -zu erleich
tern. Man merlce: Deutsche 
JustizbebOrden rechnen jedem in
haftierten Bürger aus Deutsch
land in Spanien 1 :2 an. Ist auch 
meine Einsicht gewesen, bei den 
spanischen Behörden mich aro 
31.12.1992 freiwillig zu melden, 
um die Chance wahrzunehmen. 

Seht es nicht falsch, lieber 
zwei Jahre die spanischen Ver
hältnisse (siehe oben) als vier 
Jahre j ustizbürolcratischen 
Schlammschlachten ständig aus
gesetzt, ohne Bewahrung und wie 
eine Blase am Arsch der Gesell
schaft - sozial, standig zu hängen 
und geklebt zu sein, wie am Flie
genfl!nger, richtig frei sein 
( 1994/95?). 

Wir haben hier in Spanien, ob 
Sommer oder Winter, eine 
Durchschnittstemperatur von ca. 
25- 30° und dazu als Langeweile
vem.ichter der Lichtblick, wollt 
Ihr mit mir tauschen? 

Noch ein Thema, mein Gott, 
was ist bloß aus Deutschland ge
worden? Hier im spanischen 
Knast ist der größte Teil der 
Menschen (80 % Marokkis, 
Algeries, Türken etc.) Menschen, 
Ausländer, nun bei den Einbeimi
schen gegenüber den Extrajeros, 

das Wort Rassismus ein Fremd
wort. Nach den letzten Vor
kommnissen (Möll.n, Singen) 
habe ich mich bei dem spani
schen Gericht geweigert, ja sogar 
mit Selbstmord angezeigt, nach 
Deutschland ausgewiesen zu wer
den (Extradition) ... 

Ich bitte, mich bei diesem 
Lichtblick nicht zu vergessen, 
und viele Grüße an meinen 
besten Freund, Hans-Joachim 
Fromm, Euer Flüchtling 

Udo-Ulrich Lelunann 
Spanien 

Liebe Lichtblicker, 

wieder einmal muß ich mir 
meine Enttäuschung von der 
Seele schreiben. 

"Einen ganz dicken Gute
Nacht-Kuß, mein Schatz, ich 
liebe Dich", so endete heute 
abend das Telefonat mit meinem 
Freund. Es war ein trauriger Ab
schiedsgruß, denn die ausfüh
rende Kiaft in Tegel ist der Mei
nung, man müsse die Anzahl der 
Telefonate mit Angehörigen 
durch die Umstrukturierung wie
der auf zwei Gespräche in der 
Woche kürzen. 

Natürlich gibt es Sonderge
spräche filr Behörden, Rechtsan
walte etc., aber ob dies so wich
tig ist fitr jemanden, der noch 
mehr als ein paar Monate vor 
sich bat, ist doch eine Über
legung wert, oder benutze ich 
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ietzt schon wieder meine mensch
-liche Logik, die man im Bereich 
Knast, vor allem in Tegel, nicht 
anwenden darf? Ist es nicht sinn
voller, einen Mann mit seiner 
Freundin telefonieren zu lassen, 
mit der er über seine Gedanken 
und seine Gefühle, seine Ängste 
und seine Träume sprechen 
kann? Gespräche, bei denen sieb 
ein Mann, der im Knastalltag 
immer den Unberührbaren, den 
Starken, spielen muß, auch ein
mal fallen lassen kann, Worte 
hört, die er braucht, die gut filr 
ihn sind, in denen er Hoffilung, 
Liebe spürt, Worte, dJe ihn füh
len lassen, daß er ein Mensch, 
ein Mann ist, der über alles ge
liebt wird und nicht eine Buch
nummer, der Gefangene. 

Aber ich möchte auch gerne 
meine Gefühle in dieser Situation 
darstellen. Der wöchentlich ein
malige Besuch ist mir zuwenig, 
aber bis vor kurz.ern konnten wir 
fast täglich miteinander telefonie
ren, dadurch wurde die Sehn
sucht einigermaßen gestillt. Na
türlich ist es nicht ausreichend, 
ich möchte liebend gern meinen 
Freund Tag und Nacht bei mir 
haben, aber mit der Tatsache, daß 
dies z. Zt. nicht möglich ist, muß 
ich mich schon seit ein paar Jah
ren abfmden. 

Aber warum zeigt die Justiz 
nicht einmal auch eine soziale 
Ader, warum werden nicht ein
fach mal die Gefilhle zweier 
Menschen beachtet? Die soziale 
Verant\vortung eines Gefangenen 
soll doch gefbrdert werden, wieso 
schränkt dann die Justiz die Kon
takte nach draußen ein? 

Ist es denn so schwer, einem 
Mann, der sowieso schon unter 
diesem Knastalltag leidet, wenig
stens die Freiheit einzuräumen, 
seine Freundin täglich oder zu
mindest alle zwei Tage anrufen 
zu dürfen? Willkür, Brutalität, 
Zynismus und Erniedrigung, das 
sind die Worte, die mir dazu ein
fallen. 

Manchmal wnnsche ich mir, 
daß die K.rafte der Justiz sich ein
fach selber einsperren lassen, sei 
es nur filr ein, zwei Wochen, ge
trennt von der Person, die sie lie
ben. Ich glaube, nach einer sol
chen Maßnahme würden vor 
allem die Beamten, die ja ständig 
mit den Gefangenen zusammen 
sind, sich anders verhalten, dann 
WÜßten sie endlich, wie sich ein 
Mann fühlt, dem das Telefonat 
verweigert wird, wie es ist, allein 
und einsam in der Zelle zu sitzen 
mit den Ängsten und Sehnsüch
ten, die einen gerade aufzufres
sen drohen. 

Und ich liege nachts im Bett -
allein, es ist kalt, leer einsam -
meine Gedanken purzeln durch-



'der Iichtblick'- Juli/August 1993 

einander, die Wünsche und Sehn
suchte werden größer und größer, 
irgendwann schläft man ein mit 
der Hoffnung: vielleicht ruft er 
morgen an, bitte! 

Die gesamte Situation braucht 
Kraft, viel Kraft, aber ich liebe 
meinen FrelUld über alles, und 
ich habe die Kraft, weiter durch
zuhalten, denn er ist so ein wun
derbarer Mann. 

,,Die Liebe ist die einzige 
Kraft, die keine Gewalt ausübt." 

VieleGrüße 

(Verfasserin ist der Redaktion 
bekannt.) 

Hallo Licht- und Durchblicker! 

Hier in der JV A Stadelheim 
habe ich mehr durch Zufall Eure 
Zeitschrift in die Hände bekom
men. Ich habe sie fast "verschlun
gen", konnte ich doch viele Infor
mationen daraus entnehmen, die 
für mich von großem Interesse 
sind. Dies vor allem deshalb, 
weil zu erwarten steht, falls nicht 
doch noch Gerechtigkeit geübt 
wird, ich über kurz oder lang zu 
den Mitinsassen in Berlin zählen 
werde. Aber dazu später mal 
mehr. 

Ich habe Euer Leid mit dem 
Einkauf gelesen· und dabei fest
gestellt, daß die Fimia DA VO 
nun auch bei Euch m.arlctwi.rt
schaftlich voll eingestiegen ist. 
Es ist schon richtig, daß diese 
Firma an vielen Stellen in der 
Bundesrepublik als sogenannter 
01-oßhandelspartner in den JV As 
auftritt. Überall hat sie dann ent-

Katnollsche Seel~orge 

..... st•zvollzugsanstalt Tegel 

sprechende sogenannte Subunter
nehmer, die dann den Verkauf in 
Abstimmung mit den jeweiligen 
Leitungen der JV As vor Ort recht 
oder schlecht organisieren. Die 
eine Seite sind die Preise, die 
überdimensional auch bei Euch 
angestiegen sind und auch konti
nuierlich weiter steigen werden. 
Die Preissteigerung beim Ein
stieg von DA VO und ihrem Sub
unternehmer Klaus König dürfte 

DER KATHOLISCHE ANSTALTSGEISTLICHE 

D 
D 

An 
die Redaktion der Zeitschrift 
•oer Lichtblick• 
über den verantwortlichen Redakteur 

Herrn Rent1 Henrio.n 

Ausgabe Mai I Juni 1993 
Artikel s. 2 

W·10008<0fft27, 11.06.1993 OS 
$~ol·o~)J 
!•!&~ iO'»J • )t)t :tlt• U:JH'·· ~ H.N > 

Sehr geehrt.er Herr Henrion, sehr 9eehrte Herren! 

Es war mir bisher aua ~eitlichen GrUnden nicht möglich, Ihnen die 
zusätzliche versprochene Stellungnahme zu Ubersenden. Sie wissen 
selbst, ~elche vordrinqlichen und eiligen Verpflichtunqen in der 

hiesiqen Seelsorqe oft solche Vorhaben ~urUckdrängen. Die erneute 

Stellungnahme veranlaßt mich nun doch, Ihnen diesen versprochenen 
Brief zu senden. Ea trifft zu, daß die Anataltsleitunq eine neue 
Paus~n- und Einechlua~eit feetgeaetzt hat. Diese beqinnt eo früh, 

da8 der Gotteadlenot •wangsllufig um die entsprechende Zeit frO
her beginnen mu8. Nur so kann die notwendige Zeit fUr diesen Got
tesdienst sichergestellt werden. Durch die Festsetzung der An
staltsleitung ist die Kath. Anstaltsgemeinde betroffen und indi
rek~ veranla8t, eine neue Gottesdienstzeit in Anspruch zu nehmen. 
Bei dem Gespräch mit der Anataltaleitung habe ich dieser die Not-
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der Tatsache geschuldet sein, daß 
ja nun auch mehr Leute mitver
dienen wollen. So ist nun mal die 
Marktwirtschaft. 

Auf diese Art und Weise ist 
das ohnehin wenige Entgelt 
einem höheren Preisverfall aus
gesetzt als bei den Leuten auf der 
anderen Seite der Knastmauer. 
Euer zusätzliches Problem 
scheint auch noch darin zu be
stehen, daß die Firma König 

offensichtlich weder logistisch 
noch praxisnah mit der neuen 
Aufgabe zurechtkommt. Sicher 
fehlt ihm auch der notwendige 
finanzielle Rückhalt, um die Ge
schäfte ordentlich abzuwickeln. 

Herzliche GTüße von Gitter zu 
Gitter 

Frank Giesen 
München 

wendigkei: der Vorverlequnq der Gottesdienstzeit mitgeteilt. 
Oie naue Anfanqazeit steht in direktem Zuaammanhanq mit der r.•uen 
Pausen- und E1nschlu8regelung. PUr mich ist die logische Schluß
folgerung, daS nicht willkUrliches Handeln der Kath. Anstaltsge
meinde zur Debatte steht, sondern daa o.a. Sachproblem. 
Mit Schreiben vom 25.01.93 an den qeschlftsfUhranden Pfarrer des 
Ev. Pfarramtes in der JVA Tegel hatte ich diesem die neue Gottea
dienst•eit des kath. Gotteadienstes mitgeteilt. Diese noch aus 
meinam Urlaub qefUhrte Korrespondenz wurde von einem Mitarbeiter 
des Ev. Pfarramtesam 04.02.93 dahingehend beantwortet, daß die mit 

10.00 Ohr festgeset•te Anfangszeit fUr den kath. Gottesdienst ein
zuhalten möglich ist. 

Die bisherige Praxis und das einvernehmliche Handeln hat sich 
bewährt. Erga~zend darf ich den Text des Dekaloges beifUgen 
und zur Verinnerlichung empfehlen. Wenn Sie die Sache unter 
dem Stichwort LUge gegen mich der Öffentlichkeit offerieren 
wollen, zitieren Sie bitte das richtige Gebot. 

Ich Uberlasse es den Lesern sich nunmehr ein endgUlti9es Urteil 

zu bilden. Den letzten Absatz auf Seite 2 halte ich für Uber

f l Ussig und hat fUr mich den Charakter der Aufhet•ung. 

Ihr 

~ AL, ev.Pfr. TA I I, ev. Pfr. TA III, ev.Pfr. TA VI 



(Neuoa Deutachland vom 5.7 .1993) 

Blockt CDU/CSU Fraktion im Bundestag kontrollierte Heroin-Freigabe ab? 

Drogenpolitik läßt täglich Süchtige sterben 
Von ROBERT ROMMEL 

Die Diskussion zu einer künf
tigen Drogenpolitik Im Bun· 
destag endete am Donnerstag 
mit elner Kontroverse z:wi· 
sehen den Bonner Koalitions· 
parteien CDU/ CSU und FDP 
Der Bundesrat, m dem eile 
SPD Ober eine Mehrheit ver
f1lgt, hatle beschlossen, Versu
che zur kontrolllerten Abgabe 
von Heroin an Drogensüchtige 
zu ermöglichen. In der 
Schweiz. wud ein ahnlieber 
Versuch ab Oktober lauten. 
Die Bundesrats-Aktion wird 
im Grundsatz von den FDP
Parlamentanern unterstUtzt 
Dte CDU/CSU-Frakuon un 
Wird aber wabrschemlich ab
blocken. 

Wenig bekannt ist, daß 
Heroin- und Opiat-SOchtige, 
vorausgesetzt s1e haben Zu
gang zu reinm~ Stoff, ein fort
geschrittenes Lebensalter er
reichen können. 1m Gegensatz: 
zu Alkoholabbang~gen sind 
be1 solchen Op1at.s0chtigen 
auch nach Jahrzehntelangem 
Mißbrauch gravierende Or
~anschädigungen selten. D•e 
jllhTIJch ZWISChen 1 000 und 
2 000 Drogentoten sterben 
faßt ausschließlich an den Fol
gen unreiner und dadurch 
schlecht dosierbarer Drogen. 

Der teure und kontrapro
duktive . Kampf" gegen die 
Drogen, dem 88 biS 9? Prozent 
von nach Deutschland einge
schmuggeltem .Stoff" ent-

geht, hat in noch keiner Stadt 
eine Drogenszene verhindert. 
Einzige Folge: unberechenba
re Quall tat, ~ starker Preis
anstieg und damit eine große 
Gewinnspanne für die Dro
genmafia (s1ehe ND vom 
l. Juli, Seile 8). 

40 bis 60 Prozent der Gesamt· 
lainiinaliUit in den alten Bun-
deslindem) finanzieren. 
Wenn man von einer Anglel
chung des Suchtverhaltens in 
ganz D~utschland ausgeht, tst 
anzunehmen, daß s1cb die Kn
nunaliUitsrate in den neuen 
Bundeslandern verdoppeln 
wird. 

Nur deshalb ist es organi
sierten Verbrecherorganisa
tionen mOIJIICh, DrogensUch- JUrgen ROttgers, parlamen
tige zu zwm~en, !Ur eine ei- tariseller Geschäftsf1lhrer der 
gentllch blU1ge Droge zwi- CDU/CSU-Bundestagsfrak
schen 200 und 400 DM am Tag tion, stört dlese Entwicklung 
aufzubringen. Die meisten allerdings nicht. Neurotiscli 
SUchligen mUs$en somit ihre wttterte der kalte Drogenkne
Sucht entweder durch Prostt- ger, wie dle meisten seiner 
tution (erbOhtes Aids-Risiko), Parteigenossen. schon in dem 
Dealen (Gefahr fur Minder- geml8igten Bunderats-Be-
ilhrige) oder durch Beschaf- schluß den . kollektiven 
tungslcnminalhllt (zwischen Wahnsinn" 

(Neue Zelt vom 17.6 .1 993) 

Kontaktbüro (Der Tagesspiegel vom 18 .6 .1993) 
für Haftentlassene 

Für Straffreiheit 
bei weichen Drogen 

sks. IONN, t1. JunL Der Genuß und der 
Ulegale Handel mit sogenannten _we.icben 
Drogen· wie CannabiS sollte rucht straf· 
rechtlich verfolgt werden. sondern nur als 
Ordnungswidrigkelt gelten. Dies schlägt 
eine Arbeitsgruppe des SPD-Parte1vor· 
standes vor, die deruit em Konzept zu.r ln· 
neren Sicherbeil für den nhchsten ordent· 
IIchen Parteitag rm November erarbeitet. 

kung. lm Bereich der Drogenkriminallt!t 
plädierte sie für eine Konzentration der 
polizelhchen Ermittlungen auf das Au!· 
spüren der Dealer, für Mvention ein· 
schließlich e•ner aktiven Jugendpolltlk 
und verstlrkte SOZI.ale wie medi11.rusche 
H11fen lilr Silchtlge. Die Polizei sollte sich 
nach Ihren Worten in erster ltnle auf den 
Dealer und nicht den Endverbraucher kon· 
zentrieren. 

(Neue Zelt vom 2l 

Alternative zu 
Soziale T rainingskurse fti.t 

Preo.zlautr !Xrg. Peter G. hatte 
nach einem Fußballspid für ein 
Foto mit dem Hitlergruß posiert. 
.,Mode und Ordnung" der Skin· 
heads bewundere er, sagte der 
19jährige in der Gerichtsverhand
lung. Er habe sich .. 1mmer an 
anderen orientiert" Auch ein Diel>
slahl ging auf sein Konto- Der 
Richter gab Peter die Chance, sein 
Leben ohne Jugendstrafe in den 
Griff zu bekommen. Der 19jährige 
sollte statt dessen an einem sozialen 
Trainingskurs teilnehmen. 

.. Die Kurse sind eine Alternative 
zum Knast, ein ambulantes Anse· 
bot statt Freiheitsentzug", erlclin 
Jutta Roggmann da.s Jugendprojekt 
der Freien Hilfe !Xrlin in Preozlauer 
Bera. St.raflillig gewordene 14- bis 
21jährige sollen hier zum erleb ten 
Handeln angeregt werden .. Doch 
wir haben nicht vor, die Jugendli· 
chen politisch umzustülpen" , wehrt 
die Sozialpädagogin ab. Vielmehr 
gehe es um Selbst.erlcenntois, Tole· 
ranz gegenüber Andel'$denkenden, 
um Alltag und Zulcunn der jungen 
Leute. Wer zum sozialen Trainings· 
lcurs kommt. stand in der Regel 
weaen mittle rer b1s schwerer Krimi· 
nalitit wie Raub, räuberische Er· 
pressuns oder Körperverletzung vor 
dem Gericht. Zur Zeit sind es meist 
rech tsorientierte Jugendliche. 

Am I. Februar 1991 hatte der 
soziale Tr<~iningskurs des Vereins in 
der Rylcestraße begonnen, im Ost· 
teil ein bisher einzigartiaes Angebot. Deren Leiterin. die stellvertretende Par· 

teJVOI"Sltunde Herta D•ubler-Gmelin 
warnte am Donnerst~ tn Sonn davor, 
wachsender Knmmal.itat m1t einer Ver· 
scharlung des StB!TecblS und poln:ellicher 
RepressiOn begegnen zu wollen. Schärfere 
Strafen hätten kaum abschreckende Wir· 

Die SPD-PoUtikerin erinnerte daran. daß 
d1e wa~nde organisierte Kriminallt!t in 
Deutschland grenzüberschreitend arbeite; 
die Poluei begegne dem nach wie vor .alt· 
modisch- Daubler-Gmelin forderte etne 
engere und nahtlose Zusammenarbeit der 
Poliulbehörden 10 den 16 Bundeslindern 
und 1m europ&Uchen Raum und beklagte, 
daß die Polhelbeamten zu oft m1t .poüui
fremden Aufgaben· betraut würden. 

Fl'ledridläa.lo (NZ). Das Wohn· 
projelct .. &treutes Ein~lwohnen 
ffir volljihnae banentlassene Frau· 
en und Männer" der Universal· 
Stiftung hat in der Boxhagener 
Straße 116 im Stadtbezirk Fried· 
richsham ein neues Konlaktbllro 
eröffnet. Oerun verlügt das Projekt 
über 39 Eirmmmerwobnungen mit 
einfachem Standard. Ziel und Auf· 
gabe ist es, neben der !Xreitstc:llung 
preiswerten Wohnraums den IX· 
wohnem neue Verhaltensmuster 
und eine andere Lebensführung zu 
vennittc:ln O.e Bewob.oer werden 
von dre• So:oalarbeitem betreut. (Berliner Zeitung vom 2.6 .1993) 

(Frankfurter Rundschau vom 9.6.1993) 

Einwegspritzen für Häftlinge 
Kiel ändert DrogenpoHtik I Konsum wird nicht mehr verfolgt 

Von unserem Korrespondenten Karsten P1og 

SchleSWig·Holstem wie in allen anderen 
Bundesländern auch keine Vollzugsan· 
stalt frei von Drogen gehalten werden 
kann. Bei den Männern im Gefängnis 
wtrd der Anteil derjenigen, die entweder 
drogenabhiinglg Sind oder zum•ndest 
schon einmal mit Drogen erwischt wur· 
den. au! 30 Proz:ent gescllitzt. un Frauen· 
vollzug rar auf 50 Prozent. Die Anubl 
der HlV·lnflz:ierten Insassen allerdings 
se1 b1sher nur gering. Zudem wire die 
Ausgabe von Einwegspritzen nach den 
Worten von Justizsprecherio Beate Hin· 
kelmann keine Garantie gegen den ge
fährlichen Spritzentauscb. 

Nach An11cht der Arbeitsgemeinschah 
sonaldemokrat.i$Cber Juristen ist die bis· 
henge Welg~ru.na der Lä.nderjuslizmlni· 
- r. Einweg$prltzen auszugeben, .nicht 
mehr verantwortbar"-

Straffälligen Frauen 
Vertrauen geben 

In der Weisestraße 24 eröffnet heute juristische Außenstelle 

NEUKÖLLN 

Eine Beratungsstelle fürstraffllllg 
gewordene Frauen wird heute in der 
WeisestraBe 24 eröf1net. Sechs tn der 
Senatsjustizverwaltung angestellte 
So:tlalarbelterlnnen wollen zwischen 
Staatsanwaltschaft, Gerichten und 
Betroffenen vermltiw. 

Viel Arbeit erwartet die sechs 
Frauen. denn knapp e1n VIertel der 
kriminell Verdiebligen smd laut po
lizeilicher Statistik Frauen. Frauen 
sind ln der Regel ln Delikte mit ge
ringer Schadenshöhe verwickelt, al
lem voran in Diebstahl. Häufig han
dele es sich um Bezjehungstaten, re
richten die Projekt!rauen. Das beißt: 
Die Frau begebt die Straftat zugun
mn Ihres Lebenspartners. Rein dis
%.1plinarische Mallnahmen seien dann 
wenig geeignet, um Sttaf1lllige von 
Wiederholungstaten abzubringen. 
Deshalb engagierten sieb Blanc:a Lo
bten und Rosi Dorsch-Jager ln ihrer 
Behörde erfolgreich für das Frauen
projekt. Im Herbst 1992 nallm die 
Einrichtung ihre Arbeit in den Räu
men der Justiz.behörde auf. 

HAMBURG. 8. Juni. Die schleswig·hol· 
steinl$Che SPD-Landesregierung geht in 
der Drogenpolitik neue Wege. Nachdem 
bereits Mitte Mal eine neue Richllinie 
verab$Chiedet worden war, nach der 
unter anderem de.r Erwerb und Besitl. 
kielDer Drogenmengen in der Regel nicht 
mehr von der Staatsanwaltschaft verfolgt 
werden. wird im Justizmlnistenum die 
F'rqe gepriili. ob in den Strafvollzug.san· 
stalten des Landes Einwegspritzen an 
drogensüchtige Gefangene ausgegeben 
werden sollten. um so vor allem die Im
mun$Cbwächkrankhelt Aids bekä.mpfe.n 
zu können. Entsprec.bende Anregungen 
kamen sowohl vom Gesundheitsamt Lü· 
beck wie auch von der ln der Drogenfra· 
ge besonders aktiven Arbe1tsgemein· 
scllaf\ sozialdemolaa1Ucber Juris\en 
(AsJ). Durch die Versebonuni der Besit· 
zer kleinerer Drogeamengen will das 
Kleler J~rium nacll eigenen 
Angaben erreichen, daß sieb die Strafver
fo!gungsbebörden stärker als buoher au! 
den eiientlichen Drogenhandel konzen· 
trleren können. Justhmlnister Klaus 
Klingn.er_ Je weniger Kräfte durcb die 
Verfolgung des bloßen Drogenkonsums 
1ebunden stnd, desto mehr können sich 
die EnnitUungen au! den Drogendeal 
konuntrleren.• 

(Der Tagesspiegel vom 4. 7 .1993) 

Mit verschiedenen Hilisangeboten 
wollen di~ Mitarbeiterinnen der 
Uberegional Ultigen eiorichtung Ihre 
Klientinnen unterstOtzen. Gerichts
und Bewlhrungshll.fe sind ein Teil 
ihres Au!gaben!eldes. Au! Wunsch 
werden die Frauen zu einer Ge
richtsverhandlung begleitet und 
auch nach einer Verurteilung weiter 
betreut. Auch ausführllche Gesprä
che und Beratungen gebOren zur Be
treuung. Von Beginn des Ermitt
lungsverfahrens an kann sich elne 
Frau an du Projekt in der Weise
straße wenden. 

Der Umzug in den NeukOilner Kiez 
soll unter anderem die Hemm
schwellen bettoffener Frauen sen
ken. Monika Wienbec.k 

Durch die neue Rlchtlin1e werden Poü· 
:tel und Staatsanwaltschaft konkrete 
Me111enangaben an die Hand gegeben. 
Die Staatsanwaltschah siebt künftig in 
der Regel von der Verfoi~~UD& ab, wenn es 
•ich um Cannabisprodukte (außer Ha· 
$Chi.seböl) von n!cbt mehr als 30 GrAnUn, 
Kokaln und Ampbetamlne von nicht 
mehr als fünf Gramm und Heroin von 
nicht mehr als einem Gramm Bruttoge
wicht handelt. 

Bei der Prüfung der Frq e. ob in Ge
fin.gnlaen künftig Einwes$Jlritzen aus· 
gegeben werden soUen. geht das Kieler 
Ju.atizministerium davon aus, daJI in 

Kein Schulunterricht für Strafgefangene? 
In der Justizvollzugsanstalt Tegel sind zwei Lehrer flir 1500 Gefangene zuständig. 

Wer als Erwachsener 1m Knast freiwillig 
noch elnmal die Schulbank drückt, der ha.t 
den ers.ten Schritt in die Frel.belt danach 
schon getan: Die Aus- und Weiterbildung 
ist eine wichtige Voraussetzung für die er· 
folgreiche Wiedereingliederung In die Ge
sellschalt. Doch in der Justizvollzugsan· 
stalt (NA) T!!gel ist das Unterrichtsange
bot spltestens sei.t Sommer vergangeneo 
Jahres nur mehr elne Farce, weil von los· 
gesamt sechs i:ehrerstellen nur zwei be
setzt sind. Viel zuwenig, um den rund 1500 
Insassen gerecht zu werden. Schon seit 
1988 stnd l!inige Stellen imJner wieder frei 
gewesen. Die Justizverwaltung schrieb die 
Stellen mebrlach aus, allerdings b!tten 
sich meist Studienrite gemeldet, die recht-

llch für diese Stellen (Lehrer mit zwei Pli· 
ehern) nicht in Frage kommen. so Wolf· 
Dieter Krebs, stellvertretender Leiter der 
Abteilung .Justiz.voll%ug". 

Die beiden Lehrer, unt6Stütz:t von vier 
Honorarkrllten. untenichten gegenwlrtlg 
nur 35 Strafgefangene. Etwa 60 lnt~· 
teo. die den Haupt· oder Re4lschulab
schluß Im Knast nachmachen wollen. muß.. 
ten abgelehnt werden. Die lernwilligen 
'Häftlinge müssen nicht nur auf ihren 
Scbulabschlu.B warten. sondern können 
ohne diesen auch keine Berufsausbildung 
beginnen. die in der NA Tegel oder 1m 
Freigang angeboten Wird. Dabei berichten 
Sozialarbeiter wie etwa Dirk Piseber von 
der Stratmllgen. und Bewahnmgsbllfe, 

daß Schulbildung für die Zeit nach de 
Entlassung wichtig ist. um belspielsweis 
eine Wohnung oder einen Job zu findet 
Auch die Analphabetenrate unter den Ge 
fangeneo liegt nach Schlltz:ungen bei bi 
zu zehn Prozent: O.ber die Hllfte der Stra: 
gefangenen verfügt über keine Schul· ode 
Berufsausbildung. Indessen konnten wicl: 
tige Kurse. wie beispielsweise -Deutsch ft: 
Ausllnder'" nur durch die Beschliltigun 
von fünf Honorarkräften au!rechterhalte 
werden. Gegenwä.rtfg prüft die Justizve1 
waltung gemeinsam mit der Humbold· 
Universit!t eine ung~öhnllche (abE 
lAngfristige) Lösung: Lehrer 1m Stratvol 
z:ug Im Rahmen des Sondelpldagogik-Stt 
dlums. sehe 



.1993) 

1 Gefängnis 
!fährdete Jugendliche 

1ächst liefen zwei parallele Kurse 
höchstens zehn Teilnehmern. 
zwei bis fünf Stunden pro 

ehe treffen sich die Jugendlichen 
Monate lang. Am Jahresanfang 

~n so viele Meldungen von der 
endgerichtshilfe vor, daß ein 
ter Kurs aufgemacht wurde. 
Der längste Weg beginnt mit 
1 ersten Schritt", steht auf einem 
Bilder in den Räumen. Es wirkt 
ufdringlich, wie alles in der 
~cbauten Altbauwohnung. Oft 
~n die Betreuer bis spät in die 
:ht: .,Jeder einzelne kommt mit 
:m Ruclcsaclc von Problemen". 
die 39jährige Sozialpädagogin. 
gebt es um Arbeit, Schule, Hilfe 
Behördengängen oder um ge

te Beziehungen zu den Eltern. 
o den Kursgesprächen sollen die 
~en Leute lernen, sich realistisch 
:uschätzen. Wichtig ist die Auf
:itung der begangenen Strafia-

sagt Jutta Roggmann. Außer
' trifft man sieb mit ausländi
:n Jugendlieben, übt das Verbal
in Konfliktsituationen, Auftre
in Ämtern oder bei Bewerbungs
)fächen. Von den Gerichten 
i diese nach dem Jugendge
•tsgesetz mögliche Erziehungs
lnabme .. gut angenommen", 
nte die Pädagogin. Der soziale 
iningslcun ist eines von flinf 
jelcten der Freien Hilfe; geför
t wird es von der Senatsverwal
g für Jugend und Familie. 

Kerstin Rebien 

r Tagesspiegel vom 23.5.1993) 

!II es einem Allgeklagten nicht zum 
1teil gereichen darf, daß er die Taten 
·eitet, kann dieser Umstand weder bei 
;trafzumessung noch bei der Prüfung 
Möglichkeit der Strafaussetzung zu 
!11 Ungunsten berücksichtigt werden. 
desgerichtsbot Az.: 2 StR 277f92) gri 

(Oie TageszeHung vom 29.6.1993) 

Aufschub für Vollzug 
• Disziplinarmaßnahmen im Knast 
nur nach richterlicher Prüfung zulässig 

flambtuJ (taz) - Disziplinar
maßnahmen im Knast - Arrest 
oder Bunkerhaft-dOrfen nurdann 
vollzogen werden, wenn ein or
dentliches Gericht Uber die Rech· 
mäßiglceit encschieden hat. Not
falls muß die Gefängnisbürokratie 
die Maßnahme bis zu einem Urteil 
aussetzen. Das hat jetzt das Bun
desverfassungsgericht (BVG) in 
Karlsruheencschieden. 

ln dem Verfahren ging es um 
zwei Vorfälle in der Justizvollzugs
anstalt Straubing. Die Anstaltslei
tung hatte gegen den Strafgefange
nen Michael Jauemik. der 1990die 
Knastrevolte in .. Santa Fu" ange
führt hatte, wegen unterschiedli
cher Vorlä.lle Arrest verhängt. ln 
beiden Fällen klagte der fünffache 
Bankräuber gegen die .. WiJikur· 
per Einstweiliger Verfügung vor 
dem Landgericht Regensburg. Die 
Gerichte wiesen die Klagen ab. 
weil die Maßnahmen bereits voll· 
streckt wareo. 

ln beiden Verfahren. so der 
zweite BVG-Senat jetzt. sei von 
den GerichteD beziehungsweise 
vom Knast gegen Artikel 19 Abs. 4 
Grundgesetz verstOßen worden. 
Die obersten Richter: .. Dieser Ar· 
tikel gibt dem Bllrger einen An· 
Spruch darauf, gegen Rechtsverlet
zungen durch die öffentliche Ge
walt die Gerichte anzurufen." Das 
BVC weiter: .. Daraus folgt. daß 
der gerichtliche Rechtsschutz so· 
weit wie möglich der Schaffung so I· 
eher vollendeten Tar:sachen zuvor
zukommen hat." 

Im ersten Verfahren haben die 
Richter die Verpflichtung gehabt. 
sofern sie nicht umgehend ent· 
scheiden können. zumindest bis zu 
einem abschließenden Urteil die 
Vollstreckung des Arrestes außer 
Kraft zu setzen. (Az: 2 BvR 
t6051929) 

Im anderen Fall rilgten die 
Karlsruher Richter das Verhalten 
der Justizvollzugsanstalt Die 
Knastleitung sei verpnichtet gewe· 
sen, Jauerniks Eilantrag umge· 
hend -auch am Wochenende - an 
die Vollstreckungskammer zu 
schic~en . .. Tut die Anstalt. das 
nicht und erkennt sie. daß durch 
die Brie!XonrroUe ein Antng das 
Gericht nur mit Verzögerung er
reicht. wird sie in der Regel die 
Maßnahmen bis zur gerichtlichen 
Entscheidung auszusetzen haben." 
(Az:2 BvR 17lll'92) 

Es ist nicht das erste Mal, daß 
Jauemik dem Strafvollzugsappa
rat Ober das BVG einen Rüffel er
teilen läßt. Erst im März hatten die 
obersten Richter encschiedeo. daß 
Jauernilcs Zwangsverlegung nach 
Straubing im Herbst 1990 verfas
sungswidrig war. Die Begründung 
der Richter: .. Gerade fllr den Ge
fangenen. der sich nicht wie ein 
Mensch in Freiheit seine engeren 
sozialen Kontakte selbst auswäh· 
len und sich von anderen abwen
den kann, erhält das Gewöhntsein 
in die Gegebenheiten einer be· 
stimmten Anstalt große Bedeu
tung." (Az: BvR 196192) 

Kai VOQ Appt~~ 

(Die Tageszeitung vom 22.6.1993) 

Strafe soll Jugend bessern 
• Unionsprogramm zur Verschärfung der 
1 ugendstrafe stößt auf breiten Widerspruch 

Bonn (AFP/tazl - Die CDU/ 
CSU-Frakt1on will heute ein .. So· 
fortprogramm gegen Gewalt und 
Extremismus" beschließen. Darin 
soll vorgeschlagen werden. d1e Ju
gendstrafen be1 extremiStischen 
Gewalnaten zu vcrscharfen. Aber 
selbst in den eigenen Reihen ist 
diese geplamc Verscharfung auf 
Kritik gestoßen. 

Bundesjugendministerin An· 
gela Merke! bezeichnete den Ent· 
wurf als .. zu scharf". Die stellver
tretende CDU-Vorsitzende sagte 
gestern. neben den repressiven 
Maßnahmen musse auch deutlich 
werden. dall ErLiehung und Wer
tevermittlung ebenso wichtig 
seien ... Ansonsten \Ooerden "1r Ge· 
walt nicht erfolgreich bekampfen 
können:· Sie sd dafür. daß in den 
meisten F~ll~n für 18· bis2ljährige 
das Erwachsenenstrafrecht gre1fe. 
Als Jugendmmisterin wolle sie s1ch 
aber mcht die Möglichkeit nehmen 
lassen. daß .. ab und an· auch das 
Jugendstrafrecht angewandt 
werde. 

Justizministerin Sabine L..eut
heusser-Schnarrenberger (FDP) 
außerte sich ablehnend zu dem 
CDUiCSU-Papicr. Das geltende 
Jugendstrafrecht habe sich über 
Jahrzehnte bewährt und reiche zur 
Ahndung rechtsextremer Gewalt
taten Jugendlicher aus. Polizet und 
Justiz mußten finanz1ell und matt· 

riell besser ausgestattet und orga· 
nisiert werden. um auf die Welle 
ausländerfeindlicher rechrsextre· 
mer Gewalt wirksamer reag~eren 
zu können. 

D1e gleiche Lm1e vertnn die 
$PD-Opposition Eine Anhebung 
der Haftstraben sei nicht nötig. er
klärten die Abgeordneten Anke 
Fuchs und Günther Verheugen. 
Notwendig sei vielmehr eine rigo
rosere und schnellere Anwendung 
der vorhandenen Rechtsinstru· 
mente. 

Als .. unverständlich und wirk
lichkeitsfremd" wies dagegen 
CSU·Generalsekretar Erwin Hu
ber die Einwände von L..eutheusser 
zurück. Der Staat müsse der zu. 
nehmenden kriminellen Energie 
von Heranwachsenden mit aller 
Härte entgegentreten. Deutsch
land dürfe nicht .. von e1ner Min· 
derheit JUgendheber Krawall-Rei
sender tyranms1ert" werden. Die 
FDP durfe sich nicht dem An
schein aussetzen ... ständig nein" zu 
wirksamen Sicherheitsgesetzen zu 
sagen. warnte der CSU·Generalse· 
kretär. Als Gegenmaßnahmen for· 
derte Huber eine Verschärfung 
der Haftstrafen und des Strafrechts 
bei Verdacht auf Volksverbettung 
und Aufstachelung zum Rassen
haß sowie bessere Vorausse!Zun· 
gen zur gezielten Beobachtung ex
tremistischer Gruppen. 

(Neue ZeH vom 23.6.1993) 

'R ESSESPIEGEL 
·HE22E2hiECEf 

Seehofer lehnt 
Drogenfreigabe ab 

Bonn (NVdpa). Bundesgesund· 
heitsminister Horst Seehafer (CSU) 
bat sich strikt gegen jede Form der 
Drogenfreigabe ausgesprochen . Als 
.. verantwortungslos" bezeichnete 

der Minister am Dienstag 10 Sonn der Drogenarbeit hätten sich Häu· 
die Gesetzesinitiative des Bundesra· ser mit ,.niedrigschwelhgen Angebo· 
tes, der die probeweise Freigabe von ten" herausgestellt. Dort können d1e 
Betäubungsmitteln an langjährige Abhä.(lgigen ohne Bedmgungen 
Süchtige vorsieht. Seehof er warnte schlafen und essen. Etwa 90 Prozent 
davor, ,.unter dem Deckmäntelchen der Abhängigen wollten entziehen 
der Forschung" eine generelle Frei- Seehafer forderte, die Länder müß
gabe von Drogen zu betreiben. Die ten die Zahl der bundesweit 4 000 
Substitution mit Methadon helfe Plätze für eine stationäre Langzeit· 
nur in Einzelfällen. Als .. Renner" in therapie erhöhen . (Der Tagesspiegel vom 4.7.1993) 

Sensible Vermittler machen garstige Streithähne zu Täubchen 
"Dialog" setzt sich für außergerichtliche Einigungen zwischen Tätern und Opfern ein I Projekt der Justiz derzeit noch zu unbekannt 

Ein Fall wie viele: Nach längerem Streit 
wirft Rainer W. das Radio seines Untermie
ters Detlef L. an die Wand. Dann schlägt er 
L. ins Gesicht und schleudert ihn gegen 
das Bettgestell. Das Radio ist kaputt. Detlef 
L. hat eine Platzwunde am Auge und Prel
lungen am Rücken. In der Regel folgen 
solch unerfreulichen Auseinandersetzun
gen Strafanzeige, Gerichtsverfahren, Ur
teil. Auch diese Sachbeschädigung und 
Körperverletzung in einer Neuköllner 
Wohnung nahm ihren gewohnten Laut 
nämlich mit einer Anzeige. Dann aber 
wurde ein bislang wenig genutzter Weg 
beschritten: der Fall landete beim Täter
Opfer-Ausgleich (TOA), einem Projekt der 
Senatsverwaltung für Justiz. 

Seit genau zwei Jahren existiert dieses 
Projekt, sein Name .Dialog" steht auch für 
seine Arbeit. 1m Dialog zwischen Täter 
und Opfer wollen die drei Mitarbeiter eine 
Versöhnung vermitteln. Dies schafft ein 
normales Gerichtsverfahren in der Regel 
nicht. Überhaupt haben Gerichte nach An
sicht von Christa Baur .oft zu sehr den Tä
ter im Visier". Zusammen mit Annemarie 
Brömel und Andreas Degen versucht Chri
sta Baur die erwachsenen Täter und Opfer 
an einen Tisch zu bekommen - und so bei
den Parteien zu helfen. 

An das Projekt wenden können sich alle 
Beteiligten. also Gerichte, Staatsanwälte 

und die Polizei, aber auch, obwohl seltener 
genutzt, Täter oder Opfer selbst, Die drei 
Sozialarbeiter können zu jedem Zeitpunkt 
eingeschaltet werden, also vor, während 
oder auch nach einer Hauptverhandlung 
bei Gericht- unentgeltlich. 

Im Fall Rainer W. und Delle! L. meldete 
sich die Staatsanwaltschaft. Die sehr auf
wendige Arbeit des Projekts beginnt in der 
Regel mit einer Anfrage beim Täter. Erst, 
wenn der bereit zur Mitarbeit ist, wendet 
sich ein anderer Sozialarbeiter auch an das 
Opfer. ln getrennten Vorgesprächen wer
den die Kontrahenten zunächst von je
weils .ihrem" Vermittler über den Ablauf 
Informiert und auf die direkte Begegnung 
miteinander vorbereitet. 

Hier wird es dann spannend. Anders als 
vor Gericht muß sieb ein Täter hier direkt 
mit seinem Opfer auseinandersetzen. Für 
die meisten sei das sehr schwierig, • viele 
kommen mit durchgeschwitzten Hemden 
und feuchten Händen", erklärt Annemarie 
Brömel den Ablaut. Solch ein Gespräch 
dauert mindestens eine, manchmal auch 
drei Stunden. Zu Ende ist es erst. wenn das 
Opfer befriedigt ist - und die daran teil
nehmenden Sozialarbeiter den Eindruck 
von echter Reue beim Täter haben .• Wir 
merken schnell, ob einer wirklieb Verant
wortung für seine 'Il!ten übernimmt", sagt 
Andreas Degen. Auch dann, wenn die Ti-

ter Probleme haben. sich verbal auszu
drücken. 

Positiv ist der TOA für alle Beteiligten. 
Die Autarbeitung der Tat und ihres Hinter
grundes im Gespräch miteinander mildert 
oft die psychischen Folgen nicht nur bei 
den Opfern .• Manchmal gehen Täter rich
tig aus dem Leim, wenn ihre Opfer ihnen 
sagen. wie brutal sie vorgegangen sind", 
berichtet Christa Baur. Häufig werden in 
dem Ausgleichsgespräch auch materielle 
Entschädigungen vereinbart, manchmal 
gleich im Termin in bar über den Tisch ge
reicht. Positiv für den Täter ist dagegen die 
Chance, später vor Gencbt eine Verringe
rung des Strafmaßes oder gar eine Verfah
renseinstellung zu erreichen. 

Beide Möglichkeiten sind im Gesetz 
vorgesehen und sollen zur Entlastung der 
Gerichte beitragen. Nur: genutzt wird der 
.Dialog" zu wenig. Gerade einmal 67 An
fragen bei Opfern und 87 bei Tätern sind 
zwischen März 1992 und Februar 1993 er
folgt. Von den Tätern nahmen 60 Prozent 
das Angebot an. bei den Opfern 50 Prozent. 
.Wir könnten aber noch mehr Fälle bear
beiten·, betonen die drei Mitarbeiter des 
TOA. 

Schuld ist die mangelnde Bekanntheil 
dieses für ganz Berlin zuständigen Projekts 
nicht nur in der breiten: Öffentlichkeit. 
Selbst viele Staatsanwälte würden uns 

nicht kennen, klagt einer der dreL Kein 
Wunder. Gibt es doch für den Druck von 
Plakaten kein Geld. Die bislang herge
stellten Broschüren hat das Team eigen
händig verteilt, zum Beispiel in den be
zirklichen Bürgerberatungsstellen. Bel der 
Polizei dagegen dürften sie nicht liegen. 
hier fehle noch die Vermittlung durch die 
Justizverwaltung. 

So werden auch weiterhin die Opfer ei· 
ner Straftat wie gewohnt bei der Polizei 
Anzeige erstatten. auch wenn sie, wie sehr 
häufig. gar nicht unbedingt die Bestrafung 
des Schuldigen anstreben. sondern eher 
die Zahlung von Schadensersatz. Oftmah 
wollen Betroffene von Gewalttaten auch 
nur auf sich aufmerksam machen. Durch 
die geduldige Arbeit und Betreuung sind 
sie da oft besser beim Projekt .Dialog" auf
gehoben. So wie Rainer W. und Detlef L 
w. entschuldigte sich bei seinem Unter
mieter für die Zerstörung des Radios und 
den Schlag ins Gesicht und zahlte ihm 400 
DM Schadensersatz und Schmerz:enageld. 
Das Strafverfahren wurde darau1hln elnge
stellt. JORN HASSELMANN 

Das Projekt Dialog i8l :tu erreichen in 
der Sc.ltötutedtslr. 5 in \'kdding, Sprech· 
stunden dien.stags von 15 bis 19 Uhr und 
doMersrags von 9 bis 13 llhr. a.uBerdem 
unter Telefon 46 001-258. 
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GIV 
An die 
Teilanstaltsleiterin der TA V 
Frau Pfahls 

Wem ist schon bekannt, daß es Insassenver
treter V.'llretl, die ftlr die Schaffung des 
StVollzG verantv.'Ortlicb zeichneten. Ohne In
sassenvertretung ware das Gesetz rucht ge
schaffen worden. Selbst wenn das StVoUzG 
und die Verwirklichung der dort verankerten 
Nonnen unterschiedlich beurteilt werden, ist 

14.6.1993 doch die Insassenvertretung immer an der 

Sehr geehrte Frau Pfahls, 

hiennit zeige ich an. daß ich aus der gesamten 
Insassenvertretung einschließlich ausgetreten 
bin. 

Hochachtungsvoll 

Gerd Ostermann 

Die Hoffnung, und was daraus wurde 

Die Hoffnung, als Insassenvertreter auch Ver
besserungen im täglichen Einerlei des Tegeler 
Strafvollzuges bewirken zu können, ist auch 
immer mit Frust verbunden. 

Doch vielfach stammt dieser Frust aus der ei
genen Erwartung und eigenen Überschätzung, 
die die eigene Überzeugungskraft betrifft. 
Diese Betrachtungsweise mache ich auch da
flir verantwortlich, warum die Insassenvertre
tung in T egel nicht die nötige Unterstützung 
durch die Insassen erfllhrt. Wanun auch hier 
Verdrossenheit in die Kraft der LV. und GN 
sich offen zeigt Es gibt ftlr die Insassenvertre
tung keine sofortigen, meßbaren Ergebnisse. 

Wandlung zur Rechtsauslegung beteiligt. 

In Tegel wurde die Änderung der A Vs zu den 
§§ lO und 13 StVollzG erwirkt Statt der 
zweijährigen Reststrafenregelung filr die Ver
legung in den offenen Vollzug und Gewäh-
nmg von Urlaub aus der Haft, wurde eine 
vierjährige Reststrafenregelung eingefUhrt. 
Die Beurteilung der Fluchtgefahr ist bei vier 
Jahren vor der voraussiebtliehen Entlassung 
nicht mehr absolut vorrangig. Im Einzelfall 
muß die Fluchtgefahr konkretisiert werden. 
Sicherlich mag die Praxis in Tegel oft anders 
aussehen oder anders empfunden werden. 
Dies liegt aber daran, daß der einzelne Gefan
gene sich nicht durchsetzt. Ein einzelner Ge
fangener ist nicht so gut in der Lage dazu, 
deshalb gibt es als aktive Hilfe den Insassen-
vertreter. 

Die Maßeinheit, wann. wer, was bewirkt hat, 
ist langfristig. Deshalb sind die Leistungen 
der 1 V. und der GN nicht sofort erkennbar. 
Auch im Fall der Tegeler Neustrukturienmg 
ist dies der Fall. Als bekannt wurde, eine 
neue Struktur ftlr Tegel soll her, war Auf
bruchstimmung, EN'artungshaltung und Eu
phorie bestimmend ftlr den Plan, mit dem an 
e1gene progressive Ideen zu einer neuen Zeit 
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herangegangen wurde. Kontroverse DisJrus.. 
sionen als Auseinandersetzung zu neuen ge
samtheiilichen Ufern mit allen positiven wie 
negativen Begleiterscheinungen haben trotz
dem dazu geftlhrt, daß neue Ideen ausgespro
chen werden konnten, selbst wenn diese heute 
noch utopisch erscheinen. 

Eine Änderung der Gedanken und damit des 
Weges kann nicht erfolgen, wenn nicht neue 
Visionen auftauchen und zu einem anderen 
Denken animieren. Ob ein anderes Denken 
angeregt wurde, ist nicht erkennbar. So ist 
auch erheblicher Frust in die eigene beinhal
tet. Viele gutgemeinte Initiativen sind ins Qe.. 
genteil rungeschlagen und bewirken so zusatz
lieh Frust bei der Allgemeinheit Im Rahmen 
dieser Neustrulcturierung kam es auch zu 
einer Anhörung der GIV vor dem Rechtsaus
schuß des Berliner Abgeordnetenhauses. 

Die Erwartung, die ich dort in mich selbst ge
setzt habe, konnte ich leider nicht ganz erfil.l
len, obwohl außenstehende Zuhörer anderer 
AnSicht waren. Das Feedback des Abgeordne
tenhauses zu meinen Argumenten war eine re
lativ breite ZustimmWlg. Doch diese Zustim
mung war ftlr den Gegenstand der Debatte 
ohne jede Bedeutung. Davon ausgehend ist 
das von mir vorgetragene und erläuterte The
senpapier in Zukunft ein wesentlicher Teil in 
der Strafvollzugspoliti.k. 

Eine abrupte Änderung des Strukturpapieres 
der Anstaltsleitung war ohnehin nicht zu er
warten. Doch hätte ich mir eine Nachbesse
rung zu bestimmten Themen gewünscht. 
Diese Hoffuung war von vornherein illuso
risch. Es ging bei der Planung nie um neue 
Formen ftlr den Strafvollzug allgemein und 
ftlr Berlin besonders, sondern um eine expe
rimentelle Komponente zu neuen Organisa
tions- und Vollzugsformen. So wird die Frage 
nach dem Vollzug im Erwachsenenstrafrecht 
einer praktischen Etprobung ausgesetzt. 

Deshalb war es ftlr die Justizsenatorin ein
fach. einer Forderung der GIV nachzugeben 
und eine Nachbesserung bei der Planung des 
Vollzuges i.n Richtung auf2/3 zu versprechen. 
Es soll in naher Zukunft (l- 2 Jahre) so kom
men, daß alle Planung vom 213-Zeitpunkt aus
geht. Die Lockerungen werden so früh einset
zen, daß jeder die vorzeitige Entlass\Ulg nach 
213 erreichen kann. der dies will. Hier müssen 
die Insassenvertreter in Zukunft weiter daran 
arbeiten. An einer A V zu § 7 StVollzG muß 
gearbeitet werden, in der genau diese Planung 
festgeschrieben ist. So wird auch im Voll
zugsplan substantiiert. 

Daß die Zusage zu einer 2/3-Regel ein Erfolg 
ist, steht außer Frage, weil die veröffentlich
ten Schriftsätze im Lichtblick ja zeigen, daß 
diese Forderung immer auf Ablehnung gesto
ßen ist. Trotz aller Frostrationen hat die 
Rechtsausschußanhörung doch einen Durch
bruch in Richtung auf die vorzeitige Entlas
sung gebracht. Es ist zu hoffen, daß Berlin 
nicht mehr Schlußlicht bleibt bei den Vorleiti
gen Entlassungen in der Bundesrepublik 
Deutschland. An vielen anderen Themen muß 
noch gearbeitet werden. Ich mOchte viele Mit
häftlinge auffordern, 1 V.er zu werden oder zu 
wählen. 
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Ich bin am Montag, dem 14. Jwti 1993, zwar 
von allen Ämtern abgetreten, doch halte ich 
Insassenvertretungen filr notwendig. Trotzdem 
sollte Betriebsblindheit vermieden werden. 
Auch neue, frische Ideen müssen kommen. 
Mein Rücktritt ist einfach die Folge von 
Überlastungen, so mußte ich die Prämissen 
setzen. Es ist also nicht Frust. 

Gerd Ostermann 

Berlin, den 27.6.1993 

Wahlprotokoll 

In der heutigen Sitzung der Gesamtinsassen
vertretung der NA Tegel findet die Wahl des 
"Sprechers der Gesamtinsassenvertretung der 
NA Tegel" statt. Ebenfalls erfolgt die Wahl 
des ,,stellvertretenden Sprechers". 

An der Wahl sind folgende Insassenvertreter 
beteiligt: 

Herr Jürgen Schulze 
Herr Peer Reindei 
Herr Muzaffer Al 
Herr Rene Albrecht 
Herr Bemd Mwrins 
Herr Wolfgang Rybinski 
Herr Joachim Lenz 

TAV 
TAV 
TAV 
TA VI 
TA VI 
TAIII 
TA IIIIE 

Für das Amt des "Sprechers" wird Herr 
Jürgen Schulze vorgeschlagen. Herr Schulze 
nimmt die Kandidatur an. 

Die Wahl wird offen mit Stimmabgabe per 
Handzeichen durchgeftlbrt Herr Schulze wird 
einstimmig als "Sprecher" bestätigt. Er nimmt 
die Wahl an. 

Als nächstes wird Herr Rene Albrecht als 
,,Stellvertreter" vorgeschlagen. Er nimmt die 
Kandidatur an. 

Die Wahl wird offen mit Stimmabgabe per 
Handzeichen durchgefllhrt. Herr Albrecht 
wird einstimmig als "Stellvertreter" bestätigt. 
Er nimmt die Wahl an. 

Protokollfilhrer 
Jürgen Schulze 

Die GIV informiert ... 

Personelle Veränderungen bei eliDgen Mit
gliedern der GIV ftlhrten dazu, daß sie ihre 
Ämter zur Verfugung stellten. Aus den durch
geflllirten Wahlgängen kristallisierte sich das 
neue Team der GIV heraus (siehe Wahlproto
koll). Gerade in Zeiten wie diesen zeigt es 
sich einmal mehr, wie notwendig eine Insas
senvertretung ist. Es ist nicht nur erwünscht, 
daß sich die Basis, also jeder einzelne In
sasse, mit dem Vollzugsgeschehen auseinan
dersetzt, sondern absolut notwendig, um ge
meinsam positive Veränderungen herbeizu
ftlhren. Deshalb wendet euch bitte bei Wün
schen, Anregungen oder Problemen an uns 
oder die im Haus/Station gewählten Vertreter. 
Nur so können Mißstände publik gemacht und 
ggf. behoben werden, können Problematiken 
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erkannt und Lösungsansätze getimden 
werden. 

Deshalb möchten wir auf diesem Wege auch 
noch einmal dringend an die Insassen der TA 
I und Il appellieren, sich ftlr eine Insassenver
tretung in ihren Häusern stark zu machen, da 
bis dato dort keine LV. vorhanden ist. 

Rene Albrecht 
Stellvertretender Sprecher 

An die Insassen der JV A Tegel 

In meiner neuen Funktion als Sprecher der 
Gesamtinsassenvertretung möchte ich mich 
kurz; vorstellen und mich vorab erst einmal filr 
die Wahlbestätigung und dem damit verbun
denen Vertrauen bei allen Beteiligten recht 
herzlich bedanken. 

Mein Name ist Jürgen Schulze. Ich bin zwar 
erst kurze Zeit in Haft, jedoch aber lange ge
nug, um zu erkennen, daß es im Berliner 
Strafvollzug eine ganze Menge Mißstände 
gibt. Dank meiner Vorgänger, Herrn Gerd 
Ostennano und Herrn Hans-Joachim Fromm, 
hatte ich einen guten Start und bekam viel 
Unterstützung. Ich werde stets bemüht sein, 
meine Aufgaben gewissenhaft und kontinuier
lich fortzuftihren, um mit der Mehrheit der In
haftierten gegen Mißstände, Will.kürlichkeit 
und Verstöße anzukämpfen. 

Ich möchte Euch bitten, mich in meiner Funk
tion als Insassenvertreter zu unterstützen und 
mich stets bei auftretenden, vollzugstechni
schen Schwierigkeiten zu informieren. In die
sem Sinne wünsche ich uns allen eine gute 
Zusammenarbeit und verbleibe 

mit freuncmchen GTiißen 

Jürgen Schulze 
Sprecher der GIV 

Haus V 
Insassenvertretung der TA V 
Der Sprecher 

Berlin, den 24.5.1993 

An die 
Teilanstaltsleitung der TA V 
FrauPfahls 

Sehr geehrte Frau Pfahls! 

Mit diesem Schreiben erhebt die Insassenver
tretung der TA V eine Dienstaufsichtsbe
schwerde wegen "unterlassener Hilfeleistung" 
und gegebenenfalls wegen des Verdachts der 
.,schweren Körperverletzung"! 

Zum Sachverhalt: Wie uns durch den Insas
senvertreter der Station 3/4, Herrn Schulze, 
bekannt wurde, erlitt ein Inhaftierter am 
18.5.1993 auf der Station 3 vennutlich einen 
Herzinfarkt. Es handelt sich dabei um Herrn 
... , Buchnummer ... 
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Nach unserer Überprütimg ließ sich folgendes 
Ergebnis ermitteln: Bereits am Morgen des 
18.5. filhlte sich Herr ... unwohl und wurde 
diesbezüglich gegeh ca. 7 Uhr bei der 
Arztgeschäftsstelle in der TA V vorstellig. Zu 
diesem Zeitpunkt soll der Mann sich bereits 
in sehr schlechter Verfassung befunden 
haben, da Herr . . . ein bleichfarbeDes Gesicht 
und blauangelaufene Lippen aufwies. Die 
Bediensteten der Arztgeschäftsstelle schienen 
die Situation jedoch nicht allzu gewichtig 
bewertet haben, denn eine Behandlung oder 
gar Untersuchung fand nach unserem 
Wissensstand nicht statt. Der Mann wurde 
wieder weggeschickt, obwohl der Anstalt und 
auch durch die Krankenakte bekannt war, daß 
Herr . . . bereits zwei Herzinfarkte in der NA 
T egel erlitten hatte, und er entsprechend als 
sogenannter Risikoträger geflllirt wird. Der 
weitere Zeitverlauf ergab folgendes: 

Gegen 10.50 Uhr verliert Herr ... das Be
wußtsein und ringt nach Luft. Heftiges Zittern 
des ganzen Körpers (Bewegungen scheinbar 
unkontrolliert! ). 

10.51 Uhr- Herr Schulze berichtet dem zu
ständigen Gruppenbetreuer auf der Station 3/4 
die Situation, worauf dieser sofort über das 
Telefon den zuständigen Zentralbeamten in
formiert. Er verlangt nach umgehender ärzt
licher Unterstützung! 

1 I .00 Uhr- Der Stationsbeamte vergewissert 
sich der lebensbedrohenden Situation von 
Herrn ... und benutzt die Rufanlage, um 
nochmals nach dem Notant zu verlangen! 

11.20 Uhr- Ein Sanitäter (Sani) trifft ein und 
versucht, Erste Hilfe zu leisten! 

11.25 Uhr- Der Arzt triffi: ein! 

11.55 Uhr- Erst jetzt fl!hrt ein Notarztwagen 
auf das Anstaltsgelände! 

Herr ... wurde voraussichtlich in die .KBVA 
der NA Moabit gebracht. 

Die Dienstaufsichtsbeschwerde richtet sich 
allgemein gegen die Institution der NA Tegel 
(Anstaltsleitung), da die Anstalt eine ausrei
chende und notwendige ärztliche Versor
gungspflicht besitzt bzw. eine ausreichende 
ärZtliche Versorgung gewährleisten muß. 
Nach unserer Auffassung wurde dieser nicht 
genügt! Die ärztliche Notversorgung in der 
NA Tegel ist vollends mangelhaft und gewis
senlos, was bedauerlicherweise an dem hier 
bezeichneten Beispiel deutlich wurde. 

Wir fordern Sie hiermit auf, eine gründliche 
Überprüfung des Vorfalls zu tätigen und die 
Verantwortlichen in die Pflicht zu nehmen! 
Darüber hinaus erwarten wir, daß die Anstalt 
sich zukünftig insoweit organisiert, daß 
lebensbedrohliche Umstände, die Leib und 
Leben von Inhaftierten getahrden, daß dort 
unmittelbare ärztliche Hilfe zugänglich und 
gewährleistet wird. 

Hochachtungsvoll 

Hans-Joachim Fromm 
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Verteiler: Herr Lange-Lehngut (Anstaltslei
tung), Frau Jutta Limbach (Senatsverwaltung 
fllr Justiz}, Herr Wannuth (Anstaltsbeirat), 
Petitionsausschuß, Rechtsausschuß im Alr 
geordnetenhaus, Herr Albert Eckert (Abgeord
neter), Herr Dr. Rex (Anstaltsarzt in der 
KBVA der NA Moabit). 

Berlin, den 20.6.1993 

An die 
Insassenvertretung der TA V 

Sehr geehrte Herren! 

Erklärung 

Hiennit erkläre ich, daß ich mit sofortiger 
Wirkung das Amt des Sprechers der lnsassen
vertretung der TA V niederlege. Damit er
lischt auch meine Zugehörigkeit zur GIV und 
meine Funktion innerhalb der GIV als ,,stell
vertretender Spreche(• der GIV 

Nach nunmehr 3 ~jähriger kontinuierlicher 
Zugehörigkeit als Insassenvertreter bin ich 
aus vollzugstechnischen Gründen (Vollzugs-
lockerungenund bevorstehender Verlegull8m 
den offenen Vollzug) sowohl aus zeitlichen 
Grnnden und Gtnnden der Arbeitst'lberlastlmg 
nicbt mehr in der Lage, das Amt weiterzu
fil.hren. 

Ich bitte daher um Euer Verständnis, und 
wünsche Euch auch weiterhin eine gute Zu
sammenarbeit und gutes Gelingen filr Eure 
Aufgabe und Tätigkeit als Insassenvertreter. 

Mit freundlichen Grüßen 

Hans-Joachim Fromm 

Berlin. den 20.6.1993 

Wahlprotokoll 

In der heutigen Sitzung der Insassenvertretung 
der TA V findet die Wahl des "Sprechers der 
Insassenvertretung der TA V" statt. Ebenfalls 
erfolgt die Wahl des "stellvertretenden Spre
chers". 

An der Wahl smd folgende Insassenvertreter 
beteillgt: 

Herr Hans-Joachim Fromm 
Herr Peer Reindei 
Herr JOrg Zimmermann 
Herr Reinhold T eske 
Herr JQrgen Schulze 
Herr Muzaffer Al 

St 5/6 
St. 1/2 
St. 9110 
St. 11/12 
St. 3/4 
Ausl.sprecher 

Herr Fromm stellt steh als Wahlhelfer zur 
Vertllgung. 

Fnr das Amt des ,,Sprechers" wird Herr 
JQ[gen Schulze vorgeschlagen. Herr Schulze 
nimmt die .Kandidatur an. 

Die Wahl wird offen mit Stimmenabgabeper 
Handzeichen durchgefllhrt. Herr Schulze wird 
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einstimmig als ,.Sprecher" bestätigt. Er nimmt 
die Wahl an. 

Als nächstes wird Herr Peer Reindei als 
"Stellvertreter" vorgeschlagen. Herr Reindei 
nimmt die·Kandidatur an. 

Die Wahl wird offen mit Stimmenabgabe per 
Handzeichen durchgeftlhrt. Herr Reindei wird 
einstimmig als ,,Stellvertreter" bestätigt. Er 
nimmt die Wahl an. 

Protokollfilhrer 
Hans-Joachim Fromm 

Haus lll 
Insassenvertretung TA ID 
Der Sprecher 

nber 
Teilanstaltsarztin 

an 
Teilanstaltsleiter 
HermAuer 

24. Mai 1993 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aus nachstehend dargelegten Gründen er
scheint es mir angezeigt, im eingezaunten 
Feld der Anstaltsgärtnerei zwischen A- und 
B-Flügel die Installierung eines aus zwei (2) 
Becken, eines 1,5 m tiefen ftlr Nichtschwim
mer, eines 3 m tiefen ftlr Schwimmer, beste
henden Freibades anzuregen. 

Wir leben in einer fortschrittlichen Zeit, in 
der neben den Bestrebungen, den Strafvollzug 
moderner zu gestalten, auch gleichzeitig Mo
dernisierungsbestrebungen hinsichtlich der 
Allgleichung der Lebensbedingungen im 
Strafvollzug an die im freien Leben herr
schenden im Vordergrund stehen sollten. 

Die Einrichtung eines solchen Schwimmbades 
ware aus hygienischen, sportlichen, vor allen 
Dingen jedoch aus gesundheitlichen Aspek1en 
zu empfehlen und wurde in wohl nicht zu un
terschätzendem Umfang der körperlichen Er
tüchtigung und damit dem Wohl der Gefange
nen dienen. 

Durch eine solche Einrichtung Wilrde man 
aber auch den Drogenabh!ngigen helfen, an
statt in den Drogen Zuflucht suchen zu mOs
sen, sich im Freien sportlieb zu betätigen, er
freut sich doch gerade der Wassersport in un
serer modernen Zeit besonderer Beliebtheit. 
Meiner Ansicht nach dürfte man bei der Mo
demisierung des Strafvollzuges dem auf jeden 
Fall Rec.hnung tragen, wobei ich davon aus
gehe, daß man im Tegeler Strafvollzug daran 
interessiert ist, mit gutem Beispiel voranzu
gehen, indem man hier ein Zeichen setzt, das 
vollzugsumgestaltungsmll.ßig betrachtet balut
brechend oder besser gesagt revolutionierend 
sein dürfte. 

Wenn es um die Gesundheit des Menschen 
geht, sollte man auf keinen Fall an finanziel
len Mitteln sparen, das ware - so wie ich die 
Sache sehe- wirklich am verkehrten Ende ge-
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spart~ und dies um so mehr, wenn man sich 
vor Augen hält, daß mit der Einrichtung eines 
solchen Schwimmbades - wie bereits erwahnt 
- gerade den drogenabhängigen Gefangenen 
geholfen werden könnte, man also dadurch 
das Drogenproblem mehr als bisher in den 
Griff bekäme. Man könnte noch einen Schritt 
weiter gehen und Leistungssportturniere im 
Tegeler Strafvollzug veranstalten. 

Was die Kosten in der Sache betrifft. so dürf
ten diese nicht so hoch liegen, wie dies zu. 
nächst vielleicht den Anschein haben kOnnte, 
da wir hier in der NA Tegel eigene Betriebe 
haben sowie Klempner, Maurer, Fliesenleger 
und zur Ausschachtung der Schwimmbad
becken eine Bauhofabteilung uns zur Vertil
gung steht Gleichzeitig kOnnten arbeitssu
chende Gefangene die ersehnte Beschaftigung 
finden. 

Auch möehte ich darauf hinweisen, daß das 
aus zwei Becken bestehende Schwimmbad im 
Blickfeld der Wachtanne 11 und 12 liegt und 
daher leicht überschaubar ist. 

Abschließend möchte ich Sie bitten, meine 
hier in der Sache gemachten Anregungen zu 
prüfen und mir einen Zwischenbescheid zu er
teilen, damit ich gegebenenfalls dann einen 
entsprechenden Antrag stellen kann. 

Mit freundlichen Gro.ßen 

Wolfgang Rybinski 

Bericht der Tellanstalt ill der JV A Tegel 

Es geht um die weitere Entwicklung im Straf
vollzug in der Teilanstalt DI. wobei ich die 
Gelegenheit wahrnehmen möchte, zu Beginn 
meines heutigen Berichtes alle Mitgefangenen 
in diesem Hause aufzurufen, an der Verbesse
rung der Haftbedingungen in dieser Teilan
stalt mitzuwirken und nicht noch, wie dies 
einige versucht haben, diese zu blockieren 
und das, was wir in einem harten Kampf l» 
reits erreicht haben, wieder zu zerstören. 

Nach dem Umstrukturierungsplan der Ge
samtanstaltsleitung soll die Teilanstaltslei
tung m verpflichtet werden, fast ausschließ. 
lieh drogenabhängige Langstrarer hier unter
zubringen. Wie hier verlautete, trägt man sich 
schon mit dem Gedanken, um dem Drogen
handel entgegenzuwirken und auch abends 
Ruhe in diesem Haus zu haben, die abend
lieben Freizeitaufschlußzeiten zu streichen, 
wn uns alle unter Verschluß zu halten. Es 
liegt nun ganz an unserem Verhalten, ob ein 
mögliches Vorgehen der Teilanstaltsleitung in 
dieser Richtung zum Tragen kommt oder 
nicht. Wenn übermäßiger Lärm und Schlägt> 
reien stattfinden, hat man seitens der Teilan
staltsleitung einen guten Grund, dies auch 
durchzusetzen, andernfalls bleibt es bei den 
allabendlichen Freizeiten wie gehabt. 

Was die von mir in jüngster Zeit fllr dieses 
Haus gemachten Haftbedingungsverbesse
rungsvorschläge betrifft, so ist hier über meh
rere Antrage von mir noch nicht entschieden 
worden, so z. B. über meinen Antrag zur Som
merzeit an Sonnabenden, Sonntagen und 
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Feiertagen die Freistundenzeiten auf drei (3) 
Stwlden, und zwar von 13 bis 16 Uhr, zu er
weitem, meine Anträge auf Genehmigung zur 
Installierung von zwei (2) weiteren Tischten
rusplatten sowie eines zusätzlichen Garten
schachs, mein Antrag, das Volleyballfeld ent
sprechend auszustatten, mein Antrag, den 
Handballplatz zwischen A- und B-Flügel mit 
einem grilnen Rasen zu versehen sowie mein 
Antrag auf Genehmigung der Aushebung 
eines Sandkastens filr Weitsprungsport Auch 
habe ich den Bau eines filr uns hier in der TA 
m bestimmten Schwinunbades angeregt. 
Näheres darüber könnt ihr übrigens in diesem 
Lichtblick lesen. 

Wenn auch hier noch so einige Entscheidun
gen ausstehen, so zeigt dies doch unser uner
müdliches Bestreben, ruchts unversucht zu 
lassen, um uns das Leben in dieser Teilanstalt 
zu erleichtern. Um so mehr wirkt es befrem
dend, immer wieder feststellen zu müssen, 
daß es noch immer Mitgefangene gibt, die 
durch ihr Verhalten das Zusammenleben in 
unserem Haus zu erschweren versuchen. So 
gibt es nicht wenige unter uns, die ihren Müll 
einschließlich Flaschen aus den Fenstern in 
die Höfe werfen, was dann zur Folge hat, daß 
ihre Mitgefangenen sieb an Glassplittern 
schneiden und sich Verletzungen zuziehen, 
wenn sie in den Höfen Sport treiben oder sich 
im Gras ausruhen, um sich zu entspannen. 

Was nützt da all die Mühe der Hofarbeiter, 
die Höfe sauberzuhalten, wenn hier mutwillig 
seitens einiger Gefangener einem diesbezüg
lichen Sauberbalten entgegengewirkt wird. 
Man sollte wirklich hier seitens aller Gefan
gener mehr Einsicht an den Tag legen und die 
jeweiligen Abfiille in die auf jeder Station 
aufgestellten Mülleimer werfen und nicht die 
Abflille aus reiner Langeweile, aus Wut oder 
Schikane böswillig aus den Fenstern hinaus
werfen. 

Zu benlangein ist aber auch auf den Stationen, 
daß man sämtliche dort in den jeweiligen 
Spülküchen installierten Geräte verdrecken 
läßt, anstatt sie ordentlich zu pflegen. Muß 
man sich da noch wundern, wenn es dann 
Schwierigkeiten gibt, Neuanschaffungsanträge 
wie filr KOhlschränke und Freizeitgeräte etc. 
genehmigt zu bekommen~ Immer wieder muß 
ich es wiederholen, daß es in entscheidendem 
Maße an uns selbst liegt, inwieweit es uns 
gelingt, unser Leben hier optimal menschlich 
zu gestalten. 

Die größten Kopfschmerzen in diesem Haus 
bereitet uns nach wie vor die Drogenproble
matik. So sehr ich auch darum bemüht war, 
bin und auch weiterhin sein werde, daß der 
größte Teil der Drogenabhängigen in der TA 
III zu gegebener Zeit zu Vollzugslockerungen 
zugelassen wird, so werden meine diesbezüg
lichen Bemühungen immer wieder durch 
skrupellose Drogendealer und Drogenverteiler 
beeinträchtigt oder gar zunichte gemacht, da 
man seitens der Teilanstaltsleitung mehr dazu 
neigt, alle dafilr verantwortlich zu machen, als 
hier einzelne zur Verantwortung zu ziehen. 
Trotzdem ist das Haus III in Tegel die Teilan
stalt mit den meisten Regelurlaubern. 

In Herrn Auer sehe ich einen verständnisvol
len Teilanstaltsleiter, einen Menschen, mit 
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dem man, so wie dies auch bereits bei dessen 
Vorgänger, Herrn Bemd Müller, war, ein 
offenes Wort sprechen kann. Das dürfte auch 
filr den größten Teil seiner Bediensteten zu
treffen. Und sollte von ihm auch der eine oder 
andere Urlaubsantrag 'abgelehnt werden, so 
sollte man, bevor man Herrn Auers ableh
nende Entscheidung als ungerecht anprangert, 
oder gar ilber ihn schimpft, sich erst einmal 
selbst fragen, ob bzw. inwieweit man selbst 
an der Erreichung des Vollzugszieles mitgear
beitet hat und ob seine Entscheidung unter 
diesem Aspekt rucht doch vertretbar, wenn 
nicht gar gerecht war. 

Hier sollten wir uns also MUhe geben, objek
tives Denk- und Beurteilungsvermögen an den 
Tag zu legen und ganz allgemein Streit und 
Auseinandersetzungen miteinander so gut wie 
möglich vermeiden. Wir sollten ganz einfach 
ein besseres Verstehen und Auskommen mit
einander anstreben. Alles läßt sich in Ruhe, 
mit Besonnenheit und mit friedlichen Mitteln 
viel leichter lösen als mit Lärm, Streit oder 
gar mit Gewalt. Man muß nur den Willen 
dazu haben. 

Wie ihr im letzten Lichtblick gelesen habt, 
wurden auch Anträge von mir zur abwechs
lungsreicheren Gestaltwlg der Freizeit nach 
18 Uhr eingebracht. In diesem Zusammen
hang beantragte ich, uns Gesellschaftsspiele 
in den einzelnen Gruppenräumen zu genehmi
gen, Billardtiscbe, Kegelbahnen, Fußball
kicker und andere Geräte installieren zu 
können. 

Außer von einigen Mitgefangenen sind bisher 
alle Vorschläge in Richtung der Verbesserung 
der Haftbedingungen in diesem Haus von mir 
gekommen. Ich möchte daher alle Mitgefan
genen in diesem Haus aufrufen, mit eigenen 
diesbeZüglichen Anregungen und Vorschlägen 
in Zukunft sich an mich zu wenden, damit ich 
diese in meine Anträge einbauen kann. 

Auch bitte ich alle Mitgefangenen in diesem 
Haus auf ihrer Station einen Insassenvertreter 
zu wählen, der dann mit mir gemeinsam zur 
Verbessenmg der Haftbedingungen in dieser 
Teilanstalt zusammenarbeiten kann. 

Am 10. Juni 1993 fand eine Tagung des 
Rechtsausschusses statt, wobei Politiker, der 
Senat für Justiz, Abteilung V, und die Ge
samtanstaltsleitung über die Urnstrukturie
runginder NA Tegel und in diesem Zusam
menhang was hier machbar ist und was nicht, 
diskutierten. Das Wortprotokollliegt mir noch 
nicht vor, aber wie ich gehört habe, hat man 
positiv auf meine Anträge reagiert. 

In den nächsten Tagen werde ich noch Anre
gungen einbringen, auf dem früheren Sicher
heitshereich B 1 in der TA ill vier (4) Räume 
ftlr Familienzusammenftl.hrungszwecke herzu
richten (so wie in der SothA - ,,Liebeszel
len"). Dies dürfte in diesem Hause unbedingt 
erforderlich sein. 

Erkenntnisse in Sachen zukUnftiger Erteilung 
von Einzelfernsehgenehmigungen (ohne ärzt
liche Befilrwortung) liegen mir noch nicht 
vor. Ich werde aber am Ball bleiben. 
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Wie ihr auf den Bildern (waren bei Druck
legung der Ausgabe noch nicht verfllgbar -
d. Red.) sehen könnt, wollen wir die Freizeit
gestaltung in dem kleinen Hof noch erweitern. 
Noch ein mahnendes abschließendes Wort: 
Haltet eure Stationen und Höfe sauber! 

Wolfgang Rybinski 

lnsassenvertretwlg TA III 
Der Sprecher 

An die 
Senatsverwaltung fti.r Justiz 

über 

21. Juni 1993 

den Herrn Teilanstaltsleiter Auer 
der Teilanstaltiii der NA Tegel 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich halte es der Resozialisierung der Gefange
nen in diesem Haus filr llirderlich, ein eigenes 
Sprecbzentrum hier einzurichten und neben 
dem Besucherraum die Aufenthaltsmöglich
keiten der Gefangenen und ihrer Besucher auf 
den kleinen Bio-Freihof zwischen A- und 
D-Flügel zu erweitern und möchte daher hier
mit einen entsprechenden Antrag stellen. 

Ein eigenes Sprechzentrum hat den Vorteil, 
daß man eher Möglichkeiten einer Besuchs
zeitverlängerung in Erwägung ziehen kann als 
sonst. Den Aufenthalt der Gefangenen und 
ihrer Besucher nicht nur auf den Besucher
raum zu beschränken, sondern auf den kleinen 
Bio-Freihof auszudehnen, schafft ein völlig 
neues, ungezwungenes Besuchsklima. Die 
Gefangenen mit ihren Angehörigen und Fami
lien können sich während der Besuchszeiten 
im Freien aufhalten, Familienväter können 
ihre Kinder in den Arm nehmen, mit ihnen 
spielen, ihnen das Geftlh.l väterlicher Liebe 
und Zuneigung, aber auch väterlicher Autori
tät geben, was meiner Ansicht nach wesent
lich filr ihre Entwicklung und Prägung ist. 

Ganz allgemein gesehen dürfte die Atmo
sphäre einer Besuchsgestaltung auf dem klei
nen Bio-Freihof eine wesentlich freiere als die 
im Sprecbzenlruro sein, in dem man in einem 
der beiden Besucherraume darauf angewiesen 
ist, an einem Tisch zu sitzen und in Kauf 
nelunen muß, daß die Kinder anderer Fami
lien herumlännen - aus Langeweile - und 
einen stören. 

Der kleine Bio-Freihofwird aller Voraussicht 
nach in naher Zukunft mit Bänken und 
Tischen ausgestattet werden, wo die Gefan
genen und Besucher Sitz- und Verzehrmög
lichkeiten haben. Für die Kinder könnte man 
noch einen kleinen Spielplatz mit einem 
Sandkasten einrichten und in einer Hofecke 
vielleicht noch zwei Schaukeln aufstellen. Die 
Benutzung des Hofes durch die Besucher an 
Werktagen von 8-14 Uhr Wfirde keinesfalls 
die Benutzungsmöglichkeiten filr die Gefan
genen einschränken, da diese zwischen 7.15 
und 15.15 Uhr täglich in den Betrieben ar
beiten. 
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Lassen Sie mich abschließend noch anmer
ken, daß gerade in diesem Haus in Anbetracht 
der hier Wltergebrachten Wld noch hinzukom
menden Drogenabhllngigen mehr getan wer
den muß, als in den anderen Hausem hier in 
Tegel, da es hier in dieser Teilanstalt darum 
geht, den Drogenkonsum abzubauen, um den 
Menschen zu helfen. Meinen heutigen Antrag 
sehe ich als einen weiteren in aufgezeigter 
RichtWlg weichenstellenden Schritt an, nicht 
zuletzt. um eine Reduzierung der Rückfall
quoten bei den Gefangenen zu erreichen.. Es 
ware begrnßenswert, wenn meine Ideen in 
aufgezeigter RichtWlg dazu ftlb.ren würden, 
daß man sich seitens der Politiker über die 
ganze hier angesprochene Drogenproblematik 
einmal Gedanken macht. 

Ich bitte wn eine beschleWligte BearbeitWlg 
meines heutigen Antrages und um eine posi
tive Bescheidung in der Sache. 

Mit freundlichen Grüßen 

Wolfgang Rybi.nslci 

Zur gefälligen Kenntnisnalune aller Fraktio
nen und des Petitionsausschusses in Berlin. 

Insassenvertretung TA ill 
Der Sprecher 

An die 
Senatsverwaltung tllr Justiz 

22. Juni 1993 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

aus gegebenem Anlaß beantrage ich auf der 
Station B 1 der Teilanstalt III. und zwar dort, 
wo sich zuvor der abgetrennte Sicherbeitsbe· 
reich befand, vier (4) Räume zu Familienzu
saromenfilhnmgszwecken her.zwichten, da 
dies aus den nachstehend näher dargelegten 
Gründen in vielerlei Hinsicht nicht nur ange
zeigt. sondern auch geboten zu sein scheint. 

Eine dadurch mOg.liche verstllrlcte Kontakt
pflege mit ihren Angehörigen wurde sich bei 
den Gefangenen aufbreiter Ebene positiv und 
hier vornehmlich in drogenkonsumabbaufilr
dernder und strafrOckfallquotenreduzierender 
Richtung auswirken. Vor allen Dingen der 
Verzicht auf jegliche Art nichtverbaler Kom
munikation wie Blickkontakt, Berührung, 
Streicheln, Sexualkontakt mit vertrauten Per
sonen wirkt sich gerade in diesem Haus m er
schwerend auf die Gefangenen aus. Der 
nichtverbale Dialog dürfte wohl unstreitig als 
die Gnmdlage sozialen Verhaltens angesehen 
werden. Wird dem Gefangenen dieser Kon
takt vorenthalten, so wird er zu einer leeren 
Hülse, wird geistig tot und wird Anwärter auf 
ständige Anstaltsbetreuung. Doch nicht nur 
das, er sucht verstarkt Zuflucht in Drogen und 
im Bereich kriminellen Denkens und Planens 
zur späteren Verwirklichung. 

Für jeden Gefangenen ist nun einmal der Auf
enthalt in einer Haftanstalt mit Erniedrigung, 
Krankung, Demütigung, Entsagung, Unter
WOrfigkeit und Entwnrdigung verbunden, und 
wenn hier nicht starke innere Kräfte vorhan-
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den sind, die wohl nur wenige Menschen auf
zuweisen verroogcn, ftlhrt das zur Dehumani
sierung, zur Entpersönlichkeit und damit zum 
Verlust der Individualität und in diesem Zu
sammenhang unter Umständen zur erheb
lichen Schwächung des Ichs. 

Vor allen Dingen sehe ich im nichtverbalen 
Dialog einen sehr wesentlichen Beitrag der 
Umwelt zur Entwicklung Wld Festigung des 
Ichs, d. h. der Persönlichkeit bei dem Gefan
genen. Durch nichts kOnnte man ihn meiner 
Ansicht nach wirkungsvoller zerstören als 
durch Vorenthaltung gerade dieser Form von 
Kommunikation. 

Trennung von sehr nahestehenden Menschen 
wie Eltern. Ehefrau, Lebensgeflibrtin, Freun
din, Freund, bedeutet meiner Ansicht nach 
Mangel und Venicht, etwas was kaum ander
weitig kompensiert werden kann, so daß be
reits durch dieses Alleinsein Veränderungen 
in der Persönlichkeitsstruktur eines Gefange
nen auftreten. 

Mit nichts kOnnte diesen Auswirkungen wohl 
effektiver entgegengewirkt werden als mit der 
Pßege von nichtverbalen Kontakten, sich über 
diese meine AnregWlg, die Gegenstand mei
nes heutigen Antrages ist, mal Gedanken zu 
machen, meine heute mittels dieses Antrages 
an die Politiker, den Senat ftl.r Justiz und die 
GesamtanstaltsleitWlg Tegel gerichtete Bitte 
ist, der schon allein deswegen besonderes ~ 
wicht zukommen dürfte, wenn man ctie ver
heerenden Folgen langer Freiheitsstrafen mit 
all ihren negativen, fixierenden, stigmatisie
renden, entsozialisierenden und sogar entper
sönlichenden Begleiterscheinungen auf die je
weils Betroffenen bedenkt, die durch eine 
st!ndige nichtverbale Pflege von Kontakten 
der Gefangenen mit ihren Angehörigen hin
sichtlich Ausmaß und Umfang s1ch auf ein 
Minimum beschränken ließen. 

Auch würde den Gefangenen dadurch bewußt, 
daß unser Strafrecht und sein Vollzugssystem 
nicht auf Sühne Wld Vergeltung ausgerichtet 
sind, sondern die Prinzipien der Resozialisie
rung und des Schutzes der Gesellschaft zu 
verwirklichen trachten, nicht zuletzt, weil die 
in der Vergangenheit so oft gepriesene Ab
schreckungswirkung eines auf Sühne Wld 
Vergeltung ausgerichteteten und aus mög
lichst drastischen Strafen bestehenden Straf
vollzuges durch die Statistik längst widerlegte 
Legende ist. 

Der in der Sache heute eingebrachte Antrag 
dürfte ganz besonders fttr dieses Haus m zu
geschnitten sein, kann es doch wohl kaum in 
Zweifel gezogen werden, daß die Pflege von 
Kontakten in der von mir in diesem Antrag 
aufgezeigten Weise in optimal wirksamen 
Maße und damit viel effektiver dem Drogen
problem, das besonders in diesem Haus hier 
in Tegel uns allen Kopfschmerzen bereitet, zu 
Leibe rücken würde, als dies durch .kostspie
lige Therapiemaßnalunen möglich ware. 

Was die Schaffung der baulichen Vorausset
zungen zur Herrichtung dieser Raume zu vor
genanntem Zweck betrifft, so dürfte die jet
zige Zeit besonders dafilr geeignet sein, da im 
Augenblick der B-FlQ.gel in der TA ill reno-

'der lichtblick'- Juli/August 1993 

v1ert wird Wld vieles in einem gemacht 
werden könnte. Es sollte vielleicht abschlie
ßend noch der glückliche Umstand angemerkt 
werden, daß die Abteilung B 1 hinten einen 
eigenen Ausgang ftlr Besucher hat. 

Ich bitte hötlichst um eine beschleunigte Be
arbeitung und wn eine positive Bescheidung 
dieses Antrages. 

Mit freundlichen Grüßen 

Wolfgang Rybinski 

Zur geOOligen Kenntnisnahme aller Fraktio
nen und des Petitionsausschusses in Berlin. 

Waschsalon der Station A 1 der Teilanstalt 
ID der JV A Berlin-Tegel 

Am 4. Januar 1993 wurde der Waschsalon er
öffnet. Jetzt haben die Gefangenen die Gele
genheit, ihre Privatwäsche hier im Haus zu 
waschen oder waschen zu lassen. Die benötig
ten Waschmittel sind von den Gefangenen 
selbst über den Gefangeneneinkauf (die Inan
spruchnahme von DM 20,- vom Eigengeld im 
Wege des Sondereinkaufs ist zulässig) zu be
ziehen und bei einem gemeinsamen Wasch
vorgang ggf. anteilmAßig einzubringen. 

Die WascböffuWlgszeiten des Raumes sind 
grundsätzlich nur wahrend der allgemeinen 
Freizeit. Montags bis freitags in der Zeit von 
15 Uhr bis ca. 21.30 Uhr, sonnabends, sonn
tags und feiertags von 7.30 Uhr bis ca. 21.30 
Uhr geöffuet. 

In diesem Waschsalon befinden sich vier 
Waschmaschinen und vier Wäschetrockner. 
Somit ist ein weiterer Scluitt der Resozialisie
rung in der TA ill vollzogen. 

Wolfgang Rybinslci 
InsassenvertretWlg TA ill 

Haus VI 
Wohngruppenvollzug in der TA VI - the 
lost paradise?! oder ., Wiederbelebungsver
suche einer Totgeburt .. 

Nu isset raus, dat Ding mit de Neustru.lcturie
rung per 1. 7.1993. Große Ereignisse werfen 
ihre Schatten voraus, und da wi.rd's an man
chen Stellen zappenduster! Wieder einmal auf 
dem Rücken der Schwächsten, den BtM-Al>
h4ngigen. Olme Rücksicht auf Verluste wird 
die gesamte ,,Droge" in die TA I abgeparkt. 
Platz muß her und das schnell! Es ist die Zeit 
der Ver-sprechen, denn anderes kann man an
scheinend nicht bieten. Informationen, was 
die Insassen konkret erwartet, wie lang die 
Verweildauer in den hübschen, kleinen, frisch 
gestrichenen Wohnklos der TA 1 andauern 
soll sowie exakte Angaben, was nun dann in 
lliiE geleistet werden soll, finden sich nicht. 
Vollmundige Phrasen machen die Runde, 
denn nichts Genaues weiß man nicht. Wozu 
auch, geht es ja auch bloß um eine kleine 
Minderheit im großen Gefilge - oder wie?! 
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Das Infonnationssystem fi1r die Gruppenleiter 
scheint in diesen Tagen nach dem System 
"Stille Post" abzulaufen: Irgendwo schreit 
einer ,,Rot" wd hier kommt dann "Waldmei
sterorange" heraus, wobei am darauffolgen
den Tage festgestellt wird, daß eigentlich 
"Gelb" gemeint war. 

Dubiose (,,schwarze") Listen, die die Verle
gungsopfer bestimmen sollen, kursieren durch 
die Anstalt. Es ist Wterheblich, ob jemand 
eine lange zurückliegende BtM-Problematik 
aufweist oder eine aktuelle. Gemäß dem 
Motto: ,,Haben illre Eltern schon mal Drogen 
genommen? Ja? Wunderbar, Haus I, II oder ill 
. . . Sie sind mit dabei!" Diese Unsicherheit 
über die weitere (Vollzugs-) Zukunft über
trägt sich naturlieh auf eine Vielzahl der 
hiesigen Insassen. Ein jeder zittert, daß der 
Verlegungskelch an ihm vorüberziehen möge. 
Denn eines ist doch allemal klar: eine solche 
Verlegung kann sehr schnell zum sozialen 
Abstieg führen. Was nützen da noch die trö
stend gemeinten Worte der GLs, daß man ja 
über ein UK-Programm im jeweiligen Hause 
dann seine Drogenabstinenz nachweisen 
könne, um so wieder eine Rückverlegung zu 
erwirken? Es stehen uns also "bewegte Zei
ten" im wahren Sinne des Wortes bevor. 

Wieder einmal werden die Gefangenen zum 
x-ten Male zum Objekt verwaltWlgsstaat
lichen Handeins gemacht. Karussell ist schön, 
Karussell sorgt fi1r Bewegung, da fällt es dann 
auch nicht so in der Öffentlichkeit auf, daß 
alles schon irgendwo probiert wurde und 
nichts davon geldappt hat, weil es von der 
Vollzugsseite an der tatsächlichen Bereit
schaft zu echten Verändertn1gen gefehlt hat. 
Lippenbekenntnisse kosten ja auch nichts. 

Der Grtnldgedanke des Wolmgruppenvoll
zuges konnte, trotz der gerade dazu geeigne
ten Baulichkeiten der TA VI, nie umgesetzt 
werden. Der Mensch ist es, der die Vorschrif
ten mit Leben erfiillen muß, auch der Verwal
tungsmensch! Bloß wie, wenn der sogenannte 
Gruppenbetreuer zur Telefonistin mit Schließ
mechanismus degradiert wird, von anderen in
ternen oder gar persönlichen Hürden, die auf
gebaut werden, einmal abgesehen. Gruppen
leiter werden oft mit Erfolg an einer Arbeit 
mit "ihrer Gruppe" gehindert, indem sie mit 
verwaltungstechnischer Arbeit überschüttet 
werden und oft zu allerlei Unsinnigern Stel
lungnahmen anfertigen müssen. 

4mal im Jahr Meeting, Fernsehgenehmigung, 
lmal die Woche längere Aufschlußzeiten und 
etwas mehr Freistunde auf dem eh trostlosen 
Hof können wohl kaum als Indikatoren filr 
einen funktionierenden Wohngruppenvollzug 
angesehen werden. Sie dienen eher als Ab
grenzungsfaktoren zwischen "guten" und 
"bösen" Gefangenen. Zuckerbrot und Peit
sche, welch' Motivationsarbeit, welch' Be
handlungsvollzug!l Total neu, so neu, daß die 
Art der UnterdrückWlg der Menschheit schon 
über 2000 Jahre bekannt ist. Aber wie heißt 
es so schön?: Alles Gute kommt von oben. 
Wohl bekomm'st 

Als besonders den Wohngruppenvollzug fOr
dernd erscheint da die neue Belegungsstruk
tur, die eine Aufnahme von Kurz- Wld Mittel-
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straf er (bis 3 Jahre) vorsieht. Also Insassen, 
die dem Grunde nach sowieso in den "offenen 
Vollzug" gehören. Zu welch einer Fluktuation 
es in Zuktnlft kommen wird, kann sich jeder 
selbst ausmalen .. . , gestern noch hier, morgen 
schon wieder weg .. . der Nächste bittel 

Wir fordern deshalb: 

- bessere EinbindWlg des allgemeinen Voll
zugsdienstes in den Wohngruppenvollzug 

-entweder Abbau der VerwaltungsbelastWlg 
fi1r die Gruppenleiter oder Erhöhung des 
Gruppenleiterkontingents auf ein OLlStation 

- keine Verlegung von Insassen, die keine 
aktuelle Drogenproblematik aufweisen 

-keine Verlegung von Insassen, die nicht 
mehr in das strafzeitliche Konzept der TA VI 
passen 

-Transparenz bei Vollzugsentscheidungen in 
zeitlicher wie in sachlicher Hinsicht . .. fi1r In
sassen wie auch GLs 

Die Insassenvertretung der TA VI 
I. A Rene Albrecht 
SprecherTA VI 

Die monumentale 
Präsentation 
Wie bereits in der Mäa./April-Ausgabe des 
Lichtblicks erläutert (S. 27 ,,Die Panzer
knacker im TVZ"), haben vier Gefangene der 
NA Tegel in ihrer Freizeit eine Stahlskulptur 
zusammengeschweißt Alles unter Anleitung 
des Bildhauers Traugott Fobbe, der vom 
Verein Kunst & Knast e. V. angeheuert 
wurde. Das war der angenehme Teil des Pro
jekts. Die feierliebe Enthüllung und deren 
Vorbereitung brachten erst un.zahlige Streß
faktorenmit sich. 

Angefangen durch mehrere Wochenendtreffen 
von uns vier Knackies, dem Verein KuK, ver
treten durch Olaf Heische!, dem Künstler 
Traugott Fobbe, und der Anstalt, vertreten 
durch Henn Schadenberg von der Soz.Päd., 
wo der Ablauf und die Prioritäten der Enthül
lWlgsfeier geklärt werden sollten. Die Vor-
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stellungen darüber klafften soweit auseinan
der, daß Streit bis hin zur Totalverweigerung 
Wtter uns Gefangenen entstand. Ein ganz hart
näckiger ,,Fall" wurde sogar damit zur 
"Sache" zurückgelockt, daß man :i1uiJ. ver
sprach, er könne Besucher von draußen zu der 
Veranstaltung laden. 

Jetzt, nachdem W1R das Monument erschaf
fen hatten, wollte sich die Anstalt dafil.r Stern
chen anstecken, der Verein (was ihm zuge
standen werden muß) die Eigenwerbung nut
zen und auch Traugott Fobbe etwas fi1r seinen 
Narzi.ßmus tun. Wir fllhlten uns mißbraucht. 
Haben aber die Grenzen dazu verwischt -
oder auch verwischen lassen. Und so kam es 
am 9.6.1993 ab 17.30 Uhr auf dem Freist\Ul
denhof der TA II zur feierlichen Enthüllung. 

Viel Aufwand wurde betrieben, der uns teil
weise schon peinlich war. Eine Steelband 
wurde organisiert, ein Rednerpult mit Bühne 
aufgebaut, eine Gulaschkanone der NVA her
beigeschafft, Plakate gedruckt, wichtige Ein
ladungen verschickt, der Staatssekretll.r Borr
mann zu einem Redebeitrag veipflichtet., lau
ter wichtige Leute e ingeladen, und sogar ein 
paar Knackies durften dabeisein. So hatte 
alles den Anschein einer gelungenen Party. 

Doch was liefhinter den Kulissen? 

Einige Gefangene, die auch gerne teilgenom
men hätten, wurden nicht zugelassen. Be
sucher von draußen wurden trotz Einladtnlgs
karte nicht hereingelassen. Gefangene des 
Hauses II, deren Zellenfenster zum Veranstal
tungsplatz lag, Wld von denen man Eierwürfe 
und sonstige Störungen vermutete, wurden 
verlegt. 

Völlig überzogene Beamtenpräsenz, wodurch 
in einigen Häusern die Spätfreistunde entfiel. 
Indirekte Zensur unserer Rede durch Kon
trolle eines Arbeitsplatz-Computers und deren 
Löschung, Androhung von Konsequenzen und 
Abnahme des schriftlichen Redebeitrages vor 
Verlassen des Hauses. Eine Besucheriß wurde 
beim Rausgehen noch 3mal kontrolliert. Und 
Traugott Fobbe hat die versprochenen Fotos 
immer noch nicht geschickt. 

Resümee fi1r uns vier - da sind wir uns einig 
- hätten wir das geahnt . . . Doch wenn wir 
ehrlich sind - wir ahnten es ja. 

-blk-
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Kunst & Knast 

KuK e. V. Hauptstraße 19 1 CXXl Bartin 62 

An alle inhaftierten Frauen und Männer 

MALEN IM SOMMER 

Vorn 22.Novernber bis 15.Dezernber 1993 findet eine Ausstellung in 
der Volkshochschule Schöneberg statt, mit Arbeiten aus dem 
Knast. 

Thema: S 0 M ~~ E R 
Technik: Keine Vorgabe 
Format: Möglichst nicht größer als DIN A 1 (110 cm I 84 cm) 

Es können bis zu 3 Arbeiten eingereicht werden. 
60 werden davon ausgestellt und die 5 besten prämiert (1.Preis 
300,-; 2 . u. 3. Preis je 250, - ; 4. und 5.Preis je 100 , - ) 

Jury: Ulrich Baehr 
Anna Elrniger 
Wolfgang Knapp 
Hans-Geerg Lerch 
Marianne Trattier 

Abgabete.rmin: 23 . 09. 1993 
Abgabeort: w·ird im August bekanntgegeben 

Erläuterung zum Thema: 
Der Sommer drinnen ist ein anderer als draußen. Aber die Träume 
zum Sommer, die Erinnerung an den Sommer kann man nicht einsper
ren. 
Sicher ist im Knast im Sommer auch manches anders ; der Schatten 
auf der Zellenwand, die Gerüche, der Baum vorm Fenster .•• - oder 
die verschlossene Tür noch schmerzlicher. 
Die geplante Ausstellung "Malen im Sommer" soll Anregung sein, 
Ihre GefÜhle und Beobachtungen im Sommer im Knast künstlerisch 
umzusetzen. 

Anna Elmiger 

KuK e. V. 
c/o Rechtunwelt Olef Hei1ch1l 
Hauptstraße 1 9 
1 o:Yl O•:di11 !~:"! 
I ~:luluu: IXIO · "/II:! :JU 11 

Vot"eiuende: Anno Elmiger 
Augusteltraße 4 
10CD Bartin 45 
TL.Julun: 030 • 0311 73 B9 

Sank IO•· Sozialwiluchalt Serlin 
Kontonunvner: 306 13 00 
BlZ: 10020500 

Der Verein iat e!e gemeinnOUig 
anorkoMt und aingecragen 

im Voreinsregister beim An~ 
C::h:lliuu •• mlkll'l) Ylli 1 Durlin 

1111IUr NUIIIIIIUr 10.131 Nz 
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I n der letzten Libli-Ausgabe (Mai/ 
Juni) hatte ich über wesentliche In
halte berichtet zur Vollzugsplan
abstellung auf 2/3. In diesem Zusam

menhang stellte die Insassenvertretung der 
Teilanstalt V am 13.9.1992 einen Antrag an 
die Senatsverwaltung fitr Justiz (siehe Anlage 
I) und forderten mit diesem, daß alle Voll
zugspläne auf eine vorzeitige Entlassung zum 
2/3 der Strafzeitverbüßung zu notieren sind. 
Dieser Antrag wurde mit einem Begleit
schreiben an weitere sieben Institutionen ge.. 
richtet (siehe Libli Mai/Juni 1993, S. 28), um 
von dort ein Meinungsbild zu erfragen. Die 
Institutionen wurden deshalb ausgewählt, da 
diese in ihrer Eigenschaft als Rechtsorgane 
einen wesentlichen verantwortungsvollen An
teil an der (Straf-) Rechtspflege beinhalten. 
Im Kern der Sache bat die I. V. um die Unter
stützung, eine Rechtsfrage zu überprüfen bzw. 
eine rechtstheoretische und -praktische Aus
einandersetzung zum Thema eines Rechtsan
spruchs fitr eine 2/3-Abstellung zu fuhren. 

Bedauerlicherweise zeigten sich die jeweili
gen Institutionen in keinster Weise als hilf
reich. Zwei Institutionen antworteten erst gar 
nicht, und der Rest lehnte prinzipiell ab, sich 
zur Sache zu äußern. Zumeist fühlte man sich 
überhaupt nicht tangiert und wollte auch mit 
dem Sachverhalt nichts zu tun haben. An die
ser Stelle gab es kein Weiterkommen, und 
nun blieb nur noch abzuwarten, wie sich die 
Senatsverwaltung ftlr Justiz zum gestellten 
Antrag verhielt. Erst einmal wurde der Antrag 
an die NA Tegel zur weiteren Bescheidung 
verwiesen. Die Beantwortung erfolgte mit 
Schreiben vom 16.11.1992 (siehe Anlage 2). 
Mit deren Inhalt versuchte die Anstalt durch 
die üblichen Wischi-Waschi-Allüren den Vor
gang wegzubescheiden und dann ab in den 
Mülleimer! 

Zu einer rechtlichen Auseinandersetzung kam 
es erst gar nicht. Die Anstaltsleitung verbarri
kadierte sich hinter der individuellen Voll
zugsplanung (wie weise!), vorgegeben nach 
§ 7 StVollzG. Diese wird allerdings dort will
kürlich an Boden gewinnen, wo die Anstalt 
bei einer nicht vorzeitigen Abstellung einer 
vorzeitigen Entlassung bei 2/3 der Strafreit 
die unabhängige Urteilstindung der Richter 
bei der Strafvollstreckungskammer (StVK) 
beeinflußt. Allerdings geschehe dieses zum 
Schaden der Inhaftierten, die, gehindert (feh
lende Erprobung) durch die Anstalt, nicht in 
der Lage waren zu beweisen. daß eine vorzei
tige Entlassung nach§ 57 StGB zu verantwor
ten ist. Das was durch die freie Rechtsfindung 
durch die StVK zu prüfen ist, wird durch die 
willkürliche Entscheidung der JV A am indivi
duellen Einzelfall vorwegbestimmt Dabei ist 
das Meinungsbild der Richter bei der StVK 
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Vottzugsplanabsteltung 
auf 2/3 (2) 

ziemlich klar, ersichtlich und bekannt. Ohne 
genügende Erprobung (Vollzugslockerungen = 
Urlaub + Freigang) wird wohl mit an hoher 
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nie.. 
mand aus der Haft entlassen werden. Durch 
die Vorwegentscheidung durch die JVA 
kommt der StVK nur noch eine plakative 
Bedeutung zu. Böse Zungen behaupten sogar, 
daß diese rechtlich sehr bedenkliche Situation 
zwischen der JVA und der StVK kooperativen 
Inhalt besitzt, damit die StVK erst gar nicht 
auf eine vorzeitige Entlassung erkennen 
braucht, da diese ohnehin unerwünscht ist! 
Ansonsten würde sich die Frage stellen, war
um die Richter in den StVKs sich in ihrer 
freien Urteilstindung so manipulieren lassen? 

Die Insassenvertretung der TA V wollte sich 
aber nicht ohne weiteres mit dem standardi
sierten Ablehnungsgebaren der NA T egel ab
speisen lassen. Daher wurde nochmals eine 
Eingabe am 11.12.1992 an die Senatsverwal
tung fitr Justiz (siehe Anlage 3) gerichtet. 
Hier wurde nun ausfuhrlieh und konzentriert 
auf die rechtlichen Anhindungen eingegangen. 
Bei der Auseinandersetzung bildete sich dann 
eine besondere Situation heraus. Hierbei 
zeigte sich nochmals deutlich, daß die Anstalt 
ohnehin mit dem gesetzlichen Auftrag ver
pflichtet ist, alles Erdenkliche zu tun ftlr eine 
Hinfuhrung zu einer vorzeitigen Entlassung. 
Folglich bedarf es im Grunde keiner Abstel
lung auf 2/3 der Strafzeit Die wesentlichen 
Maßnahmen, also die Vollzugslockerungen, 
müßten demnach ohnebin so rechtzeitig wie 
nur möglich, allerdings vor dem 2/3-Zeitpunk.t 
in Anwendung kommen, so daß eine nötige 
Erprobung ftlr eine vorzeitige Entlassung nach 
§ 57 StOB ausreichend ist. Laut Meinungs
bild der StVKs findet die wirkliche Erpro
bung im ,,Freigang" statt. Hier wird auch er
sichtlich, warum die Gründungsväter des 
StVollzGs als Regelvollzug den "offenen 
Vollzug" bestimmt haben. Das wesentliche 
Übungsfeld fitr eine vorzeitige Entlasstmg auf 
BeWährung kann nur der offene Vollzug er
bringen. Hier würde jeder Inhaftierte die 
Chance erhalten, den Beweis zu erbringen, ob 
er ft1r eine vorzeitige Entlassung geeignet ist 
Im geschlossenen Vollzug dagegen hat er 
nicht die geringste Chance, denn den ,,Frei
gang" gibt es dort nicht! 

Besonders interessant gestaltet sich nun das 
Antwortschreiben von der Senatsverwaltung 
fitr Justiz vom 18.1.1993 (siehe Anlage 4). 
Zwar wird auch hier wieder einmal die theo
retische Vorspiegelung der anstaltliehen Ver
haltensregeln geprobt. Wie wahr, weicht die 
Praxis erheblich von der Sollvorgabe ab! Das 
Antwortschreiben von Herrn Marhofer weist 
allerdings auf einen sehr bedeutsamen Um
stand hin: ... Jeder Gefangme hat hierdurch 

die MiJglichkeü, durch sein Verhalten im 
Vollz.ug selbst die Voraussetzungen ftJr eine 
Abstellung des Vollzugsplans QJlj twei 
Drittel der Strafteil %14 schaffen, sqweiJ eine 
tkrtZTtige AbsteUung nicht von Anfang an 
erfolgt ist ... Ich denke, daß hier der wich
tigste Schlüsselsatz wurzelt, welcher den tie.. 
fen Ursprung preisgibt, was der Strafvollzug 
in seiner wesentlichen Konsequenz beinhaltet 
und zu leisten hat. Es ist die Konditionierung 
verhaltensadäquater Regeln fitr einen erken
nenden Bewußtseinszustand. welcher· nach 
freier Entscheidungsfmdung die Ursache 
seiner selbst erfährt! Und hier wird auch er
kennbar, daß die Situation ein bedeutendes 
Defizit aufweisen kann. Denn wenn man die 
Spielregeln nicht erkennt, wird man folglich 
auch weiterhin mit seiner Situation voll in der 
Luft hängen. An dieser Stelle hat Herr Mar
hofer einen wesentlichen Schritt aufgezeigt. 
Allerdings hat er nur vergessen zu erklären, 
wie die jeweiligen Inhaftierten nach welchem 
persönlichen Verhalten sich eine Abstellung 
des Vollzugsplanes auf 2/3 erarbeiten kön
nen? Und wie gestalten sich dann dazu die 
Verwaltungsvorschriften (VV) sowie die Aus
fuhrungsvorschriften (A V) fl.lr Vollzugslocke
rungen bei den Inhaftierten, welche aufgrund 
ihrer Straftat in die Sparte "ausgeschlossen 
und ungeeignet sind namentlich ... " fallen? 

A dieser Stelle ist dann Herr Mar
hofer nun aufgefordert, die prak
tischen Möglichkeiten zu nennen, 
welches Verhalten ein Inhaftier

ter aufweisen muß, wonach dann sein Voll
zugsplan auf2/3 der Strafzeit abgestellt wird? 
Eine Antwort würde bestimmt Licht in das 
Dunkel bringen und sicherliGh die meisten 
Inhaftierten ermutigen, sich so zu verhalten, 
daß eine Abstellung auf 2/3 der Strafzeit im 
Vollzugsplan notiert wird. Ich denke, daß an 
dieser Stelle die Insassenvertretungen un
bedingt aufgefordert sind, die Fragestellungen 
aufZunehmen und einen weiteren Konsens mit 
der Senatsverwaltung fitr Justiz suchen 
sollten! 

Mit Hoffuung sehe ich auch noch einer an
deren Situation entgegen, wobei ein weiterer 
Schritt in hiesiger Sache sich ereignet hat. Am 
10.6.1993 fand im Zusammenhang der ge
planten Neustrukturierung der NA Tegel die 
Sitzung des Rechtsausschusses statt. Bei die.. 
ser Sitzung war auch die Senatorin fi1r Justiz, 
Frau Prof. Dr. Jutta Limbach, anwesend. In 
diesem Gremium versprach sie, eine Abände.. 
rung bzw. Nachbesserung zum § 7 StVollzG. 
Gemeint ist dabei, daß eine bereits seit In
krafttreten des StVollzG fehlende A V zum § 7 
StVollzG ins Vollzugsleben geboren werden 
soll. Hier sollen dann die bindenden gesetz
lichen Vorschriften geregelt sein, welche be-
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stimmen, daß die Vollzugsplane auf den fm
bestmöglichen Zeitpunkt einer Entlassung aus 
der Haft ausgerichtet sein sollen. Wahrlich 
ein politisches Versprechen! 

Darauf zu warten, was das ftlr die Zukunft 
bringen wird, halte ich nicht ftlr ausreichend. 
Hier sind alle Insassenvertretungen aufgefor
dert, auch weiterhin mit einer rechtlichen 
Auseinandersetzung das Gespräch mit der 
Senatsverwaltung filr Justiz zu suchen. In die
sem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg! 

~Joachim Fromm 

Altllzge 1 

Insassenvertretung TA V 
Der Sprecher 

An die 
Senatsvern.'Bltung fllT Justiz 

13.9.1992 

Sehr geehrte Frau Prof. Dr. Limbach, 

mit dem heutigen Schreiben beantragen wir, 
die Insassenvertretung der TA V in der NA 
Tegel, daß alle Vollzugspläne ftlr Zeitstmfer 
auf 2/3 als voraussichtlichen Entlassungszeit
punkt ausgerichtet werden. Dieser Antrag isl 
erforderlich, weil durch die Haftanstalt ein 
Rechtsanspruch unterlaufen wird. 

Gern. §57 I StGB haben die Inhaftierten 
einen Rechtsanspruch auf eine vorzeitige Ent
lassung nach der Verbüßung von 2/3 der 
Strafz.eit, wenn diesen Inhaftierten eine gün
stige Zukunftsprognose zu erstellen ist. Eine 
günstige Prognose ist nur möglich, wenn in 
der Erprobung durch den offenen Vollzug die 
Beweise zu einer Prognose erbracht wurden. 

Dies ist herrschende MeinWlg Wld ständige 
hOchstrichterliehe Rechtsprechung. Durch die 
hier übliche Vollzugsplanung wird der Inhaf
tierte an der Beweisfilhrung gehindert, so daß 
dadurch ein wesentliches Rechtsgut unterlau
fen wird. Diese unzulässige Vorabentschei
dWlg ist auch eine erhebliche Verletzung des 
§ 454 StPO. 

Hochachtungsvoll 

Hans-Joachim Fromm 

Anl4ge2 

Justizvollzugsanstalt Tegel 

An die 

16.11.1992 

Insassenvertretung der Teilanstalt V 

Sehr geehrter Herr Fromm! 

Ihre in Ihrer Eigenschaft als Sprecher der ln
sassenvertretung der Teilanstalt V an die 
Senatsverwaltung ftlr Justiz gerichtete Ein
gabe vom 13.9.1992, die uns zuständigkeits
halber zugeleitet wurde, haben wir geprüft. 

TE GEL INTERN 

Entsprechend § 7 Abs. 1 StVollzG ist die 
Vollzugsbehörde verpllichtet, auf der Grund
lage der BehandlungsWltersucbung gernaß § 6 
StVollzG ftlr jeden Strafgefangenen einen in
dividuellen Vollzugsplan zu erstellen. 

Da dies in der Regel zu einem Zeitpunkt ge
schieht, an dem der Gefangene sich erst kurze 
Zeit in Strafhaft befindet, können hier zu
nächst nur die aus der Bebandlungsunter
sucbWlg gewonnenen Erkenntnisse bezüglich 
der Vorgeschichte, der Auswertung von akten
kundigen Daten im Vergleich mit den An
gaben des Gefangenen sowie seinen vorgetra
genen Wünschen, Planungen Wld Vorstellun
gen hinsichtlich der Gestaltung des künftigen 
Vollzuges der Freiheitsstrafe - soweit reali
stisch - Berücksichtigung finden. 

Es handelt sieb hier somit lediglich um einen 
Rahmenplan, der sodann entsprechend der 
vollzugliehen EntwicklWlg und gegebenen
falls den Behandlungsfortschritten des Gefan
genen sowie sonstiger relevanter Erkenntnisse 
in angemessenen zeitlichen Abständen regel
mäßig fortgeschrieben wird. In diesem Zu
sammenhang ist die Frage, ob und zu wel
chem Zeitpunkt von einer Aussetzung der 
Vollstreckung des Restes einer zeitigen Frei
heitsstrafe zur Bewährung ausgegangen wer
den kiiiUl, von der Vollzugsbehörde einzelfall
~zuldären. 

Ein Rechtsanspruch auf eine Abstellung der 
Vollzugsplanung auf den 213-Zeitpunkt der zu 
verbußenden Freiheitsstrafe läßt sich im übri
gen weder aus dem Strafvollzugsgesetz noch 
den von Thnen zitierten weiteren gesetzlieben 
Regelungen herleiten. 

Zu Ihrer weiteren Information sei bemerkt, 
daß die Festsetzung des voraussichtlieben 
Entlassungszeitpunktes im Vollzugsplan auch 
nach der Rechtsprechung des Kammergerichts 
in Berlin keine Maßnahme ist, die der eigen
ständigen Überprüfung durch die Strafvoll
streckungskammer unterliegt. DiesbezUgliehe 
Antrage WOrden den Betroffenen daher nur 
unnötige Kosten verursachen. 

Nach alledem weisen wir Ihren Antrag als un
begründet zurück. 

Abschließend möchten wir Sie bitten, die an
deren Mitglieder der Insassenvertretung der 
Teilanstalt V in geeigneter Fonn über den 
vorstehenden Sachverhalt zu unterrichten. 

Hochachtungsvoll 

in Vettretung 
Schmidt-Fich 

Altlage 1 

Insassenvertretung TA V 
Der Sprecher 

An die 
Senatsverwaltung fOr Justiz 

11 .12.1992 
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Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, 
sehr geehrter Herr Marhofer, 

mit dem heutigen Schreiben stellen wir, die 
Insassenvertretung der TA V, erneut den 
Antrag, bei der Planung des Vollzuges für 
jeden Gefangenen vom frühestmöglichen Ent
lassungszeitpunkt auszugeben. In dem Fall 
bedeutet dies zum 2/3-Zeitpunkt der Strafz.eit 
(§ 57 I StGB) und 15 Jahre bei lebenslanger 
Freiheitsstmfe (§57 a StGB). 

Entgegen der Auffassung des Vollzugsleiters 
der NA Tegel, Herrn Schmidt-Fich, sind wir 
der Auffassung, daß die Planung des Voll
zuges(§ 7 ll StVollzG) zwingend auf den frü
hestmöglichen Zeitpunkt erfolgen muß. 

Dieses m11ß ergibt sich aus dem § 57 l StGB 
in Verbindung mit § 454 StPO und dem § 2 
StVollzG. Bei der gesamten Planung des 
Vollzuges ist es zwar geboten, von den indivi
duellen Gegebenheiten auszugehen (§ 6 
StVollzG). Doch dieses individuelle · Vor
gehen kann keine freie Entscheidungsbefugnis 
enthalten, die der NA Tegel ein nahezu 
freies Willkürrecht einräumen WOrde. 

Dies behauptet der VL der NA Tegel, Herr 
Schmidt-Fich. Die Ermessensentscheidungen, 
die dem Stmfvollzug auferlegt sind, sind 
immer im Sinne des Gesetzes(§ 40 VwVfG) 
anzuwenden. Daraus folgt, daß unser Antrag 
begründet und unumgänglich ist. Der § 57 I 
StGB ist eine eingeschrinkte MilDvor
schrift 

Die Einschrankung basiert auf der Tatsache, 
daß dem Gefangenen eine gilnstige Zukunfts
prognoseerstellt werden kann. Hier liegt der 
kausale Zusammenbang zwischen der stän
digen Rechtsprechung, der betiSebenden Mei
nung und dem § 4 I StVollzG: 

In keinem Gesetz steht geschrieben. daß Vor
bestrafte oder mehrmals bestrafte Gefangene 
von der vorzeitigen Entlassung ausgeschlos
sen sind. Vielmehr ist zwingend vorgeschrie
ben, daß die StA als Vollstreckungsbehörde 
rechtzeitig vor Erreichen der 2/3 der Strafz.eit 
die Vollst:reclrungsakte dem Gericht (StVK) 
vorzulegen hat (§ 454 StPO), damit das Ge
richt entscheiden kann. 

Gem. der herrschenden Meinung und ständi
ger RechtsprecbWlg ist der Gefangene beweis
pflichtig, daß diesem eine günstige Zukunfts
und Sozialprognose erstellt werden kann. Die 
Vollzugsbehörde ist demnach zwingend ver
pllichtet, dem Gefangenen die Mittel bereit
zustellen, damit dieser gern. § 4 I StVollzG 
den Beweis zu § 57 I StGB erbringen kann. 
Auf dieses Ziel richten sich die §§ 10, 11, 13 
StVollzG. Aus Vern.taJtungspraktikabilität 
wurden in den A Vs zu den §§ Rahmenwerte 
aufgestellt, die im ganzen unserer Ansicht 
nach rechtswidrig sind. 

Bei der individuellen Planung ist die Locke
rung des Vollzuges (§ 7 ll Nr. 7 StVollzG) 
wesentlicher Bestandteil. Aus § 13 ll 
StVollzG geht die einzige Einschränkung her
vor, danach muß sich der Gefangene minde
stens 6 Monate im Vollzug befunden haben, 
ehe er beurlaubt werden kann. 
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Bei der Beurteilung und Auslegung einer ge
setzlichen Regelung ist der kausale Zusam
menhang der verschiedenen Rechtsnormen 
und der Wille des Gesetzgebers zu berück
sichtigen, und daraus ergibt sich zwangsläufig 
der Rechtsanspruch des Gefangenen, sich eine 
vorzeitige Entlassung gern. § 57 I StGB ver
dienen und erarbeiten zu dürfen. Der Wille 
des Gesetzgebers ist klar erkennbar in den 
§§ 2 Satz 1, 3 II, 4 I, 10, 11, 13 StVollzG. 

Wenn also die Lockerungen des Vollzuges 
(§ 13 StVollzG) bereits nach 6 Monaten Straf
haft beginnen würden, bei allen Gefangenen, 
dann bedürfte es einer Ausrichtung auf 2/3 
der Strafzeit speziell nicht. Hier in den Locke
rungen des Vollzuges muß die Vollzugs
behörde zwangsläufig ein größeres Risiko ein
gehen, als das Gericht bei der Entscheidung 
gern. § 57 I StGB. 

Da die AVs immer noch von einer unzulässi
gen Reststrafenregelung ausgehen, muß die 
Planung des Vollzuges von dem fiühestmög
lichen Zeitpunkt ausgehen. 

Bei dem derzeitigen lst-Zusta.nd wird den in
haftierten Straftätern ein wesentlicher Rechts
anspruch vorenthalten. Dieser Rechtsanspruch 
besteht aus 2 Teilen, einmal aus § 57 I StGB 
und § 2 StVollzG im Verfassungsrang. Wir 
beantragen, diesen Mangel aufzuheben und zu 
beseitigen. 

Hochachtungsvoll 

Hans-Joachim Fromm 

Anlage4 

Senatsverwaltung ft1r Justiz 

18.1.1993 

TEGEL INTERN 

An die 
Insassenvertretung der Teilanstalt V 

( ... ) 

Sehr geehrter Herr Fromm! 

Aus Anlaß Ihrer Eingabe vom 11 . Dezember 
1992 haben wir den Ihnen in dieser Angele
genheit erteilten Bescheid des Leiters der 
Justizvollzugsanstalt Tegel vom 16. Novem
ber 1992 überprüft und teilen Ihnen mit, daß 
die Rechtslage dort zutreffend beschrieben 
worden ist. 

In Rechtsprechung und Literatur ist unum
stritten, daß die Festlegung des voraussicht
lichen Entlassungszeitpunktes eine progno
stische Einschätzung des Gefangenen voraus
setzt, die sachgerecht erst vorgenommen wer
den kann, wenn ausreichende Erkenntnisse 
über die Persönlichkeit des Gefangenen ge
wonnen worden sind. Einen festen, flir alle 
Gefangenen allgemein verbindlichen Zeit
punkt rur eine derartig fundierte Einschätzung 
kann es nicht geben, weil diese immer von 
den Besonderheiten des jeweiligen Einzelfalls 
abhängig sein muß. Aus demselben Grund ist 
es zulässig, den Zeitpunkt ft1r die Einleitung 
von Vollzugslockerungen bei der Erstellung 
des Vollzugsplans offen zu lassen, soweit eine 
sachgerechte Einschätzung von Millbrauchs
gefahren im Sinne des § 11 Abs. 2 StVollzG 
zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorgenommen 
werden kann. Entgegen Ihrer Behauptung 
folgt hieraus jedoch nicht, daß die Anstalts
leitung willkürlich von der Festlegung voll
zugsrelevanter Zeitabschnitte bzw. -punkte 
absehen kann. 

Den berechtigten Interessen des Gefangenen 
an einem fiir ihn verbindlichen Orientierungs
rahmen ist in derartigen Fällen dadurch Rech-
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mmg getragen, daß die Vollzugsplanung mit 
der Entwicklung des Gefangenen und wei
teren Ergebnissen der Persönlichkeitserfor
schung in Einklang zu halten und hierllir im 
Vollzugsplan angemessene Fristen vorzusehen 
sind(§ 7 Abs. 3 StVollzG). 

Auf diese Weise ist sicherzustellen, daß der 
Zeitpunkt der voraussichtlichen Entlassung so 
fiüh wie möglich festgelegt bzw. modifiziert 
wird. Jeder Gefangene hat hierdurch die Mög
lichkeit, durch sein Verhalten im Vollzug 
selbst die Voraussetzungen ft1r eine Abstel
lung des Vollzugsplans auf zwei Drittel der 
Strafzeit zu schaffen, soweit eine derartige 
Abstellung nicht von Anfang an erfolgt ist. 
Diese Möglichkeit wird ihm durch die Aus
fi1hrungsvorschriften zu §§ 10, 11 , 13 
StVollzG entgegen Ihrer Einschätzung nicht 
genommen, da eine günstige prognostische 
Entwicklung innerhalb des Vollzugs die Ge
währung von Vollzugslockerungen/Regelur
laub bzw. eine Verlegung in den offenen. Voll
zug ermöglicht und diese Maßnahmen ihrer
seits die Aussichten ft1r eine vorzeitige Ent
lassung verbessern. 

Wir möchten im übrigen ergänzend darauf 
hinweisen, daß die bestehenden Reststrafrege
lungender AustUhrungsvorschriften zu §§ 10, 
11, 13 StVo11zG mit dem Strafvollzugsgesetz 
in Einklang stehen, weil sie die Anstaltslei
tung nicht von der Verpflichtung zu einer um
fassenden Prüfung des Einzelfalls nach Maß
gabe der gesetzlichen Bestimmungen ent
binden. 

Wir sehen Thre Eingabe hiermit als erledigt 
an. 

Hochachtungsvoll 

i . A. Marhofer 

Bei Fragen oder Problemen 
stehen wir mit Rat und Tat zur Verfügung: 

Die U N IVE RSAL-STI FTU NG 
HELMUT ZIEGNER 

informiert und unterstützt bei 

Wohnungserhalt während der Haft 
Wohnmöglichkeiten nach der Haft 
Schuldenregulierung 
Behördenangelegenheiten 
Vermittlung zu anderen Beratungsstellen 
Entlassungsvorbereitungen 

Vormelder an Universal-Stiftung Helmut Ziegner (UHZ) 
im Gruppen- und Beratungszentrum JVA Moal:>it, TA I- E 4 

Wir sind auch telefonisch zu erreichen! 

Unsere Telefonnummer: 3979-3787 
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Berliner Abgeordnetenhaus 
- Landespressedienst -

Kleine Anfrage Nr. 3780 des Abgeordneten Albert Eckert (Bünd
nis 90/Grüne [AL]/UFV) vom 5.5.1993 über "Geplante Mittel
verschwendung durch provisorische Asbestsanierung der Köpe-
nicker Haft.anstalt": 

1. Wie hoch ist die Asbestbelastung in dem früheren, derzeit leerste
henden Frauengefmlgnis Köpenick, ist der dauernde Aufenthalt fi1r 
Menschen dort zumutbar, und welche Schutzmaßnahmen wurden 
ggf. ft1r das dortige Wachpersonal ergriffen? 

2. Sind die bislang mit 12,5 Mio. DM ohnehin niedrig angegebenen 
Kosten (Drs. 1211934) ft1r die provisorische Sanierung der Haftan
stalt Köpenick zur volilbergehenden Nutzung angesicbts der festge
stellten Asbestbelastungen noch realistisch? 

3. Hält der Senat angesichts gestiegener Sanierungskosten an der Pla
nung fest, die Köpenicker Haftanstalt lediglich provisorisch zu 
sanieren, um einen Ausweichstandort für die seit Jahren dringend 
sanierungsbedürftigen offenen Vollzugsbereiche Hakenfelde und 
DOppel zu schaffen, das sanierte Gebäude in Köpenick anschließend 
ftl.r teures Geld abzureißen und eine kriminalpolitisch unsinnige, 
große geschlossene Frauenhaftanstalt dort einzurichten? 

4. Weshalb hat sich der Senat bislang der naheliegenden Möglichkeit 
verschlossen, die offenen Vollzugsstandorte Düppel und Hakenfelde 
nicht irgendwann, soudem Zug um Zug ab sofort zu sanieren? 

5. Hält der Senat die zeitweise Übersiedlung kompletter Vollzugs
bereiche aus Dilppel und Hakenfelde nach Köpeniok .für problemlos 
machbar oder teilt er die Ansicht, daß eine solche Verlagerung mit 
völlig anderen Standortbedingungen sowohl edlebliebe finanzielle 
Kosten .fil.r den Staat wie auch soziale Belastungen filr die Gefange-. 
nen und die Bediensteten mit sich brächte? 

6. Wie hoch sind die geschätzten Sanierungskosten ft1r die Zug-um
Zug-Sanierung der Standorte Düppel und Hakenfelde, und möchte 
der Senat noch weitere zweistellige Millionenbeträge fll.r Köpenick 
als vorübergehenden Ausweichstandort nur deshalb ausgeben, weil 
sich CDU mtd SPD über die künftige Planung der Justizvollzugs
standorte nicht einigen können? 

7. Ist Ihr die Sanierung der Standorte Düppel und Hakenfelde (z. T. 
Neubauten erforderlich) ein Wettbewerb vorgesehen, und wie sind 
Leitung, Personalrat, fusassenvertretung, Anstaltsbeirat der betref
fenden Anstalten an den Planungen beteiligt? 

Antwort des Senats vom 1.6.1993 (eingegangen beim Abgeordneten
haus am 4.6. 1993): 

Zu 1.: Die Senatsverwaltung fi1r Bau- und Wohnungswesen hat einen 
Architekten damit beauftragt, den Asbest-Status des Gebäudes zu er
mitteln. Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Sollten Maß
nahmen zum Schutz der Gesundheit von Menschen notwendig werden, 
würden diese selbstverstandlieh ergriffen. 

Zu 2. bis 6.: Unabhängig vom Ausgang der Asbestuntersuchung hat 
sich fi1r die Fachleute der Senatsverwaltung Ihr Bau- und Wohnungs
wesen nach mehrfacher Begehung des Gebäudes die Frage gestellt, ob 
eine Sanierung wirtschaftlich vertretbar ist Beispielbaft sei hier er
wähnt, daß im gesamten Gebäudekomplex Senkrisse festgestellt wor
den sind und die komplette Elektro- und Sanitärinstallation ebenso er
neuerungsbedürftig ist wie die funktionsuntüchtige Heizungsanlage. 
Die Senatsverwaltung ftlr Bau- und Wohnungswesen erstellt aufgrund 
dieser Erkenntnisse derzeit unter Einschaltung eines unabhängigen Ar-

cbitekten eine Expertise zur Sanierung des Gebäudes und zu dem ggf. 
notwendig werdenden Kostenaufwand. 

Auf der Grundlage dieser Expertise wird die Senatsverwaltung für 
Justiz die bisherige Planung überprüfen. Sie macht allerdings darauf 
aufmerksam, daß diese Planung auf entsprechenden Beschlüssen des 
Rechts- und Hauptausschusses aufbaut, und daß es im Falle ihrer Auf
gabe einer erneuten Befassung dieser Ausschüsse bedarf. Aus diesem 
Grund erscheint es auch nicht '8Ilgemessen, das Konzept und etwaige 
Änderungen im Rahmen der Antwort auf eine Kleine Anfrage abzuhan
deln, vielmehr wird die Senatsverwaltung .fil.r Justiz dem Parlament 
eine entsprechende beratungsreife Unterlage unterbreiten, sobald die 
notwendigen Fakten ermittelt sind. Sollte das Gebäude tatsaChlich 
nicht sanierbar sein, wäre eine denkbare Planungsaltemative, sofort 
den Abriß vorzunelunen und eine neue, sieb an den Belegungserforder
nissen im Berliner Strafvollzug orientierende Haftanstalt zu errichten. 
In diesem Falle hatte die Sanierung der Standorte Dtlppel und Haken
felde tatsächlich Zug um Zug zu erfolgen, wodurch die in der Frage-. 
stellung angesprochenen und auch von den jeweiligen Anstaltsleitun
gen, Personalraten und Beiräten prognostizierten umzugsbedingten 
Schwierigkeiten vennieden werden könnten. 

Die Kosten der Ersatzbauten filr die Justizvol1zugsanstalt Dtlppel sind 
im Rahmen der Investitionsplanung auf 15 000 TDM, die der Justiz
vollzugsanstalt Hakenfelde auf 16 700 TDM beziffert worden. 

Zu 7.: Ein Wettbewerb ist nicht vorgesehen. 

Die Anstaltsleiter, Personalräte und Anstaltsbeiräte sind bereits am 
Planungsprozeß beteiligt worden. Eine Insassenvertretung existiert in 
keiner der beiden Anstalten. 

Prof. Dr. Jutta Limbach 
Senatorin filr Justiz 

Kleine Anfrage Nr. 3708 des Abgeordneten Chrutian PuJz (Bünd
nis 90/Grüne [AL)JUFV) vom 17.3.1993 über ,.Art und Umfang der 
Substitutionsbehandlung in Berlin": 

1. Ist es richtig, daß Senator Krüger in einem Interview in der Berliner 
Zeitung vom 17.8.1992 und im Rahmen eines Artikels in derselben 
Zeitung am 14./15.11.1992 u. a den Willen äußerte, 

a) das Methadonprogramm auszuweiten, 

b) er zu diesem Zweck mit der So7ial- und Finanzverwaltung im 
Gespräch sei, 

c) eine Umstellung der Finanzierung der psychosozialen Betreuung 
auf Bundesmittel geplant sei, 

d) die angestrebte Zahl zu Substituierender zwischen 1000 bis 1300 
sein könnte, 

e) dieses Projekt noch in diesem Jahr ( 1992) zu realisieren Wäre, 

t) die Zahl der Methadonsubstituierten, die psychosozial betreut 
werden, bis zum I. Halbjahr 1993 verdoppelt werden soll? 

2. Stimmt es, daß die Zahl der aktuell mit Polamidon substituierten 
Menschen in Berlin im Marz 1993 ca. 600 betragt? 
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3. Gibt es zur Zeit genügend freie Kapazitäten in Drogenberatungsstel
len oder vergleichbaren Einrichtungen, um die psychosoziale Betreu
ung filr 1 000 -1300 substituierte Menschen innerhalb des ersten 
Halbjahres 1993 sicherzustellen? 

Wenn nicht, welche zusatzliehen Stellen sollen wo geschaffen 
werden? 

Sind daftl.r die notwendigen Geldmittel bereitgestellt und zu wel
chem Zeitpunkt? 

Was genau ist mit dem Hinweis auf Bundesmittel gemeint, und 
welche konkreten Schritte sind von seiten der Senatsverwaltung ftir 
Jugend und Familie bisher in diese Richtung unternommen worden? 

Ist es richtig, daß die psychosoziale Begleitung der Substitution 
künftig nach dem Modell der Einzelfallhilfe aus BSHG-Mitteln be
zahlt werden soll? Gibt es dazu einen konkreten Vorschlag von der 
Senatsverwaltung fi1r Jugend und Familie? 

Wie weit ist dieser Vorschlag bislang gediehen? Gibt es dazu G~ 
spräche mit den Senatsverwaltungen ftlr Soziales und Finanzen? 
Sind diese bereit, den vorgeschlagenen Weg mitzutragen? Wann 
kann mit einer Umsetzung dieses Vorschlages gereebnet werden? 

4. Ist das bisherige Konzept der einzelfallbezogenen Substitution von 
den Kapazitäten niedergelassener Ärzte her durchfilhrbai1 

Wenn nicht, welche ergänzenden Konzeptionen (z. B. Polamidon
Ambulanzen) hat der Senat bisher entwotfen? 

Wie genau sehen diese Konzepte aus? 

Sind die daftl.r notwendigen Geldmittel bereitgestellt und zu wann? 

5. Hat der Senat im Sinne eines Eingliederungs-/Rehabilitationsverfah
rens die notwendigen Begleitprojekte in den Bereichen Arbeit und 
Wohnen zur Verftlgung? 

Wie viele Plätze gibt es jeweils und sind diese ausreichend ftlr die 
genannte Zahl von 1000-1300 Menschen? 

Wie viele Wohnplätze müssen in welchem Zeitraum zusätzlich ge
schaffen werden? 

Gibt es ein dem Bedarf entsprechendes Konzept zur Differenzierung 
dieser Wohnplätze in Einzelwohnungen, Wohngemeinschaften und 
Übergangswohnungen? 

Welches Ausmaß an zusatzliebem Betreuungsaufwand ist jeweils zu 
erwarten? 

6. Wieviel Geldmittel stehen jeweils ftlr die entsprechenden Wohnpro
jekte und diedarangebundene Betreuung zur Verftlgung? 

Wieviel Geldmittel sollen zusätzlich Wld bis wann bereitgestellt 
werden? 

7. Wie viele geschützte Arbeits- und Ausbildungsplätze gibt es in 
Berlin im Zusammenhang mit der Substitution analog zum Verfah
ren im Anschluß an eine Drogenlangzeittberapie? 

Gibt es spezialisierte Einrichtungen zur Vennittlung von substituier
ten Menschen in ,,normale" Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse? 

Gibt es Erkenntnisse des Senats, in welcher Anzahl solche Plätze ftir 
substituierte Menschen in Berlin bis zum Ablauf des ersten Halb
jahres 1993 zur Verftlgtmg stehen, und welche qualitativen Merk
male diese aufweisen müssen? 

Wieviel Geldmittel stehen daftlr zur VerfUgung oder sollen bis zu 
welchem Zeitpunkt zur Verftlgung gestellt werden? 

8. Steht der Senat bei Planung der Ausweitung und der Anhebung des 
Niveaus der psychosozialen Begleitung der Substitution mit den Trä-

VER POL/1/KER. 1.51 EIN FIKROßRI. 
ER. HA'LT DR.S GLfiCHGfWtC.HT 
Oll DURCH, JJR$$ ER. DRS 6f60/1DL 
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gern in Berlin (BOA e. V., Strass, Fixpunk-t) in enger Verbindung, 
die den größten Teil der psychosozialen Begleitungen durchfilhren 
und über die meisten Erfahrungen auf diesem Gebiet verfUgen? 

Antwort des Senats - Senatsverwaltung filr Jugend und Familie - vom 
7.5.1993 (eingegangen beim Abgeordnetenhausam 12.5.1993): 

Zu 1. und 3.: Die zitierten Äußerungen zu a), b) - zu b) nur bezogen 
auf die Senatsverwaltung tnr Soziales - und d) sind richtig wieder
gegeben. Die Senatsverwaltung ftlr Jugend und Familie geht dabei von 
folgenden Planungsdaten aus: 

Nach Expertenmeinungen kommt fi1r 15-20% der Population Heroin
abhangiger eine Substitutionsbehandlung in Frage. Bei einer Schätz
zahl von 7000-8000 Heroinabhängigen ftir Berlin dürfte ein Bedarf in 
der Größenordnung zwischen 1000-1300 Substitutionsbehandlungen 
gegeben sein. Die Entscheidung ftlr eine Indikation im Einzelfall durch 
niedergelassene Ärzte bleibt von dieser Schätzung des Bedarfs un· 
berührt. 

Zu den Anmerkungen zu c ), e) und f) ist jedoch festzustellen, daß eine 
Umstellung der Finanzierung der psychosozialen Betreuung Substi
tuierter durch die Berücksichtigung individueller Ansprüche auf Ein
gliederungshilfe nach den §§ 39 und 40 des Bundessozialhilfegesetzes 
beabsichtigt ist. 

Der entsprechende Entwurf eines Rundschreibens wurde zwar noch im 
Jahre 1992 fertiggestellt, jedoch ist das Mitzeichnungsverfahren, wel
ches am 19. Januar 1993 eingeleitet wurde, noch nicht abgeschlossen 

Die Ausweitung der Kapszitaten zur psychosozialen Betreuung ware 
jedoch die Voraussetzung, um die angestrebte qualifizierte Erweiterung 
von Substitutionsbehandlungen realisieren zu können. 

Zu 2.: Nein. Am Stichtag 31. März 1993 wurden 650 Drogenabhängige 
mit L-Polamidon substituiert. 

Zu 4.: Ja. Derzeit stehen in Berlin 150 Ärzte zur Verfilgung, die Dro
genabhängige nach einer Einzelfallindikation substituieren. 

Zu 5.-8.: Die Antwort auf diese Fragen erforderte so umfassende Aus
sagen, daß sie den Rahmen einer Kleinen Anfrage sprengen würden. 
Der Senat wird daher im Rahmen des 3. Drogenberichtes dazu berich
ten und Planungen vorlegen. 

In Vertretung 
KlausLohe 
Staatssekretär 
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Info 
des Strafvollzugsarchivs 

Ven.insliches Anlegen des Überbrük
kungsgeldes 

Die folgenden Informationen beruhen auf 
einer Umfrage bei den Justizministerien der 
Länder, bei denen wir uns fllr die detaillierten 
AuskOnfte bedanken. Nur Mecklenburg-Vor
pommern hat sich auf den Hinweis be
schrlinlct, man dürfe davon ausgehen, daß die 
Rechtslage bekannt sei und "bei entsprechen
den Antragen von Gefangenen Verwendung 
findet". 

Frage 1: Belwmme ich Zinsen ftlr mein Über
brllclamgsgeld? 

Ja, nach der Rechtsprechung zu § 51 Straf
vollzugsgesetzist die Vollzugsverwaltung zur 
verzinslichen Anlage des Überbrilckungsgel
des verpflichtet (OLG Ramm NStZ 1988, 
247; OLG Celle ZtstrVo 1988, 252). 

Frsge 2: Muß ich etwas daftJr tun? 

Ja, die verzinsliche Anlage erfolgt durchwegs 
nur auf Antrag. Es empfiehlt sich, einen 
schriftlichen Antrag zu stellen. 

Frage 3: Welche Voraussetzungen milssen er
ftJI/t sein, damit dem Antrag auf Verzinsung 
stattgegeben wird? 

Voraussetzung ist zunAchst eine gewisse M.in
desth.aftzeit: während in einigen Bundeslan
dern verlangt wird, daß sich die Gefangenen 
noch mindestens zwei Jahre im Vollzug befin
den müssen (Bayern, Hamburg, Rheinland
Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen), 
genügt in anderen ein Jahr (Baden-Wnrttem
berg, Bremen, Hessen, Niedersachsen, Saar
land, Schleswig-Holstein, Nordrhein-West
faJen). Keine Mindesthaftzeit hat uns die Ber
liner Senatsverwaltung mitgeteilt. Weitere 
Voraussetzung ist, daß ein bestimmter Min
destbetrag des Überbrückungsgeldes bereits 
vorbanden ist. Die Hohe dieses Betrages ist in 
den Bundesländern unterschiedlich geregelt 
(in Nordrhein-Westfalen z. B. ml1ssen 
DM 500,- zur Verfügung stehen, in Harnburg 
DM 300,- , in Niedersachsen lediglich 
DM 100,- und in Thüringen genügt bereits 
eine Summe von nur DM 50,-). Der genaue 
Mindestbetrag sollte daher bei der jeweiligen 
NA erfragt werden. 

lieh angelegt. Dies geschieht in der Regel auf 
den Namen der Inhaftierten, wobei die Konto
ftlhrungsgebühren zu ihren Lasten gehen. 

Frage 5: Welche Kandigungsfristen gelten? 

Das Sparkonto wird mit der gesetzlichen Kün
digungsfrist angelegt. Lediglich Niedersach
sen hat festgelegt, daß Inhaftierte mit einem 
Strafrest von mindestens acht Jahren eine auf 
den Entlassungszeitpunkt festgelegte Kündi
gungsfrist vereinbaren können. 

Frage 6: Gehe ich das Risiko ein, daß das 
Geld gepfllndet werden kann? 

Nein, das Sparguthaben ist einschließlich der 
Zinsen als Überbrückungsgeld zu behandeln 
und dieses ist gemäß § 51 Abs. 4 StVollzG 
unpflindbar (Ausnahme: Unterhaltsansprüche 
gemäß §51 Abs. 5 Satz I StVollzG). Das 
Geldinstitut ist auf die Unpflindbarkeit hinzu
weisen. 

Frage 7: Wie komme ich an das Geld, wenn 
ich entlassen werde? 

In einigen Bundeslandern wird den Gefange
nen bei Entlasstmg aus der Haft das Sparbuch 
übergeben, wie z. B. in Bremen, Rheinland
Pfalz und in Niedersachsen. Hinzuweisen ist 
außerdem auf die sinnvolle Regelung in 
Rheinland-Pfalz, wo die Sparbücher auf den 
Namen der Gefangenen ausgestellt werden 
Wld es ihnen daher möglich ist, der betreffen
den Sparkasse einen Auftrag zur Freistellung 
vom Steuerabzug auf Zinsen zu erteilen. In 
anderen Bundesländern wird das Konto recht
zeitig von der JVA aufgelöst, so daß mit der 
Entlassung über den Sparbetrag verfügt wer
den kann. 

Strafvollmgsarchiv, Universität Bremen, FB 6, 
28334 Bremen, Postfach 33 04 40 (Juni 1993) 

Offener Brief 

Komitee für Grundrechte 
und Demokratie 
An der Gasse 
6121 Sensbachtal 

An die 
Bundesjustizministerin 

Strafvollzugsarchiv 
an der Universität 
Fachbereich 6 
28359 Bremen 

Frsge 4: Kann ich mir das Geldinstitut selber Frau Leutheusser-Schnarrenberger 
aussuchen? Postfach 20 03 65 

5300 Bonn 2 
Nein, das Geld wird bei einem von der An-
stalt zu bestimmenden Geldinstitut verzins- 30.6.1993 

Betriffi: Bericht über Folter, unmenschliche 
und herabsetzende Behandlung in Gefllngnis
sen der Bundesrepublik Deutschland 

Im Dezember 1991 hat die Kommission des 
Europarates zur Verhütung von Folter, un
menschlicher und erniedrigender Behandlung 
erstmals die Bundesrepublik besucht. Die 
Kommission hat hier zahlreiche vertrauliche 
Gespräche geführt und von ihrem Recht Ge
brauch gemacht, eine Reihe von Justjzvoll
zugsanstalten unangekündigt zu besuchen. 
Seit Mitte 1992 liegt der Bericht dieser Kom
mission in Bonn vor. 

Seither wartet die interessierte ÖIIentlichkeit 
(auch des Auslandes) auf die Veröffent
lichung dieses Berichtes. Bisher haben fast 
alle von der Kommission besuchten Staaten 
mehr oder weniger sc.hnell einer Veröffent
lichung der Feststellungen der Kornmission 
zugestimmt. Einzige Ausnahme von dieser 
Regel ist bisher die Ttlrlcei gewesen, weshalb 
Straßburg hier zu der in der Konvention vor
gesehenen Möglichkeit einer einseitigen 
Offentliehen Erldärung zur Situation in den 
dortigen Geflingnissen und Polizeistationen 
greifen mußte. 

Nach nunmehr fast einem Jahr fragen wir uns, 
v.<arum der Bericht l1ber die Bundesrepublik 
Deutschland immer noch nicht freigegeben 
worden ist. Zum Vergleich sei erwähnt, daß 
Frankreich, welches unmittelbar vor der Bun
desrepublik (im November 1991) von der 
Kommission besucht worden war, deren Be
riebt am 4.6.1992 erbalten und am 19.1.1993 
veroffentlieht hat. 

Zweifellos ist es in einem Bundesstaat sinn
voll, einen solchen Bericht zunächst den Bun
deslandern zur Kenntnis und Stellungnahme 
zu geben. Auch damit kann jedoch die außer
ordentlich lange Wartezeit nicht mehr erkll!rt 
werden. Die Schweiz, mit ihrer komplizierten 
föderalen Struktur, hat weniger als ein Jahr 
gebraucht, um den Bericht samt einer Stel
lungnahme der Öffentlichkeit bekanntzu
machen. 

An alledem gemessen befindet sich die Bun
desrepublik bereits deutlich im Verzug. Wir 
fordern Sie daher dringend auf, umgehend 
den Bericht Uber die Vollzugsbedingungen in 
der Bundesrepublik Offentlieh zuganglich zu 
machen. 

Klaus Vack 
Sekretär 
des Komitees 
für Grundrechte 
und Demokratie 

Prof. Dr. Johannes Feest 
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§ 57 Abs. 1 Nr. 2 StGB ((Reststrafenaussetzung auch ohne Vollzugs
lockerungen) 

1. Die günstige Titerprognose des § 57 Abs. 1 Nr. 2 StGB setzt 
nicht die Gewißheit voraus, daß die Begebung von weiteren Straf
taten ausgeschlossen ist Es genügt die lJbeneugung des Gerichts, 
daß eine ausreichende Chance gegeben ist, der Verurteilte werde 
die kritische Probe bestehen. 

2. Das Scheitern der Behandlung in einer sozialtherapeutischen 
Anstalt und die Nichtgewährung von Vollzugslockerungen recht
fertigen nicht die Ablehnung der Reststrafenaussetzung, wenn an
sonsten Anhaltspunkte dafür gegeben sind, daß der Verurteilte i.Jl 
langen Jahren des Freiheitsentzuges sichtbar an sich gearbeitet 
bat und ei.Jle positive Prognose zu stellen ist 

OLG Karlsruhe, Beschluß vom 11.5.1992-2 Ws 75/92 

Ans den Gründen: 

Die nach § 57 Abs. 1 Nr. 2 StGB erforderliche günstige Täterprognose 
setzt nicht die Gewißheit voraus, daß die Begehung von weiteren Straf
taten ausgeschlossen ist Es genügt die Überzeugung des Gerichts, daß 
nunmehr, namentlich aufgrund der günstigen Wirkung des Strafvoll
zugs, eine ausreichende Chance gegeben ist, der Verurteilte werde die 
kritische Probe bestehen (st. Senatsrspr., vgl. z. B. Beschluß vom 
27.1.1992 - 2 Ws 210/91; vom 15.3.1990- 2 Ws 31/90- unter Hin
weis auf KG NJW 1973; Dreher/Trendle, StGB 45. A, Rdnr. 6 zu 
§ 57). Dabei sind gemäß § 57 Abs. 1 Nr. 2 namentlich die Persönlich
keit des Verurteilten zu berO.cksichtigen, sein Vorleben, die Umstande 
seiner Tat, sein Verhalten im Vollzug, seine Lebensverhaltnisse und 
die Wirkungen. die von der Aussetzung ftlr ihn zu erwarten sind. Ein
zubeziehen in diese Prüfung ist auch das Sichenmgsbedllrfnis der All
gemeinheit, dem bei besonders geflihrlichen Delikten. etwa gegen Leib 
oder Leben, erhöhte Bedeutung zukommt (st. Senatsrspr., vgl. z. B. 
Beschluß vom 23.2.1990- 2 Ws 38/90 - unter Hinweis auf OLG Köln 
MDR 1970, 861~ MDR 1971, 154; OLG DüsseldorfNJW 1973, 2255; 
VRS 81 , 367; OLG KoblenzNJW 1981, 1522). 

Unter Zugrundelegung dieser Gesichtspunkte gelangt der Senat zu der 
Ansicht, daß eine Vollverbtlßung nicht geboten ist, vielmehr nach der 
Verb11.Bung von nahezu nemteinhalb Jahren Freiheitsstrafe verantwortet 
werden kann zu erproben, ob der Verurteilte außerhalb des Strafvoll
zugs keine Straftaten mehr begehen wird. 

Richtig ist, daß der Verurteilte eine verabscheuungswürdige, an Bruta
lität kaum zu überbietende schwere Bluttat begangen hat. Richtig ist 
auch, daß die erkennende JugK seinerzeit beim Bf eine erhebliche 
Persönlichkeitsproblematik festgestellt hat, die von ihm angegangen 
und aufgearbeitet werden müsse. Seine durch erhebliche Selbstwertun
sicherbeit, leichte Verführbark:eit und deutliche Kontakt- und Bin
dungsschwache gepragte psychopathische Persönlichkeit wies damals 
insbesondere in nüchternem Zustande eine Aggressions- aber auch 
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fiAFT~ECHT 
Verteidigungshemmung auf, die nach erheblichem Alkoholgenuß in 
das Gegenteil umschlagen konnte: Betonte Aggressivität und Einnahme 
einer ge\\'lllttätigen Führongsrolle, die er nüchtern nie ausfilllte. Diese 
Persönlichkeitsproblematik konnte er in der sozialtherapeutischen An
stalt Hohenasperg, in der steh der Verurteilte auf eigenen Antrag vom 
17.1.1989 bis 14.4.1991 befand, nicht in der notwendigen Weise auf
gearbeitet werden, ersichtlich weil es der Verurteilte an der erforder
lichen Mitarbeit fehlen ließ, wie die Berichte der sozialtherapeutischen 
Anstalt vom 14.7.1989 und 22.3 1991 erkennen lassen. 

Die NA und ihr folgend die StVK berücksichtigen demgegenüber je
doch nach Auffassung des Senats nicht genügend, daß die Aufarbeitung 
von Persönlichkeitsdefiziten nicht nur im Rahmen einer gruppenthera
peutischen Behandlung in einer sozialtherapeutischen Anstalt erfolgen 
kann, mag dieser Weg im Rahmen des Strafvollzngs auch der am ehe
sten geeignete sein.. Zu wenig Beachtung hat in der angefochtenen Ent
scheidung die Tatsache gefunden, daß der Verurteilte in den langen 
Jahren des Freiheitsentzuges sichtbar an sich gearbeitet hat So hat er 
den Realschulabschluß gescbafll Die Stellungnahmen der Vollzugsan
stalt Freiburg vom 24.7.1991 und 4.3.1992 weisen aus, daß er best4n
dige und gute Arbeitsleistungen zeigte und zeigt. ~ehe Un
pünktlichkeit am Arbeitsplatz hat er auf Anraten abgestellt. Seine Zelle 
halt er sauber und aufgeräuml Auch in der sozialtherapeutischen An· 
stalt ging er regelmäßig seiner Arbeit nach. Ausweislich der dem Senat 
vorliegenden Akten ist der Verurteilte im Strafvollzug einmal wegen 
Alkoholkonsums aufgefallen und mußte deswegen am 1.9.1991 mit 
einer Hausgeldsperre von DM 30,- diszipliniert werden. Zu Gewalt
t!tigkeiten im Zusammenhang mit dem AlkoholgenuS ist es dabei nicht 
gekommen. Ebensowenig weisen die im Urteil vom 15.12.1983 einzeln 
aufgeftl.hrten verh!ltnisrn.aßig geringftlgigen Vorstrafen des Verurteil
ten Ge\\'alttaten gegen Leben oder Gesundheit anderer auf: 

In ihrem Beschluß vom22.8.1991 hatte die StVK selbst ausgefllhrt, sie 
halte eine Reststrafenaussetzung fO.r- aussichtsreich, wenn der Verur
teilte Lockerungen (bis zum Freigang) beanstandungsfrei durchhält und 
die Entlaßbedingungen günstig sind. Dadurch wurde beim Verurteilten 
eine gewisse Erwartungshaltung geschaffen, die in der Folge-teil ent
t!uscht werden mußte, weil ihm Vollzugslockenmgen versagt wurden. 
Bei diesen Entscheidungen, die der Verurteilte auch bei bester Füh
rung nicht beeinflussen konnte. weil sie allein auf sein Verbalten in 
der Vergangenheit abstellten (Persönlichkeitsdefizit und Therapieab
bruch), wurde möglicherweise zuwemg berücksichtigt, daß der Verur
teilte in den langen Jahren des Freiheitsentzuges WJ.d WJ.ter Bertkksich
tigung der ihm zur Verftlgung stehenden Geistes- und Willensk:räfte 
durchaus einzelne positive Ansätze zu einer Bewältigung seines latent 
vorhandenen Aggressionspotentials gezeigt hat. Auch nach der Auffas
sung des Senatsware es wünschenswert gewesen, der Verurteilte hätte 
in der Vergangenheit die Chance gehabt, außerhalb des geschlossenen 
Vollzugs im Wege von Vollzugslockerungen seine Belastbarkeit hin
sichtlich der Verlockung zu übetmäßigem Alkoholkonswn zu bewei
sen. Daß er diese Chance nicht hatte, darf andererseits nicht dazu füh. 
ren, daß er die erkannte Freiheitsstrafe von 10 Jahren vollständig ver
büßen muß. Denn die vorzeitige Entlassung hat, wie eingangs darge
legt, nicht zur Voraussetzung, daß Aggressionstaten unter Alkoholein
fluß künftig nach menschliebem Ermessen ausgeschlossen sind. 

Die Tatsache, daß der Verurteilte im Falle erneuter Aggressionstaten 
unter Alkoholeinfluß wahrend der Bewahrungszeit mit dem Bewah
rungswidenuf rechnen muß, wird ihm nach Auffassung des Senats zu
sätzlich Halt geben, seine Widerstandskräfte zu mobilisieren, seine 
latent vorhandenen Aggressionskrafte zu beherrschen. ( .. . ) 

Mitgeteilt von RA Michael Schubert, Freiburg. 

Entnommen aus Strafvemidiger , 13. Jahrgang, Heft 5, Seite 260, 
Mai 1993 
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§ 37 Abs. 2 BtMG (Verfahrenseinstellung bei Polamidon-Bebandlung) 

Ein Verfahren kann gemäß § 37 Abs. 2 BtMG vorliufig eingestellt 
werden mit der Auflage, daß der Angeklagte eine von ibm begon
nene Polamidon-BellandlUDg bis zu dem vorgesehenen Abschluß 
filhrt. 

AG Hannover, Beschluß vom 5.1.1993- 248- 397/92 

Mitgeteilt von RAin Ingeborg Eisele, Hannover. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 13. Jahrgang, Heft 6, Seite 312, 
Juni 1993 

§ 64 Abs. l StGB (Nachträgliche Aufhebung der Unterbringung bei 
deren Aussichtslosigkeit) 

1. Die Erledigung der Unterbringung in analoger Anwendung des 
§ 64 Abs. l StGB ist anzuordnen. wenn sieb nachträglieb heraus
stellt, daß die Behandlung in einer Entziehungsaustalt aussichtslos 
wire. 

l. Zur Frage, wann eine nachtrigliche Fesutellung der Awsicbts
loslgkeit der Unterbringung vorliegt. weD.D der Alkoholabhängig
kdt eine ldlwere Penölllicbkeiustönmg zugrunde liegt IIDd Im 
Maßregelvollzug keine Möglichbit besteht, die allein sinnvolle An
deru.og der Penönlicllkeitsstruktur zu erreichen. 

3. Die EntscheidUDg über die Erledigung der Unterbringung kann 
schon wihrend des Vollzuges der Freiheitsstrafe ergehen, wenn 
wihrend der weiteren Strafvollstreckung keine ~derung der Be
urteilung der Therapieunfähigkeit zu erwarten ist 

OLG Köln. Beschluß vom 12.1.1993-2 Ws431/92 

Entnommen aus Strafverteidiger, 13. Jahrgang, Heft 6, Seite 316, 
Juni 1993 

~ 36 BtMG; §§ 57, 64, 67 d StGB (Ameclmung und Strafaussetzung 
zm Bewahrung von weiterer Freiheitsstrafe nach Unterbringung) 

l. Steht nacll Volbtredamg einer Maßregel gemäß § 64 StGB noch 
(AnschlaJS-) Freiheitsstrafe aus einem anderen Verfahren von 
Dicht mehr ab zwei Jahren aus, so ist § 36 BtMG auf diese Strafe 
entsprechend anwendbar, weU die Maßregetvollstreckung einer 
Behandlung in einer staatlich auerkan11ten EiDrichtung gleicllsteht 
und das Zurücktreten der Strafe hinter der MaJJregel einer Zu
rücklteUcmg nacb § 35 BtMG gleicll m achten ist (Bestätigung der 
SenatsentsdJeidung R + P 1991, 133). 

l. Maßregelvollstredmngsuiten. die nicht schon nach § 67 Abs. 4 
StGB anrecllnungnrirksam geworden sind, sind auf die Anscllluß
frelheltsttnfe 811ZUJ'edmen. bis infolge der ADreclmUDg 213 dieser 
Strafe erledigt sind Der Strafrest kann unter den Vorausse1ZIID
gen des § 36 Abs. 1 S. 3 BtMG- bei Erledigung der Mindestverbü
ßUDgsuit auch nach § 57 StGB - zur Bewihrung ausgesetzt 
werden. 

OLG Celle, Beschluß vom22.4.1992 -2 Ws 71/92 

Entnommen aus Strafverteidiger, 13. Jahrgang, Heft 6, Seite 317, 
JIDU 1993 

§§ 119, 148 StPO, UVollzO (Kennzeichnung von Briefen im Rahmen 
des sogenannten Mandats-Anbahnungsverh!lltnisses als Verteidiger
post) 

1. Über die Berechtigung einer Disziplinarmaßnahme, die wihrend 
der UntenuchUDgtbaft verhängt worden bt, kann das Be
schwerdegerlcht auch dann noch entscheiden. weD.D der Gefangene 
iDzwildten in Strafhaft gekommen ist 
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2. Auch nach VollstreckiiDg einer während der Untersuchungshaft 
verhingteil DisziplinarmaBnahme hat ein inzwischen in Stnfhaft 
überführter Gefangener eiD (nachwirkendes) reclltllcbes Interesse 
an der gerichtlieben Feststellung der Rechtswidrigkeit der Maß.. 
nahme, weU diese sieb auf eine spitere Entscheidung nach § 57 
StGB auswirken kann. 

3. Briefe eines Untersuchungsgefangenen an einen Rechtsanwalt 
im Rahmen des 50genannten Mandats-AnbalmUDgsverhältnlsses 
raUen nicht IIDter die Prlvilegierung der (kontrollfreien) Verteidi
gerpost Kennzeiclmet ein Gefangener einen solchen Brief ab Ver
teldigerpost, stellt dies objektiv einen Verstoß gegen die Nrn. 30 
Abs. 1, 32 Abs. 1, 37 UVollzO dar. 

4. Nach Nr. 67 UVoiizO können gegen einen UntenucllUDgsgefau
gene:n Diniplinarmaßnahmen nur dann angeordnet werden. weD.D 
er sc.huldhaft gegen die Ordnung der Anstalt nntoBen hat 

5. Ist einem Untersuchungsgefangenen nicllt bekannt, daß er 
Briefe im Rahmen des sogenannten Mandats-Anllabnungsverbält
Disses nicht als Verteidigerpost kennzeichnen darf, und bat er 
diese Unkenntnis auch nicht zu vertreten, so liegt kein schuJdhaf
ter Ventoß gegen die Anstaltsordnung vor. 

OLG Koblenz, Beschluß vom 16.10.1992-3 Ws 452/92 

Entnommen aus Zeitschrift für Stnfvollzug und StraftilligenhlJfe, 
42. Jahrgang, Heft 3, Seite 186, Juni 1993 

§§ 24,26 StVollstrO; Art 2 Abs. 1, 20 Abs. 3 GG (Ve:rfassung~-wid
rigkeit der Verlegung eines Strafgefangenen in eine andere NA) 

Haben die Strafvollstreclrungsbebörden in einem Strafgefangenen 
das Vertnuen erweckt, es werde bei der Strafvollstreckung iD 
einer bestimmten JV A bleiben.. ist dem Prinzip des Vertrauens
schutzes i.D der Weise Rechnu~ zu tragen. daB nur gewiclltJge Be
lauge des Allgemeinwohls den Interessen des Strafgefangenen auf 
Erhaltung des von ihm aufgebauten Lebensumfelds vorgeben 
können. 

BVertU, Besc.hluß vom 28.2.1993 -2 BvR 196/92 (2. Kammer) 

Entnommen aus Strafverteidiger, 13. Jahrgang, Heft 6, Seite 319, 
Juni 19~3 

Art. 19 Abs. 4 S. 1 GG; §§ 109 Abs. 1, 6, 7 StVollzG 

Wird ein Vollzugsplan nicht ordnungsgemäß aufgestellt, kann er 
insgesamt gericlltlich angefochten werden. 

BVertU, Beschluß vom 16.2.1993 -2 BvR 594/92 

Aus den Gründen: 

Bei der Bedeutung des Vollzugsplanes ftlr das Erreichen des Vollzugs
ziels dunen die Strafvollstreckungsgerichte den Bestimmungen des 
§ 109 StVollzG nicht im Wege der Auslegung einen Inha.lt beimessen, 
bei dem ein Antrag auf gerichtliche Entscheidung nur zur Nachprüfung 
einzelner Planmaßnabmen, nicht aber auch zur Überprilfung der 
Rechtsfehlerfreiheit des Aufstellungsverfahrens oder des inhaltlichen 
Gestalttmgsermessens gestellt werden könnte. Bei letzterer kann es 
sich vor allem darum handeln, daß der Plan inhaltlich den gesetzlichen 
Mindestanforderongen nicht genügt, so daß der Anspm.ch des Gefange
nen auf Auf.stelhmg des Vollzugsplans nicht erftUlt ist, oder daß der 
Gefangene, was von ihm nAher zu begrllnden sein wird, durch das Zu
sammenwirken von Planungsmaßnahmen in seinen Rechten verletzt 
ist.( ... ) 

Bei einer der Fordenmg möglichst wirksamer gerichtlicher Kontrolle 
entsprechenden Auslegung des Vortrags des Beschwerdeführers mußte 
die Vollstreclrungskaer dem Vorbringen die zur H.erbei.ftJ.hnm 
einer gerichtlichen Entscheidung nach § 109 Abs. 1 StVollzG genQgen
den Rüge entnehmen, die Justizvollzugsanstalt habe bei der Aufst.el-
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hmg nicht rechtsfehlerfrei gehandelt und die Aufstellung des Planes 
insgesamt beruhe auf rechtsfehlerhaftem Ermessen. ( ... ) 

Soweit sich die Strafvollstreckungskammer mit ihrer Ansicht, der Voll
zugsplan könne nicht als Ganzes angefochten werden, im Einklang mit 
der Rechtsprechung anderer Gerichte (OLG Koblenz, ZffitrVo 1986, 
58, 114; 1990, 116; KG ZfStrVo 1983, I ßt 1984, 370) wabnt, aber
sieht sie, daß dort - anders als im hier zu entscheidenden Fall - die 
ordnungsgemäße Aufstelltmg des Vollzugsplanes nicht im Streite 
stand. 

Mitgeteilt vom Strafvollzugsarchiv, Univenität Bremen. FB 6, 
28359 Bremen, (Juni 1993) 

Nach wissenscbaftUch gesicherten Erkenntnissen ist eine HIV-In· 
fektion durch Titigkeiten, wie sie bei der Ausgabe von Essen zu er· 
ledigen sind, nicht übertragbar. 

KG Berlin, Beschluß vom 31. 1.1991 - 5 Ws 418/90 Vollz 

Aus den Gründen: 

Der Gefangene kann die von ihm beabsichtigte Rechtsbeschwerde er
folgversprechend aber auch nicht auf die Behauptung stützen. seine 
Gesundheit werde dadurch getllhrdet, daß an der Ausgabe des Essens 
in der Haftanstalt ein an AIDS erkrankter Mitgefangener beteiligt 
werde. ( ... ) Im tlbrigen werden, wie gerichtsbekannt ist, Gefangene, 
bevor sie mit derartigen Aufgaben betraut werden, Zlllliichst dem An
staltsarzt vorgestellt. Daß dies im vorliegenden Fall unterblieben ist 
oder der zuständige Arzt gegen die Beschaftigung des Mitgefangenen 
Bedenken ge!ußert hat, wird in dem Prozeßkoste:nhilfeantrag nicht be
hauptet. Dann aber besteht ftlr den Gefangenen hier noch weniger ein 
Grund ftlr die Annahme, daß er durch die Hinzuziehung des Mitgefan
genen zur Essensausgabe in seinen Rechten beeinträchtigt wird. 

Mitgeteilt vom Strafvollzugsarchiv, Univenitit Bremen. FB 6, 
28359 Bremen (Juni 1993) 

§§ l l l , 304, 308, 309 StPO (Überprtl.fung einer in der Hauptverhand
lung ergangenen Haftentscheidung durch Beschwerdegericht) 

Sind in einer aufgrund einer Hauptverhandlung ergangenen H.aft
enbcbeiduDg nicht alle wesentlichen tatsichliehen Umstände zum 
drillgenden Tatverdacht gewürdigt worden, ist dem Beschwerde.. 
gerlebt die 'Oberprüfung verwehrt, ob die Entscheidung auf einer 
vertretbaren Wertung der in der Hauptverhandlung gewounenen 
Erkenntnisse beruht. 

KG Berlin, Beschluß vom 22.2.1993 - 3 Ws 74/93 

Aus den GrQ.nden: 

Das LG bat am 27.1 .1993 das Verfahren gegen den Angekl. wegen des 
Vorwurfs der gemeinschaftlieben Kindesentziehung in zwei besonders 
schweren Fällen u. a. aus der Anklage vom 17.8.1992 abgetrennt und 
ausgesetzt, weil es mehreren Beweisantragen der StA stattgegeben bat. 
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Am 28.1.1993 hat es den Angekl. wegen unbefugten Waffenbesitzes zu 
einer neunmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt, die durch die erlittene 
U-Haft als verbüßt gilt; zugleich bat es angeordnet, daß die U-Haft des 
Angekl. mit der Maßgabe fortdauert, daß der Haftbefehl des AG vom 
11.10.1991 nur noch auf die Fälle 1 b und 2 gestützt wird; binsichtlich 
des Falles 1 a bat es den Haftbefehl aufgehoben, weil nach dem 
Ergebnis der Hauptverllandlung dringender Tatverdacht nicht mehr ge
geben sei. Die nach § 304 Abs. 1 StPO zulassige Beschwerde der StA 
ist begrQndet. 

Das LG setzt Slch weder in dem angefochtenen Beschluß noch in seiner 
Nichtabhilfeentscheidung vom 1.2.1993 mit den bisher gewonnenen 
Beweisergehrussen auseinander WJd legt nicht dar, warum diese nach 
seiner Überzeugung die Annahme eines dringenden Tatverdachts nicht 
mehr rechtfertigen. Hierzu bestand besonderer Anlaß, weil das LG I» 
weisantragen der StA auf Vernehmung von mehreren Zeugen stattgege
ben bat, von denen insbesondere die Zeugen W. und K., deren den An
gekl. belastende Aussagen aktenkundig sind, bereits in der Anklage
schrift benannt WJd von dem LG noch nicht vernommen worden sind, 
obwohl der Zeuge K. in Berl.in wolmt, Der Senat kann daher nicht prü
fen. ob die Entscheidung des LG auf einer vertretbaren Wertung der 
zur Zeit ftlr und gegen einen dringenden Tatverdacht sprechenden Um
stände beruht (vgl. BGH StV 1991, 525 m. Anm. Weider). Denn dies 
setzt eine umfassende Würdigung der gesamten bisherigen Beweisauf
nahme unter BerücksiChtigung der bei den Akten befindlichen Aus
sagen der von der StA in ihren Beweisantragen genannten Zeugen vor
aus, die der Senat nicht im Haftbeschwerdeverfahren vornehmen kann. 
Hier sind die Beweisergebnisse der Hauptverhandhmg, insbesondere 
die Zeugenaussagen., in der Sitzungsniederschrift nicht festgehalten 
worden, so daß die Haftentscheichmg aufgrund der Hauptverhandlung 
das Ergebrus einer We:nmg des Inbegriffs der Hauptverhandlung durch 
den Tatrichter ist, dessen Aufgabe allein es ist (§ 261 StPO), die Be
weise zu wardigen und die Beweisergebnisse dBizustellen. Das .Be
schwerdegericht kann ~-ar weht prüfen, ob diese Ergebnisse richtig 
dargestellt sind, weil es die hierfilr nötigen Kenntnisse vom Verlauf 
der Beweisaufnahme mcht bat und sich auch nicht verschaffen kann. 
Es bat aber zu untersuchen, ob alle entscheicbmgserbebl.ichen Tat
sachen in der angefochtenen Entscheidllllg berücksichtigt und gewQr
digt worden sind oder ob sonst Rechtsfehler vorliegen. Diese Prüfung 
hat das LG dem Senat durch das vollstandige Fehlen einer BegrQndung 
des angefochtenen Beschlusses verwehrt. 

Mitgeteilt vom 3. Strafsenat des KG Be:rlin. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 13. Jahrgang, Heft 5, Seite 252, 
Mai 1993 

§§ 454 b Abs. 2 StPO, 57 Abs. 2 Ziff. 2 StGB, 23 ff. EGGVG, 43 
Abs. 4 StVoUstrO (Reihenfolge der Vollstrecktmg, Unterbrecln.mgs
z.eitraum, Rechtsschutz) 

Wird eine Freiheitsst rafe 't'ol.lstreclrt, bei der eine Strafausse1ztlng 
nach Verbüßung der Hilfte der Strafe gemäß § 57 Abs. l Zift 2 
StGB in Betracht kommt, und stebt noch die Antchlußvolbtrek
kung e:lller weiteren Freiheitsstrafe bevor, ist die VoDstred wnga
behörde durch § 454 b Abs. 2 StPO nicht gehindert, zum Halbstra
fenzeitpunkt die VoUstreclmng der en ten Strafe zu unterbrechen. 
Sie hat gemiß § 43 Abs. 4 StVoDstrO in Ausübung ihres Ermes-
sens zu prüfen. ob zu erwarte~~ ist, daß die Strafvoßstredamgs
kammer Aw setzung hinsiebtlieh der Hälfte der Strafe gewihren 
wird. Dabei ist zugtLDJten des Verurteilten ein gro.fJziigigerer Maß
stab aDZUlegen. 

Nach Durchführung des Beschwerdeverfahrens nach §§ 21 
StVollstrO, 24 Abs. 2 EGGVG kaun im Verfahren nach §§ 23 ff. 
EGGVG durch das OLG überprüft werden. ob das Ermessen 
rechtmäßig ausgeübt worden ist 

OLG Hamm, Beschluß vom 15.10.1992- 1 VAs 43/92 

Mitgeteilt von RiOLG Job. RAiner Vogt. :Hamm. 

Entnommen aus Strafverteidiger, 13. Jahrgang, Heft 5, Seite 257, 
Mai 1993 
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Von einem, der auszog, 
das Fürchten zu lehren .. • 

Soziale Kontakte sind im Strafvollzug 
wichtig - man freut sich auf Besuche. Das 
dachte sich auch ein Freigänger aus der 
Justizvollzugsanstalt Düppel und besuchte 
in der Justizvollzugsanstalt Lebrter Straße 
einen Kollegen, den er im Strafvollzug 
kennengelernt hatte. Als braver Gefangener 
holt man sich natürlich eine Erlaubnis in 
der Anstalt, in der man einsitzt, um den 
Gefangenen in der anderen Anstalt be-

suchen zu dürfen. Gesagt, getan, die Ge
nehmigung wurde erteilt. Über einen län
geren Zeitraum schon besucht der Freigän
ger den Insassen in der Lehrter Straße. 

Eines Tages, nach dem Besuch in der 
Lehrter Straße, traf der Gefangene aus 
Düppel den für die Anstalt in der Lebrter 
Straße zuständigen Psychologen. Der fragte 
ihn, was er denn hier macht, worauf der 

ZB Zemrale BeratunpsteJle Caritasverband lllr lkrlift < V. 
Dialo:laisches W<rk Bc:rhn•Brandcnburg • V 
Srnlllltlg••· uod Bewlhnlllg>hitre Bertln e. V. der freien Straffällisenhilfe ln BerUn 

Bundesalle 42, 10715 Berlin Telefon: 86 05 41 
Fahrverblnduneen: 
U-ßahnlln~n 7 und 9 • lJ-Babnhof Berliner SIMlllt - Buslinien 104 und 204 

Wir beraten 
-Straffällige 
-Haftentlassene 
-von Inhaftierung lndrohte Personen 
-Angehörigt, Freunde un.d Belcannte 

bei 
-persönlichen Problemen 
-Entlassungsvorbereilungen 
-rechtlichen Problemen (zb. Sozialhilfe) 
-der Wohnungssuche 
-J!.nanr.klkn Problemen 
-Oberschuldung (Schuldenreguüerung) 
-Geldstrofen 
-Problemen mit der Ar/nil 

Zusätzlich bieten wir sozialtherapeutiscbr 
Gespräch~ und Gruppen an 

Tilgun& uueinbrin&J.icher ~ldstra!en 
durch Ableistuog von ge.meinoütziger 
Arbeit 
Beratung durch die Straffälligen- und 
Bewährungshilfe Berline. V. mit 
Sprechstunden in der Z8 
Dienstag 14.00 -18.00 Uhr 
Donnerstag 9.00- 13.00 Uhr 
Freitag 9.00 - 13.00 Uhr 

Sprechstunden in der ZB 
Dienstag 14.00-18.00 Uhr 
Donnerstag 9.00- 13.00 Uhr 
Freitag 9.00- 13.00 Uhr 

Telefonische Beratung in der ZB 
Dienstag 9.00- 18.00 Uhr 
Donnerstag 9.00- 16.00 Uhr 
Freitag 9.00- 14.00 Uhr 

Sprechzeiten in den Hartanstalten 
Montag - JV A Tegel 
Montag - Jugendstrafanstalt Berlin 
Montag - Vollzugsanstalt für Frauen 

na~h Vtto:inbarunJ scbrifllic:h, telc(oni:M:h b'-W. über 
lhre(n) Gruppadcata (in) oder Ober • v nrmcldd' 

Gefangene aus Düppel dem Psychologen 
zur Antwort gab, daß er hier einen Insassen 
besucht. Soweit, so gut. Der Wahrheit 
halber sei hinzugefügt, daß der Mann aus 
Düppel vorher in der Lehrter Straße einsaß 
und keinen besonders guten Kontakt zu 
dem Diplom-Psychologen hatte. 

Der Herr Diplom-Psychologe rief sofort in 
Düppel an, informierte die Bediensteten 
dort darüber, daß der Gefangene an den 
und den Tagen zu Besuch in der Lebrter 
Straße gewesen ist, und fragte nach, ob das 
alles so seine Richtigkeit damit hat. Das 
ftlhrte dazu, daß dem Gefangenen, als er 
am Abend aus dem Freigang zurückkehrte, 
eröffnet wurde, daß er am nächsten Tag 
erst einmal in der Anstalt verbleiben muß, 
weil verschiedene Dinge einer Klärung be
durften. 

Am nächsten Morgen erklärte der Stations
beamte, daß der Gefangene an Tagen, an 
denen er nicht angegeben hatte, in der 
Lebrter Straße jemanden zu besuchen, dort 
gewesen ist, und das wäre eine Unkorrekt
heit, weil er zu diesen Zeiten auf der 
Arbeit hätte sein müssen. Auf die Frage 
des Gefangenen, was das denn soll, er ist 
immer an demselben Tag da, und es ist be
kannt, daß er an diesem Tag nachmittags 
frei hat, wurde ihm entgegengehalten, daß 
das nicht stimmt und er auch zu anderen 
Zeiten dort war. Dies verwunderte den 
Gefangenen, wußte er doch ganz genau, an 
welchen Tagen er den Insassen in der 
Lehrter Straße besuchte. 

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, 
daß die Angaben des Freigänger zutreffend 
waren, und er durfte am Nachmittag wieder 
zu seiner Arbeitsstelle. 

Ein Schelm, der Arges dabei denkt, denn 
ein Psychologe ist selbstverstandlieh sehr 
gut darauf geschult, persönliche Animosi
täten außer acht zu lassen - oder etwa doch 
nicht ... ? War das vielleicht ein kleiner 
Racheakt? 

-gäb-
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Buch 
Scherz Verlag 
Stievestraße 9 
80638 München 

Mary Higgins-Clark 

Daß du ewig denkst an mich ... 

Es ist die Geschichte von Laurie Kenyon, die 
wegen Mordes aus Eifersucht vor Gericht 
steht und von ihrer Schwester Sarah verteidigt 
wird, die RechtsanWältin ist. 

Alles an Laurie ist geheimnisvoll. Als Kind 
wird sie entftlhrt, bleibt zwei Jahre lang ver
mißt, und als sie wieder ZWÜcldcebrt, hat sie 
die Erinnerung an das Geschehen verloren. 
Unter dem Druck der Ereignisse spaltet sich 
Lauries Ich in vier zutiefst verschiedene Per
sönlichkeiten. die zunächst hinter einer 
scheinbar glücldichen Kindheit verborgen 
bleiben- bis Lauries Eltern bei einem Ver
kebrsunfall ums Leben kommen. Der Schock 
setzt die vier Persönlichkeiten frei. Eine 
davon begeht den Mord .. . 

Mary Higgins-Ciarlc hat es wieder geschafft, 
eine Mischung von Psychoschreck und Alp
träumen der Vergangenheit zu einer Ge
schichte zu verweben, die schiere Leselust er
zeugt - sie weiß eben, was ihr Publikum liebt. 

Scherz Verlag 
Stievestraße 9 
80638 München 

EvanGreen 

Kalinda 

-rdh-

Diese weitgespannte Familiensaga entftl.hrt 
den Leser in die Wildnis Australiens, wo der 
Alltag fil.r die Menschen Abenteuer bedeutet 
und die Gewalt der Natur über Sein oder 
Nichtsein entscheidet. Vor diesem Hinter
grund wird das Leben in einer FO.lle gezeigt, 
wie sie im guten alten Buropa schon lange 
nicht mehr vorstellbar ist. 

In diesem Roman ist die grandiose Vielfalt 
des ftlnften Kontinents eingefangen, im un
gewöhnlichen Leben seiner Menschen und in 
ihren von der Weite des Landes geprägten 
Schicksalen. Eine australische Familiensaga 
voller Abenteuer und Spannung, ein Lese
erlebnis, dessen tiefer Eindruck lange nach
wirkt. 

-rdh-

Scherz Verlag 
Stievestraße 9 
80638 München 

Kenneth Purvis 

Das große Buch vom kleinen Mann 

Alle Welt redet von Gynäkologie, kaum 
eine(r) jedoch kennt wenigstens den Fachaus
druck fil.r das männliche Gegenstück, die An
drologie - geschweige denn, daß allzuviel 
solide Infonnation darüber bekannt wäre. Wie 
alles funktioniert. die inneren Zusammen
hänge, das ist fil.r die Betroffenen beider Ge
schlechter weitgehend unbekannt. 

Höchste Zeit also filr einen umfassenden Rat
geber über diese terra incogn.ita, über die 
gleichwohl so viel geredet wird. Kenneth 
Purvis, international anerkannter Androloge, 
hat in diesem Buch mit leichter Hand ein oft 
,.tabuisiertes" Thema angepackt. Er bietet auf 
leicht verständliche Art die Fakten an, die 
jedermann/fraukennen sollte, um die männ
liche Anatomie besser zu verstehen. 

Kurz gesagt: Längst überflilligl Ein höchst in
fonnativer, gut verständlicher Führer durch 
die letzte Tabuzone der Männer. 

-rdh-

kritik 
Scherz Verlag 
Stievestraße 9 
80638 München 

Christopher M Bache 

Das Buch von der Wiedergeburt 
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Die uralte Lehre von der Wiedergeburt, früher 
vor allem mit den östlichen Religionen in 
Verbindung gebracht, ist mittlerweile zum 
vieldiskutierten Gegenstand der westlichen 
Wissenschaft geworden. 

Christopher Bache, Professor tbr verglei
chende Religionswissenschaft, gibt hier nicht 
nur einen Überblick über die am besten doku
mentierten und durch eingehende Unter
suchungen nachgeprüften Fälle von Wieder
geburt, er beschreibt u. a. auch die innere 
Dynamik der Seelenwanderung und setzt sich 
damit auseinander, inwieweit der Gedanke an 
Reinkarnation mit moderner Psychologie und 
westlichen Glaubensvorstellungen zu verein
baren ist. 

Ohne Position fil.r oder wider die Lehre von 
der Wiedergeburt zu beziehen, wird mit dem 
Buch dem Leser die Möglichkeit gegeben, 
sich diesem Pbanomen zu nahem und sich 
damit auseinanderzusetzen. 

Scherz V erlag 
Stievestraße 9 
80638 München 

Jean Klein 

Wer bin ich ? Was ist der Mensch? 

-rdh-

Wer bin ich? - Seit der Mensch begann, über 
sich zu reflektieren, fonnuliert diese Frage 
das dringlichste existentielle Problem des 
Menschen. ,,.Erkenne dich selbst" lautet des
halb die zentrale Herausforderung aller spiri
tuellen Wege in Ost und West, denn wer die 
Frage nach dem eigenen wahren Sein beant
wortet, kennt auch das wahre · Sein aller 
D.mge. 

Aus der Sicht eines Menschen, der in seiner 
eigenen Tiefe Antwort auf die universelle 
Frage nach dem Wesen des Ich gefunden hat, 
beantwortet Jean Klein hier Fragen von west
lieben Suchenden über den Weg zur Erkennt
nis des wahren Seins. 

-rdh-
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Robespierre (1794, kurz vor seiner Hinrichtung) 
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